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1 Einleitung

Krisen scheinen „zu einem chronischen und endemischen Zustand für mo‐
dernes Regieren geworden“ zu sein (Ansell et al., 2022: 3). Dabei hat sich
die Krisenlandschaft deutlich verändert. Es geht nicht mehr nur um die
Bewältigung einzelner, abgegrenzter, temporärer Krisenphänomene. Vielmehr
haben es öffentliche Entscheidungsträger1 zunehmend mit dem gleichzeiti‐
gen Auftreten und den Wechselwirkungen von verschiedenen akuten und
schleichenden Krisen zu tun sowie damit, dass Bewältigungsmaßnahmen
früherer Krisen zu Ursachen und Auslösern von Folgekrisen werden (sog.
fatal remedies). Diese veränderte Herausforderung wird vielfach als „Polykri‐
se“ bezeichnet (vgl. Henig & Knight, 2023). Sie geht damit einher, dass das
Meistern von Krisen für Staat und Verwaltung zur Daueraufgabe wird und
institutionelle Fragen der Krisen-Governance verstärkt ins Zentrum der ver‐
waltungspolitischen und -wissenschaftlichen Aufmerksamkeit getreten sind.

Seit der Coronakrise haben die wissenschaftliche Publikationsfrequenz
und -intensität zur Krisen-Governance deutlich zugenommen. Zu nennen
sind unter anderem Studien zur Rolle föderaler Strukturen und Koordination
(vgl. Hegele & Schnabel, 2021; Kropp & Schnabel, 2022), zu Wissen, Experti‐
se und datenbasierter wissenschaftlicher Politikberatung (vgl. Kuhlmann et
al., 2022a) sowie zu Krisenkommunikation, verhaltensbezogenen, demokra‐
tietheoretischen und rechtlichen Fragen von Krisenmanagement (vgl. Paster‐
nack & Beer, 2022; Waldhoff, 2021). Dabei wurde die wichtige Rolle von
Staat und öffentlicher Verwaltung für die Krisenbewältigung herausgearbeitet.
Zugleich sind aber auch erhebliche Schwachstellen und Engpässe zu Tage
getreten, die in Teilbereichen zu institutioneller Überforderung, Reibungs‐
verlusten, Koordinationsschwächen oder gar Institutionenversagen geführt
haben (vgl. Bogumil et al., 2019; Kuhlmann & Franzke, 2022).

Im Kontext des deutschen Föderalismus hat die Krise gezeigt, dass die
dezentral-variable Struktur des Verwaltungssystems einerseits Vorteile für ein
flexibles, agiles und responsives Pandemiemanagement bietet. Andererseits
sind auch die Komplexität und Schwerfälligkeit der föderalen Governance-
Strukturen und Engpässe im institutionellen Mehrebenensystem sichtbar ge‐
worden, die sich als problematische Rahmenbedingungen der Krisenbewälti‐
gung erwiesen haben. So haben sich die im Zuge der Coronakrise etablierten
Koordinationsstrukturen im Mehrebenensystem teilweise als unzulänglich
erwiesen, sodass der Ruf nach Veränderung dieser Strukturen mit Blick auf

1 Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskuli‐
num verwendet. Andere Geschlechter sind hier eingeschlossen.

Polykrise

Defizite der Kri
sen-Governance
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die zukünftige Krisen-Preparedness von Politik und Verwaltung zunehmend
lauter wurde (vgl. etwa Mezes & Opitz, 2020; Berr et al., 2022).

Während die Rolle föderaler Strukturen und das intergouvernementale
Zusammenspiel von Bund und Ländern, bezogen auf den „deutschen Fall“,
inzwischen recht gut untersucht sind (vgl. u.a. Kuhlmann et al., 2022b;
Kuhlmann & Franzke, 2022; Behnke, 2020, 2021; Kropp & Schnabel, 2022),
ist die kommunale Ebene in der einschlägigen Forschung bislang auffällig
vernachlässigt worden. Dies ist umso kritikwürdiger, als die Kommunen in
einigen europäischen Ländern über erhebliche Ermessensspielräume bei der
krisenbezogenen Politikgestaltung und bei der Entscheidung über konkrete
Maßnahmen im örtlichen Katastrophenfall verfügen (vgl. Bauer et al., 2022;
Kuhlmann et al., 2023). Zudem müssen sie die auf höheren Ebenen getrof‐
fenen Maßnahmenentscheidungen letztlich lokal umsetzen, was eine hohe
Akzeptanz und Folgebereitschaft der Bürger vor Ort voraussetzt. Somit ist die
Effektivität des Krisenmanagements entscheidend von der Handlungs- und
Problemlösungsfähigkeit sowie den Kapazitäten der lokalen Ebene abhängig.

Die Vernachlässigung der kommunalen Ebene, aber auch der Multile‐
vel-Perspektive bei der Erforschung von Krisen-Governance gilt dabei ganz
besonders für internationale Vergleiche. So gibt es bislang, von wenigen
Ausnahmen abgesehen (vgl. etwa Laffin et al., 2022; Kuhlmann & Franzke,
2021), keine systematisch vergleichenden Studien über Krisen-Governance
in Mehrebenensystemen und die Rolle der kommunalen Ebene in diesem
Setting. Zwar liegen inzwischen einige Länderberichte über das Krisenhan‐
deln in unterschiedlichen nationalen Politik- und Verwaltungskontexten vor
(vgl. etwa Silva, 2022; Kuhlmann et al. 2022; Bouckaert et al., 2020; Laffin
et al., 2022). Jedoch fehlen systematisch angelegte Vergleiche, speziell zum
Beitrag der Kommunen zur Krisenbewältigung. Die Frage, welchen Einfluss
die kommunale Selbstverwaltung auf das Krisenmanagement hat, inwieweit
sich die Kommunen als handlungsfähig oder eher als ohnmächtig erwiesen
haben und welche Erklärungsfaktoren es für Länderunterschiede gibt, kann
anhand der bislang vorliegenden Forschung nicht beantwortet werden. Auch
fehlen international vergleichende Analysen über die Koordination zwischen
kommunalen Institutionen und übergeordneten Politik- und Verwaltungsebe‐
nen, sodass über etwaige Länderunterschiede und deren Bedingungsfaktoren
keine empirisch validen Aussagen getroffen werden können.

Hier setzt die vorliegende Studie an, indem sie eine europäisch verglei‐
chende Analyse der kommunalen und Multilevel-Krisen-Governance prä‐
sentiert, die unterschiedliche politisch-administrative Kontexte und Verwal‐
tungskulturen in den Blick nimmt und es ermöglicht, hieraus Lehren für re-
silientere Governance-Strukturen abzuleiten. Die Untersuchung konzentriert
sich dabei auf den Vergleich der Länder Frankreich, Vereinigtes Königreich

12 1 Einleitung
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(England), Schweden, Polen und Deutschland am Beispiel der Corona-Pan‐
demie. Dabei wird die Pandemie in erster Linie als gesellschaftlich-politi‐
sches Phänomen und Krisenereignis behandelt, das öffentliche Institutionen
und politisch-administrative Entscheidungsträger unter Stress setzte, aber
zugleich auch von diesen gestaltet und beeinflusst wurde. Aus verwaltungs‐
wissenschaftlicher Sicht werden vor allem institutionelle und Governance-
bezogene Aspekte sowie Fragen der Koordination, Aufgabenverteilung, Wis‐
sensnutzung und Entscheidungsfindung im Krisenmanagement in den Blick
genommen. Dagegen sollen die Analyse oder Bewertung einzelner Policy-
Instrumente und Eindämmungsmaßnahmen nicht im Zentrum stehen. Hin‐
tergrund der Länderauswahl ist die Absicht, typische Repräsentanten unter‐
schiedlicher Verwaltungskulturen in Europa einzubeziehen, um auf dieser
Grundlage Muster von Zusammenhängen zwischen verwaltungskulturellen/-
strukturellen Kontextbedingungen einerseits und Krisen-Governance ande‐
rerseits zu identifizieren. Die oben beschriebene Forschungslücke wird da‐
durch adressiert, dass die Kommunen als (potenziell) resilienzfördernde
Basisinstitutionen und ihre Koordination mit den übergeordneten Verwal‐
tungsebenen besonders in den Blick genommen werden. Es soll herausgear‐
beitet werden, welcher Einfluss von den unterschiedlichen verwaltungskultu‐
rellen Kontexten auf die institutionelle Ausgestaltung der Krisen-Governance
und das Verwaltungshandeln in der Coronakrise ausging. Vor diesem Hinter‐
grund konzentriert sich die Studie auf die folgenden drei Leitfragen:

(1) Welche institutionellen Gestaltungsvarianten lokaler Krisen-Governance
lassen sich in den Untersuchungsländern identifizieren? Welche Rolle
spielen dabei die Kommunen und die Koordination im Mehrebenensys‐
tem?

(2) Wie entwickelte sich das Verhältnis von Zentralisierung und Dezentrali‐
sierung beim Pandemiemanagement? Welche Varianten der Verflechtung
sowie Entkoppelung traten auf ?

(3) Welchen Einfluss haben unterschiedliche europäische Verwaltungskultu‐
ren und institutionelle Pfadabhängigkeiten auf die kommunale und Mul‐
tilevel-Krisen-Governance?

Bezogen auf den deutschen Untersuchungsfall sollen aus dem Länderver‐
gleich schließlich Lessons Learned und Handlungsempfehlungen für zukünf‐
tige Krisen abgeleitet werden, deren Umsetzung zu einer verbesserten Resili‐
enz und Krisenfestigkeit von Staat und Verwaltung beitragen kann.

Das Hauptaugenmerk der Untersuchung liegt auf den institutionellen
Gestaltungsvarianten der Krisen-Governance (abhängige Variable) und da‐
rauf, wie diese durch unterschiedliche Verwaltungskulturen geprägt werden
(unabhängige Variable). Obgleich die Coronakrise im Zentrum der empiri‐

1 Einleitung 13
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schen Analyse steht, wird angesichts der Polykrisenproblematik, mit der sich
speziell die lokale Ebene konfrontiert sieht, auch die Verschränkung unter‐
schiedlicher früherer oder paralleler Krisen in den Blick genommen. Dabei
geht es weniger um die jeweiligen Krisenphänomene und verabschiedeten
Policies/Maßnahmen als vielmehr um die Governance-Muster, die im Poly‐
krisenkontext sichtbar werden (Polykrisendynamik).

Im Folgenden werden zunächst der konzeptionelle Rahmen und das me‐
thodische Vorgehen der Untersuchung vorgestellt (Kapitel 2). Dabei werden
die Rolle der Kommunen als Schlüsselakteure für Krisenresilienz, die institu‐
tionellen Varianten von Krisen-Governance, einschlägige Typen europäischer
Verwaltungskulturen und die darauf basierende Länderauswahl sowie die
Methoden und Erhebungstechniken dieser Studie erläutert. Sodann folgen
vertiefte Länderanalysen der Krisen-Governance in Frankreich (Kapitel 3),
im Vereinigten Königreich/England (Kapitel 4), in Schweden (Kapitel 5),
Polen (Kapitel 6) und Deutschland (Kapitel 7). Dabei werden nach einem
einheitlichen Analyseschema jeweils die Grundzüge des politisch-admini-
strativen Systems, die Rechtsgrundlagen und Akteure des Pandemieregimes,
die Rolle der lokalen Gebietskörperschaften im Pandemiemanagement und
die Phasen intergouvernementaler Steuerung im Pandemiemodus betrachtet.
An die Einzelanalysen schließt sich ein Ländervergleich an, in welchem
wesentliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet, Stärken
und Schwächen der nationalen Krisen-Governance dargestellt und zentra‐
le Befunde zu einem vergleichenden Gesamtbild zusammengefügt werden
(Kapitel 8). Abschließend werden einige Schlussfolgerung und Lessons Lear‐
ned abgeleitet und Vorschläge zur Optimierung der Krisen-Governance in
Deutschland unter Berücksichtigung der Polykrisendebatte und der Erkennt‐
nisse aus dem Ländervergleich formuliert (Kapitel 9).

14 1 Einleitung
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2 Konzeptioneller Rahmen und methodisches
Vorgehen

2.1 Kommunen als Schlüsselakteure für Krisenresilienz

Kommunen sind in der Regel als erste öffentliche Institution bei disruptiven
Krisenereignissen und Katastrophen jeglicher Art gefordert, gleichgültig ob
sie formell zuständig sind oder nicht. Dies zwingt sie, schnell und unbürokra‐
tisch vom administrativen Routinemodus zum Krisenmodus überzugehen.
Daher sind Kommunen auch als Schlüsselakteure für die Krisenresilienz
des gesamten administrativen Systems zu betrachten (vgl. Boin & Lodge,
2016). In der Pandemie zeigte sich, dass den kommunalen Herausforderun‐
gen unter diesem Blickwinkel bisher zu wenig Aufmerksamkeit in Wissen‐
schaft und Praxis gewidmet wurde. Angesichts dieser Erkenntnisse wird die
Forderung nach einer stärkeren Vorbereitung und Anpassungsfähigkeit der
kommunalen Strukturen an solche Krisenszenarien immer drängender. So
wird zunehmend eine systematische Integration von Resilienzstrategien in
die kommunale Planung diskutiert, um sowohl auf kurzfristige disruptive
Ereignisse als auch auf langfristige Krisen effektiver reagieren zu können.
Zur Entwicklung und Implementierung solcher Strategien wird eine enge
Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft
gefordert, um resiliente Gemeinschaften zu schaffen, die in der Lage sind,
sich schnell zu erholen und sogar aus Krisen gestärkt hervorzugehen (z. B.
Arrieta, 2022; Berr et al., 2022).

Bereits vor der Pandemie, aber durch diese und den oben beschriebenen
Trend zur Polykrise verstärkt, wird die Notwendigkeit verbesserter kommu‐
naler Resilienz und Krisenprävention intensiv in der Wissenschaft und kom‐
munaler Praxis diskutiert. Es hat sich eine eigens kommunale Resilienz-De‐
batte herausgebildet, in der die Fähigkeit und Kompetenz von kommunalen
Institutionen und Akteuren im Zentrum stehen, mit Krisensituationen umzu‐
gehen, daraus zu lernen und sich entsprechend anzupassen (vgl. Arrieta &
Davies, 2024; Ahrens & Ferry, 2020; Shaw, 2012). Dabei geht es um organisa‐
torische, technische, personen- und allgemein kapazitätsbezogene Dimensio‐
nen kommunaler Resilienz (siehe Graf et al., 2023), die die institutionelle
Robustheit lokaler Verwaltungsstrukturen betreffen und mittels strategischer
Krisenvorausschau (Etablierung eines Risikomanagements, Erstellung von
Krisenplänen) verbessert werden sollen.

Viel stärker als bislang wird die Resilienz in der örtlichen Gemeinschaft
durch Einbeziehung des kommunalen Sozialkapitals sowie aktiver Beteili‐

Kommunen im
Krisenmodus

Kommunale
Resilienz

Kommunale
Krisen-Gover-
nance
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gung der Öffentlichkeit an der Krisenvorbereitung bzw. -bewältigung berück‐
sichtigt. Die Aktivierung der Bevölkerung, das Vernetzen von Menschen,
die Unterstützung von Ehrenamt und Vereinen sowie die Verbesserung der
Beziehungen zwischen den Stakeholdern sind entscheidend, um die örtliche
Gemeinschaft und Selbstverantwortung zu stärken und dadurch institutio‐
nelle Krisenantworten effektiver zu gestalten. Schließlich gewinnt „Resilienz
durch Kooperation“ in der post-pandemischen wissenschaftlichen Debatte
an Bedeutung (siehe Pichler & Oberascher, 2023: 28ff.). Resilienz endet au‐
ßerdem nicht an Gemeindegrenzen, weshalb die Zusammenarbeit zwischen
den Akteuren auf regionaler Ebene verstärkt in den Blick rückt. Governance-
Aspekte, Netzwerkbildung und Mehrebenen-Koordination sind zunehmend
in den Fokus der territorial orientierten Resilienz-Debatte gerückt und sol‐
len daher auch in der vorliegenden Studie einen wesentlichen Stellenwert
einnehmen. Dabei ist zu beachten, dass sich die Vulnerabilitäten zwischen
den Gemeinden stark unterscheiden und sich „one-size-fits-all“-Lösungen
vielfach als wenig zielführend erwiesen haben.

Im Zentrum der Untersuchung stehen die institutionellen Gestaltungs‐
varianten lokaler und Multilevel-Corona-Governance in einer länderverglei‐
chenden Perspektive. Es wird untersucht, inwieweit unterschiedliche verwal‐
tungskulturelle Kontexte und historisch-institutionelle Pfadabhängigkeiten
(vgl. Lehmbruch, 2001) die länderspezifische Wahl des Governance-Designs
prägen und beeinflussen (vgl. Kuhlmann et al., 2024). Der analytische Fokus
liegt dabei explizit nicht auf den jeweils gewählten Policy-Instrumenten, Ein‐
dämmungsmaßnahmen oder „Strenge-Graden“ des Pandemieregimes (auch
wenn diese teils mit in die Betrachtung einzubeziehen sind). Vielmehr geht es
um eine institutionentheoretische und verwaltungswissenschaftliche Sicht auf
die Corona-Governance und darum, die krisenbedingten Veränderungen von
Institutionen, organisatorischen Rahmenbedingungen, Koordinationsmecha‐
nismen, Verflechtung und Entkoppelung im Mehrebenensystem sowie Pro‐
zesse von Zentralisierung und Dezentralisierung vergleichend zu untersuchen
und zu erklären.

2.2 Institutionelle Varianten von Krisen-Governance

Anknüpfend an einschlägige Vorarbeiten über Krisen-Governance und Ver‐
waltungsverflechtung (vgl. etwa Oehlert & Kuhlmann, 2024; Bogumil &
Kuhlmann, 2022; Hegele & Schnabel, 2021; Bogumil & Gräfe, 2023) wird die
zentrale abhängige Variable der Untersuchung (institutionellen Gestaltungs‐
varianten der Corona-Governance) anhand von zwei Dimensionen operatio‐
nalisiert (siehe Abbildung 1).
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(1) Aufgabenverteilung im Mehrebenensystem (dezentralisiert vs. zentrali‐
siert);

(2) Institutionalisierungsgrad ebenenübergreifender Koordination (koordi‐
niert vs. entkoppelt).

Die erste Dimension bezieht sich auf die Zuständigkeiten der unterschied‐
lichen Verwaltungsebenen im Pandemiemanagement (Bundes-/Zentralregie‐
rung, regionale, lokale Ebene). Dabei werden einerseits die rechtlich normier‐
ten Vollzugskompetenzen, Entscheidungsbefugnisse und Einflussmöglichkei‐
ten, speziell der Kommunen, in den Blick genommen. Andererseits werden
jenseits der formalen Strukturen auch die faktischen Aktivitäten und informa‐
len Interventionen von Kommunen betrachtet, welche im Pandemiemanage‐
ment – teils jenseits des rechtlich Normierten – angewandt wurden.

Abgesehen vom Grad der (De-)Zentralisierung der Krisen-Governance
wird diese auch maßgeblich von den Interaktionen und Verflechtungen zwi‐
schen den Verwaltungsebenen geprägt (Hegele & Schnabel, 2021). Daher geht
es in der zweiten Dimension um das Ausmaß ebenenübergreifender Zusam‐
menarbeit oder Entkopplung. Es wird beleuchtet, inwieweit die am Krisen‐
management beteiligten Akteure unterschiedlicher Ebenen es für erforderlich
halten, gezwungen und/oder in der Lage sind, in der Krise koordiniert zu
handeln, gemeinsam Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen abzustim‐
men. Im Mittelpunkt stehen das vertikale Wechsel- und Zusammenspiel bzw.
die Abschichtung und Entkoppelung von zentralstaatlicher, regionaler und
Kommunalebene im Krisenmanagement. Dabei ist zu klären, ob die Ebenen
einer eher getrennten oder gekoppelten Handlungslogik folgen.

Auf dieser Grundlage lassen sich vier Idealtypen ableiten (siehe Abbil‐
dung 1), welche als Heuristik zur Klassifizierung der institutionellen Entwick‐
lungsdynamik in den untersuchten Ländern dienen (siehe auch Oehlert &
Kuhlmann, 2024).
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Idealtypen der Krisen-Governance (Aufgabenverteilung und
Koordination)

Zentralisiert-entkoppelt 

• Vorherrschaft des (Zentral-)
Staates bei der administrativen
und operativen Steuerung des
Krisenmanagements

• Mangel an
ebenenübergreifender
Koordination und
Kommunikation

Zentralisiert-koordiniert 

• Krisenmanagement wird
administrativ und operativ
hauptsächlich zentral gesteuert
Interdependenz und
Verflechtung der
Verwaltungsebenen; intensive
ebenenübergreifenden
Koordination

Dezentralisiert-entkoppelt 

• Krisenmanagement obliegt
primär den Kommunen

• Begrenzte Kommunikation
und Koordination mit
übergeordneten staatlichen
Behörden

Dezentralisiert-koordiniert 

• Hohes Maß an
Dezentralisierung beim
Krisenmanagement mit den
Kommunen im Mittelpunkt

• Interdependenz und
Verflechtung der
Verwaltungsebenen; intensive
ebenenübergreifenden
Koordination

Quelle: Eigene Darstellung. 

Zentralisiert 

Dezentralisiert

Koordiniert Entkoppelt 

Abbildung 1: Idealtypen der Krisen-Governance (Aufgabenverteilung und 
Koordination) 

•

Quelle: Eigene Darstellung.

2.3 Europäische Verwaltungskulturen und institutionelle Kontexte

In Anlehnung an den historischen Institutionalismus (vgl. Pierson, 2004;
Steinmo, et al., 1992) wird davon ausgegangen, dass institutionelle Kontex‐
te und historisch geprägte Verwaltungskulturen den Umgang verschiedener
Länder mit Krisen (Peters, 2013; Pollitt, 2013) und ihre jeweiligen institutio‐
nellen Antworten auf externe Schocks maßgeblich beeinflussen. Demnach
werden die Reaktionsweisen auf neu auftretende Probleme durch bestehende
institutionelle Arrangements und längerfristig eingeübte Problemlösungsmus‐
ter vorstrukturiert. Die historisch-verwaltungskulturelle Betrachtung spielt
in der vergleichenden Verwaltungswissenschaft eine zunehmend wichtige
Rolle, da sie institutionelle Pfadabhängigkeiten, „Hinterlassenschaften“ (le‐
gacies) und vorgeprägte Handlungskorridore für Verwaltungsreformen und
Krisenantworten ins Blickfeld rückt. Nationale Verwaltungskulturen (vgl.
Kuhlmann & Wollmann, 2019; Painter & Peters, 2010; Peters, 2021) haben
dabei eine besondere Bedeutung, da sie als eingeprägte institutionelle Arran‐
gements und historisch verfestigte Strukturen das Entscheidungshandeln po‐

Abbildung 1:
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litisch-administrativer Akteure maßgeblich beeinflussen und den Handlungs‐
korridor für Veränderung begrenzen.

Grundlage ist hier ein weites Verwaltungskulturverständnis, welches sich
sowohl auf formale Regelsysteme als auch die informalen, historisch verfestig‐
ten kognitiv-kulturellen Handlungsdispositionen in der Verwaltung bezieht.
Für die hier verfolgte Fragestellung spielen dabei vor allem der vertikale
Staatsaufbau (zentralisiert/dezentralisiert; föderal/unitarisch), das Kommu‐
nalsystem (funktionale, territoriale, politische Stellung der Kommunen, loka‐
le Autonomie) und die Rechtstradition (legalistische vs. public interest-Kul‐
tur) eine Rolle. Trifft die Vermutung zu, dass die institutionellen Reaktionen
auf Krisen von verwaltungskulturellen Pfadabhängigkeiten (Hall & Taylor,
1996: 941) und legacies bestimmt werden, so sind erhebliche Varianzen in der
Krisen-Governance unterschiedlicher Länder zu erwarten.

So wäre anzunehmen, dass in Länderkontexten mit historisch gut eta‐
blierten, funktional leistungsfähigen Kommunalverwaltungen eine größere
Bereitschaft besteht, Schlüsselfunktionen des Krisenmanagements den loka‐
len Ebenen zuzuweisen und auf die lokale Handlungsfähigkeit – auch und
gerade im Krisenfall – zu vertrauen. Dagegen dürften Länder mit zentralis‐
tischen Verwaltungstraditionen und schwächeren Kommunalsystemen eher
dazu neigen, lokale Akteure im Krisenmanagement zu ignorieren, zu ver‐
nachlässigen oder ihnen zu misstrauen, während den Interventionen der
Zentralregierung Vorrang eingeräumt und bevorzugt auf die Problemlösungs‐
fähigkeit zentralstaatlicher Akteure vertraut wird. Neben der eher zentralis‐
tischen oder dezentralen Prägung von Verwaltungssystemen kommt auch
den intergouvernementalen Beziehungen eine wichtige Bedeutung zu. Es
wäre zu erwarten, dass sich in Länderkontexten mit verfestigten vertikalen
Verflechtungsstrukturen im Krisenfall eine noch intensivere ebenenübergrei‐
fende Koordination herausbildet. In Ländern mit traditionell eher konflikt‐
geladenen oder gar konfrontativen intergouvernementalen Beziehungen und/
oder einer klareren funktionalen Trennung zwischen zentralstaatlichen und
subnationalen Akteuren können dagegen eine stärkere Entkoppelung der
Ebenen, geringere vertikale Kooperation und ein höheres Konflikt-Level im
Mehrebenensystem erwartet werden.

Vor diesem Hintergrund wurde bei der Länderauswahl für diese Studie
eine hohe Varianz im Hinblick auf die Variable „Verwaltungskultur“ ange‐
strebt, um deren Einfluss auf die kommunale und intergouvernementale
Krisen-Governance zu ermitteln. Zur Operationalisierung der unabhängigen
Untersuchungsvariablen (Verwaltungskulturen/ institutionelle Pfadabhängig‐
keiten) werden, anknüpfend an einschlägige Typologien der vergleichenden
Verwaltungsforschung (vgl. Kuhlmann & Wollmann, 2019; Kuhlmann et al.,
2021b; Peters, 2021), fünf Länder-Cluster unterschieden (siehe weiter unten),
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die sich jeweils durch typische Kombinationen institutioneller und verwal‐
tungskultureller Charakteristika auszeichnen und von denen jeweils ein Län‐
derrepräsentant herausgegriffen wird:

• Angelsächsisch: Vereinigtes Königreich (England)
• Kontinentaleuropäisch-Föderal: Deutschland
• Kontinentaleuropäisch-Napoleonisch: Frankreich
• Mittelosteuropäisch: Polen
• Nordisch: Schweden

Mit dieser Länderauswahl sind wesentliche Varianten europäischer Verwal‐
tungskulturen und Kommunalsysteme repräsentiert (siehe Tabelle 2). Alle
genannten Länder waren – wenn auch unterschiedlich stark – von der Coro‐
na-Pandemie betroffen und haben zur Krisenbewältigung entsprechende
Governance-Strukturen etabliert. Allerdings verfolgten sie unterschiedliche
Wege und Paradigmen der Krisen-Governance im Mehrebenensystem, die
im Folgenden im Hinblick auf die Wirkmächtigkeit verwaltungskultureller
Prägungen zu analysieren sind.

Gleichwohl gilt es klarzustellen, dass in der vorliegenden Studie nicht von
einem deterministischen Zusammenhang zwischen Verwaltungskulturen und
Krisen-Governance ausgegangen wird. Vielmehr wird Verwaltungskultur als
ein mutmaßlich wichtiger Einflussfaktor in den Fokus des Vergleichs gerückt,
ohne jedoch damit unterstellen zu wollen, dass sie den einzigen oder gewich‐
tigsten Faktor zur Erklärung der unterschiedlichen institutionellen Designs
von Krisen-Governance darstellt. Der analytische Fokus auf Verwaltungskul‐
turen und historische Pfadabhängigkeiten geht mit der Einschränkung ein‐
her, dass andere potenziell erklärungskräftige Variablen nicht systematisch
berücksichtigt werden, wenngleich sie das institutionelle Design der Krisen-
Governance beeinflussen und prägen können. Dies gilt zum Beispiel für
regionale Akteurskonstellationen und Politikpräferenzen, Ressourcen, Kapa‐
zitäten und Fachwissen sowie mögliche externe Variablen (wie Größe, Bevöl‐
kerung, geografische Lage des Landes). Die Untersuchung konzentriert sich
jedoch auf die Rolle von Verwaltungskulturen und historischen Pfadabhän‐
gigkeiten, während die Auswirkungen anderer potenziell erklärungskräftiger
Faktoren in zukünftigen Studien untersucht werden sollten. Zudem erscheint
es sinnvoll, die im Rahmen dieser Studie explorativ identifizierten kausalen
Muster und Wirkungszusammenhänge in zukünftigen vergleichenden Studi‐
en – mit höherer Länderfallzahl und unter Einbeziehung weiterer Variablen –
näher zu untersuchen.
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2.4 Methodisches Vorgehen

Im Folgenden werden die verwendeten Untersuchungsmethoden, die Daten‐
grundlage und der Prozess der Datenerhebung erläutert. Dabei wird vor al‐
lem auf die Durchführung der Sekundäranalyse und die Experteninterviews
als den beiden zentralen methodischen Zugängen der Studie eingegangen.

Die Sekundäranalyse stützt sich auf 350 Dokumente, welche zu den
Rahmenthemen „Krisen-Governance“ und/oder „Pandemiemanagement“ für
die fünf Untersuchungsländer, mit besonderem Fokus auf Kommunen und
Steuerung im Mehrebenensystem, identifiziert und ausgewertet wurden. Da‐
bei wurden neben englisch-, deutsch- und französischsprachigen Quellen,
die den Schwerpunkt der Analyse bildeten, auch Quellen in schwedischer
und polnischer Sprache einbezogen, die mittels Übersetzungs-Tools zugäng‐
lich gemacht wurden. Bei den Quellen handelt es sich in erster Linie um
wissenschaftliche Publikationen, Studien, Aufsätze und Forschungspapiere, in
denen die Untersuchungsländer als Einzelfälle analysiert wurden. Darüber
hinaus wurde auf Evaluationen, Berichte, und Gutachten (sog. „graue Litera‐
tur“), offizielle Dokumente (z. B. von Regierungen, Parlamenten, kommuna‐
len Spitzenverbänden), Rechtstexte (insbesondere das „Corona-Sonderrecht“,
Anordnungen, Erlasse, Dekrete etc.) sowie schlussendlich wesentliche Bei‐
träge der einschlägigen Medienberichterstattung zurückgegriffen. Auch die
Konzipierung der unabhängigen Variablen (Verwaltungskultur/Pfadabhän‐
gigkeiten) stütze sich im Wesentlichen auf die Sekundäranalyse, indem auf
einschlägige Kategorien der verwaltungswissenschaftlichen Komparatistik zu‐
rückgegriffen wurde (siehe weiter oben).

Aufbauend auf der Sekundäranalyse wurden 14 semi-strukturierte Inter‐
views (siehe Tabelle 1) durchgeführt, die es ermöglichten, offenen Frage
aus der Sekundäranalyse zu adressieren, entsprechende Wissenslücken für
die fünf Länderfälle zu schließen sowie relevante Hintergrund- und Kon‐
textinformationen zusammenzutragen. Auf diese Weise konnten tiefere und
spezifischere Einblicke in die Praxis des nationalen und lokalen Pandemie‐
managements gewonnen werden, die über andere methodische Zugänge ver‐
schlossen geblieben wären. Bei der Auswahl der Interviewpartner bestand die
Zielstellung darin, für die Untersuchungsländer sowohl die akademische als
auch die praktische Perspektive einzubeziehen. Neben Wissenschaftlern und
Vertretern der subnationalen Verwaltungen wurden auch sog. „Pracademics“
als Interviewpartner einbezogen, die aufgrund ihrer professionellen Laufbahn
oder aus parallelem Engagement heraus sowohl aus praktischer als auch
akademischer Perspektive berichten und dadurch auf nahezu ideale Weise
beide „Welten“ verbinden konnten. Der Interviewleitfaden wurde dabei so
konzipiert, dass zusätzlich zu den vorstrukturierten – auf alle Länder glei‐
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chermaßen anzuwendenden – Kategorien auch Raum für Exploration blieb,
um offen für unerwartete empirische „Funde“ zu bleiben (Finfgeld-Connett,
2014: 342; Bogner et al., 2014).

Übersicht über die durchgeführten Interviews2

Inter‐
view

Datum Land Position der Befragten

1 11.4.2023 Polen Kommunaler Spitzenverband, Vorstandsmit‐
glied

2 28.4.2023 UK Wissenschaftler

3 9.5.2023 Polen Wissenschaftler

4 10.5.2023 Schweden Wissenschaftler

5 15.5.2023 Polen Wissenschaftler

6 23.5.2023 Frankreich Regionalverwaltung, Abteilungsleiter Finanzen

7 3.7.2023 UK Stadtverwaltung, Ratsmitglied

8 2.8.2023 Frankreich Regionale dekonzentrierte staatliche Agentur,
Abteilungsleiter

9 19.9.2023 UK Stadtverwaltung, CEO

10 21.9.2023 Schweden Regionalverwaltung, CEO

11 17.11.2023 Frankreich Stadtverwaltung, Crisis Management Service

12* 29.3.2022 Deutschland Kommunaler Spitzenverband, Vorstandsmit‐
glied

13* 17.4.2022 Deutschland Gemeindeverwaltung, Abteilungsleiter

14* 4.5.2022 Deutschland Stadtverwaltung, Abteilungsleiter

Quelle: Eigene Zusammenstellung. * Interviews im Rahmen des Projektes „Regierungs- und
Verwaltungshandeln in der Coronakrise Fallstudie Deutschland“ (siehe Kuhlmann et al., 2023).

Die Auswertung der so erhobenen Daten erfolgte mittels qualitativer Inhalts‐
analyse, bei der evidenzbasierte Ableitungen aus dem Datenmaterial vorge‐
nommen wurden (Mayring, 2015). Das Auswertungsschema der Inhaltsana‐
lyse basierte auf einem einheitlichen analytischen Rahmen, der mit einem
entsprechenden, für alle Länder gleichermaßen genutzten, Kategoriensystem
unterlegt wurde. Dabei galt es, neben den untenstehenden systematischen
Kategorien auch jeweils die Veränderungen im Zeitverlauf der Pandemie ins

Tabelle 1:

2 Im folgenden Text wird für Verweise auf Aussagen in den Interviews sowie direkte
Zitate auf die laufende Nummer des Interviews in Tabelle 1 zurückgegriffen.
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Auge zu nehmen, um wesentliche Richtungswechsel oder graduelle Wandlun‐
gen der Krisen-Governance abbilden zu können:

(1) Rechtliche Rahmenbedingungen: Rechtsgrundlagen der Corona-
Governance (Verfassung, Gesetze, Anordnungen, Erlasse etc.), Dauer
und Umfang des Corona-Sonderrechts und ggf. vorhandener Notstands‐
regelungen, rechtliche Basis des Eindämmungsregimes (Lockdowns,
Schließungen, sonstige Einschränkungen von Freiheitsrechten);

(2) Funktionale Zentralisierung/Dezentralisierung: Allokation der Zustän‐
digkeiten im Krisenmanagement (Zentralstaat/Bund, Meso-Ebene,
Kommunen), krisenbezogene Funktionen und Handlungsspielräume un‐
terschiedlicher Ebenen, speziell Rolle der Kommunen;

(3) Ebenenübergreifende Zusammenarbeit: Verwaltungsverflechtung und
vertikale Koordination, Informationsteilung und Kommunikation im
Mehrebenensystem, verbundene/koordinierte vs. entkoppelte Praxis des
Krisenmanagements;

(4) Lokale Initiativen: Form, Inhalt, Umfang, Intensität, Häufigkeit von
kommunalen Initiativen, Aktivitäten und Interventionen im Krisenma‐
nagement, lokale Abweichungen von formellen Vorgaben und rechtli‐
chen Kompetenzzuschreibungen, ggf. „kommunale Alleingänge“ und
deren Folgen; Rolle der kommunalen Spitzenverbände und sonstiger
Kommunalverbünde.

Anhand dieser Kernkategorien wurden die erhobenen Daten zunächst für die
jeweiligen Länderfälle ausgewertet (Kapitel 3 bis 7) und danach vergleichend
analysiert (Kapitel 8).

Verwaltungsprofile und Modelle der lokalen Selbstverwaltung in den
untersuchten Ländern

Indikator Frankreich Deutschland Polen Schweden Vereinigtes
Königreich
(England)

Administrative Profile

Struktur des
Staates

Zentralis‐
tisch-einheit‐

lich

Föderal-de‐
zentralisiert

Einheitlich-
dezentrali‐

siert

Einheitlich-
dezentrali‐

siert

Zentralis‐
tisch-einheit‐

lich

Verwaltungs‐
kultur

Rechtsstaat‐
lich-legalis‐

tisch

Rechtsstaat‐
lich-legalis‐

tisch

Rechtsstaat‐
lich-post-so‐

wjetisch

Rechtsstaat‐
lich-legalis‐

tisch

Öffentliches
Interesse

Tabelle 2:
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Indikator Frankreich Deutschland Polen Schweden Vereinigtes
Königreich
(England)

Funktionales und territoriales Profil der Kommunalverwaltung

Aufgaben‐
profil

Gestärkt seit
Dezentrali‐

sierung

Umfassend Relativ stark Umfassend Geschwächt
seit NPM

Anteil der
Kommunen
an öffentli‐
chen Ausga‐
ben (%)

20,1 % 18,2 % 34,3 % 50,9 % 22,8 %

Anteil der
Kommunen
an öffentli‐
chen Mitar‐
beitern (%)

36 % 38 % 27 % 81 % 38 %

Durch‐
schnittliche
Größe der
Kommunen
(Einwohner‐
zahl)
Territorialtyp

1,929
Südeuropä-
ischer Typ

7,699
Gemischt*

15,499
Tendenz zum
nordeuropä-
ischen Typ

35,444
Nordeuropä-

ischer Typ

176,245
Nordeuropä-

ischer Typ

Lokale Autonomie

Local Auto‐
nomy Index
2.0

75,63 66,11 61,94 76,19 49.71

Anteil der
Steuerein‐
nahmen an
den Gesamt‐
einnahmen
der Kommu‐
nen (%)

51 % 35 % 33 % 55 % 12 %

Quelle: Kuhlmann et al. (2022), OECD (2021), European Commission (2020), Heinelt et al.
(2018), Ladner et al. (2023).

*Drei deutsche Länder gehören zum nordeuropäischen, zehn zum südeuropäischen Typus. Für
die Stadtstaaten ist dies nicht relevant.
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3. Krisen-Governance in Frankreich

3.1. Politisch-Administratives System

Die Struktur des politisch-administrativen Systems in Frankreich ist vom
Grundsatz der „unteilbaren Republik“ geprägt, welche der zentralstaatlichen
Ebene eine außerordentlich starke Stellung einräumt (Kuhlmann et al., 2021c:
20). Die „Unteilbarkeit der Republik“ schlägt sich insbesondere in der Person
des Präsidenten nieder, der die Souveränität der Republik nach innen und
außen verkörpert. Unter dem Schlagwort der domaine réservé verfügt der
Präsident im semi-präsidentiellen Regierungssystem Frankreichs über eine
Reihe von ausschließlichen Kompetenzen. Diese können insbesondere dann
ausgespielt werden, wenn keine cohabitation3 vorliegt. Dies war nunmehr seit
2002 der Fall, sodass dem Präsidenten relativ widerstandsfreies Durchregie‐
ren ermöglicht wurde (Kuhlmann & Wollmann, 2019: 72f.).

Das französische Staatsverständnis beruht auf der historisch überliefer‐
ten Idee des „Staates als Wert an sich“ (Kuhlmann & Wollmann, 2019:
73), womit ideengeschichtlich eine übergeordnete Stellung des Staates als
Repräsentant der volonté générale (Gemeinwohl) gegenüber singulären Par‐
tikularinteressen der Gesellschaft begründet wird. Als traditionell unitarisch-
zentralistisches System, welches erst seit den 1980er Jahren markante Dezen‐
tralisierungsreformen durchlief, wird Frankreich dem kontinentaleuropäisch-
napoleonischen Verwaltungsprofil zugeordnet (ebd.). Dieses ist durch eine
dezidiert hierarchische Struktur mit einer massiven Präsenz staatlicher Be‐
hörden von der zentralen bis zur lokalen Ebene gekennzeichnet, wobei der
Präfekt die Präsenz der zentralen Staatsgewalt im Territorium, insbesondere
auf der Ebene des Départements, sicherstellt. Trotz seines zentralistischen
Charakters weist das französische Verwaltungssystem einen hohen Grad der
Dekonzentration auf, der nicht nur in Gestalt der (multifunktionalen) Prä‐
fekturen, sondern auch einer Vielzahl dekonzentrierter (monofunktionaler)
Staatsbehörden auf der subnationalen Ebenen sichtbar wird, sodass mehr
als 90 % des Staatspersonals außerhalb von Paris arbeiten (ebd.). Diese mas‐
sive Behördenpräsenz des Staates im Territorium und seine nach wie vor
umfassenden Eingriffsrechte im subnationalen Raum haben sich auch im
Pandemiemanagement als prägend und bestimmend erwiesen (siehe weiter
unten).

3 „Cohabitation“ beschreibt den Umstand, dass dem Präsidenten eine politisch gegen‐
läufige Mehrheit im Parlament gegenübersteht.
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Dagegen kam den infolge der Dezentralisierungsreformen zwar funktio‐
nal und politisch gestärkten lokalen Gebietskörperschaften, die auf drei Ebe‐
nen angesiedelt sind, in der Pandemie eine allenfalls nachrangige Rolle zu.
Dies gilt sowohl für die 18 Regionen (inkl. Korsika und fünf Übersee-Regio‐
nen) als auch für die 96 kontinentalen Départements und die ca. 35.000
Kommunen (Städte, Gemeinden), die einen im europäischen Vergleich gera‐
dezu einzigartigen Grad an territorialer Fragmentierung, Kleinteiligkeit und
dadurch funktionaler Schwäche aufweisen (Geißler, 2020: 20; Kuhlmann &
Wollmann, 2019: 75). So verfügen 86 Prozent der französischen Kommunen
über weniger als 2.000 Einwohner, während der Anteil von Kommunen mit
mehr als 20.000 Einwohnern nur ein Prozent beträgt (ebd.: 76).

Obwohl die französischen Kommunen mit einem LAI-Wert von 75,63
im europäischen Vergleich zu den relativ autonomen Kommunen zu zählen
sind (Ladner et al., 2021: 74), was nicht zuletzt auf der rechtlichen Absiche‐
rung der kommunalen Selbstverwaltung beruht (Kuhlmann et al., 2021c: 20),
überrascht es angesichts der territorialen Struktur nicht, dass die funktionale
Stärke der französischen Kommunen nach wie vor nicht vollständig entfaltet
ist. Um diesem Umstand entgegenzuwirken, hat sich im Zuge der Dezentrali‐
sierung ein kompliziertes System interkommunaler Institutionen entwickelt.
Heute sind alle französischen Kommunen in sogenannten EPCI (établisse‐
ment publics de coopération intercommunale à fiscalité propre) organisiert,
von denen insgesamt 1.267 in Frankreich existieren. Die EPCI haben eigene
Steuerhoheit, verfügen inzwischen über eine direkte politische Legitimation
sowie ein eigenes Funktionalprofil und werden deshalb de facto als vierte
Ebene im eigentlich dreistufigen Kommunalsystem bezeichnet (ebd.).

Während das französische Verwaltungssystem vor den Dezentralisie‐
rungsreformen als eines der am stärksten zentralisierten politisch-adminis‐
trativen Systeme in Europa galt (Kuhlmann & Wollmann, 2019: 73), hat
eine „Dynamik zugunsten der dezentralen Gebietskörperschaften“ zu einer
„Ambivalenz“ geführt (Uterwedde, 2003: 158). Einerseits gibt es inzwischen
leistungsfähige dezentrale Verwaltungsstrukturen und es hat eine klare funk‐
tionale und politische Aufwertung der lokalen Gebietskörperschaften statt‐
gefunden, welche gleichzeitig mit einer Schwächung der Staatsverwaltung
(insbesondere der Präfekten) einhergeht. Andererseits besteht die zentralis‐
tische Prägung fort, was u.a. im nach wie vor hohen Anteil des Staatsper‐
sonals an der öffentlichen Gesamtbeschäftigung, aber auch an neuerlichen
re-zentralisierenden Schritten wie z. B. der Abschaffung der Wohnsteuer (ta‐
xe d’habitation) sichtbar wird. Im Ergebnis gibt es zwar heute die (in der
Verfassung festgeschriebene) „dezentralisierte Republik“ und ist die Rolle der
lokalen Ebene deutlich gestärkt worden. Gleichwohl bestehen die massiven
Eingriffsrechte und funktionale Zuständigkeiten des Zentralstaates fort, was
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die Durchsetzungskraft und Handlungsfähigkeit der Gebietskörperschaften
begrenzt. Diese typische Ambivalenz war auch für das Pandemiemanagement
charakteristisch.

3.2 Rechtsgrundlagen und Akteure des Pandemieregimes

Rechtsgrundlagen
In Frankreich wurde am 23. März 2020 ein ergänzendes Notstandsrecht
(loi d’urgence) eingeführt, welches die Möglichkeit der Ausrufung eines Ge‐
sundheitsnotstands (état d’urgence sanitaire) beinhaltet4 und eine rechtliche
Sonderregelung (régime juridique spécial) darstellt. Der Gesundheitsnotstand
ergänzt die bereits existierende Möglichkeit, einen Notstand (état d’urgence)5

auszurufen. Dieser „Sicherheitsnotstand“ wurde seit seiner Einführung 1955
fünfmal ausgerufen, zuletzt 2005 infolge der Unruhen in Pariser Vororten
sowie zwischen 2015 und 2017 infolge der terroristischen Attentate in Pa‐
ris und St. Denis (Vie publique, 2022). Die Einführung eines spezifischen
Gesundheitsnotstands wird auf die von exekutiven Akteuren empfundene
Notwendigkeit zurückgeführt, im Angesicht eines „Ausnahmezustands von
bisher unvergleichbarem Charakter“ Handlungs- und Reaktionsfähigkeit
zu demonstrieren. Dementsprechend werden eher politische Gründe für
die Einführung des spezifischen Gesundheitsnotstands angeführt, während
gleichwohl die Auffassung vertreten wird, dass der bereits existierende „Si‐
cherheits-Notstand“ aus rein juristischer Perspektive auch für die Bekämp‐
fung der Coronakrise ausreichend gewesen wäre (Champeil-Desplats, 2020:
876 f.).

Die Ausrufung des Gesundheitsnotstands kann landesweit oder territori‐
al begrenzt erfolgen, wenn eine „Gesundheitskatastrophe (…) die Gesundheit
der Bevölkerung gefährdet“ (ebd.). Der vom Ministerrat (conseil des minis‐
tres) per Dekret erklärte Gesundheitsnotstand gewährt „zum einzigen Ziel
der Garantie der öffentlichen Gesundheit“ (ebd.) der police administrative
besondere Kompetenzen, z. B. bei der Durchsetzung der Einhaltung von
Schutzmaßnahmen. Ursprünglich war vorgesehen, dass der Gesundheitsnot‐
stand zunächst auf eine Dauer von maximal einem Monat befristet sein sollte.
Verlängerungen des Gesundheitsnotstands müssen in der Folge gesetzlich au‐
torisiert werden. Nach der erstmaligen Ausrufung des Gesundheitsnotstands

4 Gesetz Nr. 2020–290 zur Bekämpfung der COVID-19-Epidemie, welches das Gesetz
über das öffentliche Gesundheitswesen ergänzt (Loi Nr. 2020–290 du 23 mars 2020
d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).

5 Gesetz Nr. 55–385 vom 3. April 1955.
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am 23. März 2020 wurde dieser bis zum 10. Juli 2020 verlängert und lief dann
vorerst aus. Zum 17. Oktober 2020 wurde der Gesundheitsnotstand erneut
ausgerufen und am 14. November 2020 bis zum 16. Februar 2021 verlängert.
Obwohl der Gesundheitsnotstand ursprünglich am 1. April 2021 hinfällig
werden sollte, folgten weitere Verlängerungen bis zum 1. Juni 2021, dann bis
zum 31. Dezember 2021 und schließlich bis zum 31. Juli 2022 (Vie Publique,
2022).

Aufgrund des umfassenden ersten Lockdowns (confinement), der am
17. März 2020 ausgerufen wurde (und bis zum 11. Mai 2020 andauerte),
wird der französische Ansatz zur Bekämpfung der Coronakrise im europä‐
ischen Vergleich als Extremfall bezeichnet (Kuhlmann et al., 2021b: 562).
Der Lockdown in Frankreich kann (ähnlich wie die Schulschließungen in
Deutschland) wegen der regulatorischen Dichte und Strenge als einzigartig
eingeordnet werden6 (du Boys et al., 2022: 257; Kuhlmann et al., 2021b: 562).
Jedoch weist Frankreich im Vergleich zu den anderen untersuchten Ländern
über den Verlauf der Pandemie nur durchschnittliche Werte des COVID-19-
Stringency Index auf (siehe Abbildung 2). Lediglich zu Beginn der Pandemie
wird die Strenge der Maßnahmen als überdurchschnittlich hoch bewertet.

Akteure
Ein wesentliches Charakteristikum des französischen Pandemieregimes be‐
steht in der direkten zentralstaatlichen Interventions- und Steuerungsmög‐
lichkeit und -praxis. Dieser Modus erlaubt eine unmittelbare Durchsetzung
von Maßnahmen im gesamten Staatsgebiet sowie eine strikt hierarchische
Kontrolle derselben (Kuhlmann et al., 2021b: 564). Dies spiegelt sich auch in
der Zusammensetzung der bestimmenden Akteure des französischen Pande‐
mieregimes wider. Insbesondere in Phasen mit hoher Infektionsdynamik war
in Frankreich die Zentralregierung mindestens der bestimmende, wenn nicht
sogar der alleinige Akteur des Pandemieregimes: „die Gesundheitspolitik ist
wirklich eine zentralstaatliche Angelegenheit“ (Interview 11). Der Grad der
Zentralisierung des Pandemieregimes in Frankreich bzw. insbesondere die
Fokussierung auf Präsident Macron wurde als eine „personalisierte Organi‐
sationsform“ (Benamouzig, 2023: 359) beschrieben. Dem Präsidenten stand
der von ihm selbst geleitete sog. „Rat für Gesundheitsschutz“ (conseil de
défense sanitaire) zur Seite, welchem neben dem Premierminister auch die

6 Erlaubte Gründe für das Verlassen des eigenen Wohnsitzes umfassten nur den
Einkauf von Lebensmitteln, medizinische Gründe sowie kurze Erholungsaktivitäten
mit einer Dauer von maximal einer Stunde im nahen Umfeld des Wohnsitzes.
Zuwiderhandlungen wurden mit drastischen Bußgeldern in Höhe von 135 bis 450
Euro geahndet. Nach vier Bußgeldern waren darüber hinaus Haftstrafen von sechs
Monaten vorgesehen (Or et al., 2022: 16).
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Minister für Arbeit, Gesundheit, Verteidigung und Wirtschaft angehörten
(Hassenteufel, 2020: 174). Dieser Rat war eigens für Entscheidungen über
Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsnotstands, wie z. B. die Ausrufung
und Aufhebung von Lockdowns, ins Leben gerufen worden (ebd.).

Neben dem Präsidenten ist auch die Position des Premierministers zu be‐
achten: im Sommer 2020 nahm Macron auf diesem Posten eine Personalver‐
änderung vor, in dem der bisherige Premierminister, Philippe, durch Castex
ersetzt wurde. Die Personalie Castex, vormals Bürgermeister einer Kleinstadt,
wurde nicht zuletzt als symbolisches Zugeständnis an die lokale Ebene gewer‐
tet, die im zentralisierten Pandemieregime bis dato wenig beachtet worden
war (Benamouzig, 2023: 360, 362; du Boys, 2022: 258). Auf der Ebene der
Ministerien wurde im Pandemieverlauf das zunächst als Schlüssel-Akteur
agierende Gesundheitsministerium in dieser Funktion vom Innenministeri‐
um abgelöst. Dies wurde als Wandel in der Einschätzung der Coronakrise
eingeordnet: während diese zunächst als eine primär den Gesundheitssektor
betreffende Krise eingeordnet wurde, reflektiert der Bedeutungsgewinn des
Innenministeriums eine Auffassung, in welcher die Coronakrise zunehmend
als eine umfassende gesellschaftliche Krise (“broader public policy issue“)
administriert wurde (Benamouzig, 2023: 361).

Im Gegensatz z. B. zu Deutschland oder Schweden ist hervorzuheben,
dass die prägenden Akteure des Pandemiemanagements im subnationalen
Raum nicht kommunale, sondern vielmehr Vertreter der dekonzentrierten
Staatsverwaltung waren. Vor allem die Präfekten und die regionalstaatlichen
Gesundheitsbehörden (Agences Régionales de Santé, kurz ARS; siehe weiter
unten) sind in diesem Zusammenhang zu nennen (Kuhlmann et al., 2021b:
566). Dies hängt auch damit zusammen, dass die Gesundheitsverwaltung
nach wie vor vergleichsweise zentralistisch aufgebaut ist und die lokalen Ge‐
bietskörperschaften im Bereich des Gesundheitsschutzes keine Kompetenzen
besitzen (Hassenteufel, 2020: 174). Im Gegenteil: der höchste französische
Verfassungsgerichtshof bestätigte in einem Urteil im April 2020 explizit, dass
es Bürgermeistern verboten wird, andere Maßnahmen als die von der Zen‐
tralregierung vorgegebenen zur Bekämpfung der Coronakrise zu implemen‐
tieren. Dies führte im Ergebnis zu einem äußerst angespannten Verhältnis
zwischen der Zentralregierung und der territorialen Ebene (du Boys et al.,
2020: 284).

Auf der subnationalen Ebene haben die direkt dem Gesundheitsminis‐
terium unterstellten regionalen Gesundheitsbehörden (ARS) als Teil der de‐
konzentrierten Staatsverwaltung eine entscheidende Rolle bei der Steuerung
und Umsetzung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie wahrge‐
nommen. Die ARS waren seit ihrer Gründung im Jahr 2010 zunächst vor
allem für das Management und die Verwaltung der Gesundheits- und Pflege‐
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strukturen im Normalmodus zuständig (Bauquet, 2020: 14f., 27). Ursprüng‐
lich wurde den ARS jedoch ein ambitionierteres Aufgabenprofil zugetraut:
so sollten diese die Verantwortung für die Kontrolle über die komplette Ge‐
sundheitspolitik auf lokaler Ebene übernehmen und darüber hinaus die Or‐
ganisation gesundheitlicher Notsituationen und insbesondere die Beteiligung
aller relevanten Akteure koordinieren (du Boys et al., 2022: 255). Während
der Coronakrise hat das Aufgabenportfolio der ARS dann u.a. auch die Kon‐
taktnachverfolgung umfasst. Auf eine effektive Ausübung einer so zentralen
Rolle waren die ARS allerdings nur ungenügend vorbereitet (du Boys et al.,
2022: 262). Daher mussten insbesondere zu Beginn der Coronakrise Anpas‐
sungen der Aufgabenprofile des Personals durchgeführt werden: „meine erste
Aufgabe bestand daher darin, die Mitarbeiter zu mobilisieren und sie dazu
zu bringen, alles zu tun – nur nicht das, was sie zu tun gewöhnt waren“
(Interview 8).

Insgesamt war das französische Pandemiemanagement durch eine strikte
Unterordnung der lokalen Gebietskörperschaften unter eine zentralstaatlich
dominierte Interventionslogik und eine strikt hierarchische Vorgehensweise
bestimmt, die eine direkte Maßnahmenumsetzung von den Ministerien bis
auf die kommunale Ebene sicherstellen sollte (Kuhlmann et al., 2021b: 564).
Die Zentralregierung griff dabei vor allem auf die Präfekten und die ARS zu‐
rück, um Maßnahmen in der Fläche umzusetzen, womit eine für das franzö‐
sische Pandemieregime charakteristische vertikale Konzentration von Macht
begründet wurde (du Boys, 2020: 281): „wir sind immer dem Zentralstaat
gefolgt. Der Zentralstaat hat die Vorgaben festgelegt und diese wurden dann
an die nächste Ebene weitergeleitet“ (Interview 11).

3.3 Rolle der lokalen Gebietskörperschaften im Pandemiemanagement

Wie oben bereits diskutiert wurde, gelten Gesundheitspolitik und -verwal‐
tung in Frankreich als dezidiert zentralstaatliche Aufgaben (du Boys et al.,
2022: 255), bei denen weder die lokalen Gebietskörperschaften (v.a. Dépar‐
tements und Gemeinden), noch interkommunale Verbünde (EPCI) formal
über eigene Kompetenzen verfügen (Interview 6). Relevante Bereiche (z. B.
die Pflege) sind von den Dezentralisierungsreformen unberührt und entspre‐
chend in zentralstaatlicher Hand geblieben. Des Weiteren entfällt nur ein
Prozent der Ausgaben im Gesundheitssektor auf die lokale Ebene (du Boys et
al., 2022: 255). Die Umsetzung der zentralstaatlich verfügten Pandemiemaß‐
nahmen auf der lokalen Ebene war durch engmaschige Regelwerke und strik‐
te Aufsicht geprägt (ebd.: 259). So wurde die Einbindung von Präsidenten
der Gebietskörperschaften auf ein Minimum „republikanischer Höflichkeit“
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limitiert (Interview 6). Für diesen Umgang wurde allerdings selbst von Ver‐
tretern der Regionen Verständnis formuliert: angesichts der Tatsache, dass
die zentralstaatliche Verwaltung „eine Milliarde komplexer Fragen zu regeln
hatte, war es von sehr zweitrangiger Bedeutung, sich ein bisschen um den Ge‐
mütszustand der Präsidenten von Regionen und Départements zu kümmern“
(ebd.).

Im Verhältnis zwischen der zentralstaatlichen Ebene und den subnatio‐
nalen Ebenen gilt selbst für Metropolen, wie der Hauptstadt Paris, dass ein
Gefühl des „fehlenden Gehörs für die territorialen Ebenen“ (Interview 11)
vorherrschend war. Grundlage für diese Einschätzung waren die hochgradig
zentralisierten Entscheidungsstrukturen des französischen Pandemieregimes
(siehe oben). Gleichzeitig stellte dieses institutionelle Design selbst für Vertre‐
ter der territorialen Ebene keine Überraschung dar, sondern wurde vielmehr
wie folgt beschrieben: „es entspricht einer alten französischen Kultur, die
keine Besonderheit dieser Krise darstellt“ (ebd.). Gleichwohl wird anerkannt,
dass der Grad der Zentralisierung des Krisenmanagements selbst vor diesem
Hintergrund hervorzuheben ist: „es stimmt, dass es hier dennoch den Ein‐
druck gab, dass die Entscheidungen extrem von oben herab getroffen wurden,
ohne die lokalen Gegebenheiten zu berücksichtigen“ (ebd.). Die Rollenver‐
teilung zwischen Zentralstaat und subnationalen Ebenen wird in diesem
Zusammenhang pointiert wie folgt resümiert: „der Staat hat sich um das
Management der Krise gekümmert, während die lokalen Mandatsträger ein
bisschen in ihrem Sandkasten gespielt haben“ (Interview 6). Zwar gab es trotz
der dominanten Rolle des Zentralstaats auch in Frankreich vereinzelt lokale
Initiativen (siehe weiter unten). Diesen kam jedoch in der Gesamtschau eine
nachrangige Bedeutung zu, zumal diese häufig durch gezielte Aktionen des
Zentralstaats konterkariert wurden.

Ein weiteres Problem im Verhältnis zwischen territorialen Ebenen und
Zentralstaat betrifft den Umgang mit Informationen bzw. die ebenenübergrei‐
fende Informationsteilung. So wird insbesondere der Regierung Macron nicht
nur vorgeworfen, einen unbefriedigenden Kommunikationsmodus etabliert
zu haben. Darüber hinaus wird eine „exzessive Konzentration von Informa‐
tionen“ kritisiert (du Boys et al., 2022: 261). Dieses Problem betrifft allerdings
nicht nur zentralstaatliche Akteure im engeren Sinne. Auch Akteure der de‐
konzentrierten Staatsverwaltung wie z. B. die Präfekten haben die Teilung
von Informationen unterlassen, die auf regionaler Ebene und auf der Ebene
der Départements aggregiert wurden (Bauquet, 2020: 29 ff.). Zur beispielhaf‐
ten Illustrierung dieses Umstands ist der Verweis auf die Auslastung von
Kliniken naheliegend: so wurde versäumt, vorhandene lokale Kapazitäten
in privaten Kliniken zu nutzen. Obwohl private Kliniken Personal ausgelie‐
hen haben, um Belastungen in anderen Häusern abzufedern, wurden freie
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Kapazitäten in diesen Kliniken nicht beachtet bzw. übersehen und dement‐
sprechend auch nicht genutzt. Anstatt diese lokal verfügbaren Kapazitäten
zunächst voll auszunutzen, wurden wegen fehlender Informationsteilung Pa‐
tienten in andere Regionen oder teilweise sogar in andere Länder überführt
(Or et al., 2022: 18). In diesem Zusammenhang ist allerdings hervorzuheben,
dass dem spezifischen Problem der Optimierung der Nutzung vorhandener
Kapazitäten in Kliniken im weiteren Verlauf der Pandemie besser begegnet
wurde (ebd.: 20).

Ferner wurden die Informationsketten innerhalb des zentralistischen
Modells kritisiert: die an der hierarchischen Struktur des politisch-admi‐
nistrativen Systems Frankreichs angelehnte Informationsweitergabe von der
Zentralregierung zunächst an die Präfekten und über diese dann weiter an
die Bürgermeister erwies sich als zu langwierig. Des Weiteren entstanden
Probleme bei der Interpretation abstrakter Vorgaben der Zentralregierung im
spezifischen lokalen Kontext. Vor diesem Hintergrund wurden die Informa‐
tionen der Zentralregierung als unklar und inkohärent kritisiert (du Boys
et al., 2022: 258). Darüber hinaus mangelte es aus Sicht der Kommunen an
klaren Verantwortlichkeiten und Ansprechpartnern auf Seiten der dekonzen‐
trierten Staatsverwaltung. Dies lässt sich allerdings auch auf das bereits aus
anderen Zusammenhängen bekannte und für Frankreich typische Problem
der institutionellen Überfrachtung und Verwaltungskomplexität zurückfüh‐
ren, welches funktionale Intransparenz, administrative Ineffizienz und Über‐
steuerung des subnationalen Verwaltungsraums zur Folge hat (Kuhlmann,
2009). Bei Vertretern der lokalen Ebene hat dies den folgenden Eindruck
hinterlassen, der das Verhältnis zwischen lokalen und staatlichen bzw. vor
allem dekonzentrierten Akteuren wie den Präfekten bei der französischen
Pandemiebekämpfung pointiert zusammenfasst: „at the height of the crisis,
local elected representatives spoke of the impression of being alone because of
the absence of interlocutors or, paradoxically, because there were too many of
them (making the instructions seems contradictory)“ (du Boys & Bertolucci,
2021: 54). Auch diese Beobachtung fügt sich in das typische Muster franzö‐
sischer Politikgestaltung ein, das durch Unübersichtlichkeit, institutionelle
Überfrachtung und Überinstitutionalisierung charakterisiert ist und daher
pointiert auch als mille-feuille (vielschichtiger Blätterteig) bezeichnet wird.

Die bisher diskutierten Schwierigkeiten im Verhältnis zwischen der zen‐
tralstaatlichen Ebene und subnationalen Ebenen in Frankreich werden des
Weiteren durch die Problematik fehlender intergouvernementaler Koopera‐
tions- und Koordinationsformate ergänzt. So gibt es in Frankreich keine
Koordinationsinstanzen, in denen Vertreter der Zentralregierung und der ter‐
ritorialen Gebietskörperschaften zusammenkommen (wie dies etwa in Polen
der Fall ist; siehe hierzu Kapitel 6). Entsprechende Probleme bestehen in
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Frankreich allerdings schon lange und führten bereits vor der Coronakrise
zu Schwierigkeiten (du Boys et al., 2022: 261). Mit dem Amtsantritt von
Macron verschärfte sich die Problematik allerdings zusätzlich, was negative
Auswirkungen auf die intergouvernementalen Beziehungen während der Pan‐
demie hatte (ebd.). Dabei hat insbesondere der Umstand frustriert, dass „es
nicht möglich war, Fortschritt beim Verständnis dafür zu erzielen, was lokale
Bedürfnisse sein könnten“ (Interview 11).

Darüber hinaus wurde die Rolle von Akteuren der dekonzentrierten
Staatsverwaltung kritisiert. So sei die „exzessive Autonomie“ der Präfekten
auf der einen sowie der ARS auf der anderen Seite ausschlaggebend dafür
gewesen, dass die Pandemiebekämpfung auf dieser Ebene von Koordinati‐
onsdefiziten geprägt war (du Boys & Bertolucci, 2021: 54)7. In diesem Zusam‐
menhang wird Frankreich zwar eine starke Führungsrolle des Staates bzw.
insbesondere des Präsidenten Macron attestiert. Im gleichen Atemzug wird
jedoch auch die unzureichende Kooperation sowohl mit der lokalen Ebene
als auch mit Institutionen der Gesundheitsversorgung sowie mit sozioökono‐
mischen Partnern außerhalb des öffentlichen Sektors kritisiert (du Boys et
al., 2020: 280). Ein weniger vertikaler Ansatz hätte demzufolge die Stärken
von Akteuren auf der lokalen Ebene besser einbezogen, wobei insbesondere
auf deren bessere Reaktionsfähigkeit sowie höhere Flexibilität bei lokalen
Besonderheiten verwiesen wird (ebd.). Demgegenüber wird jedoch darauf
hingewiesen, dass die dekonzentrierte Staatsverwaltung in den vergangenen
Jahren Gegenstand sowohl budgetärer als auch personeller Einsparungen
gewesen ist. Dementsprechend wäre es „unehrenhaft“ (Interview 6), die Kri‐
tik an der Reaktivität der dekonzentrierten Staatsverwaltung während der
Coronakrise ohne diesen Kontext zu diskutieren.

Im Vergleich zum Pandemiemanagement der Staatsverwaltung fällt die
Bewertung der lokalen Ebene deutlich positiver aus, wenngleich der Beitrag
der Kommunen zum Pandemiemanagement aufgrund fehlender formaler
Zuständigkeiten begrenzt war. Dennoch sei auf den Pragmatismus der Städ‐
te hingewiesen, beispielsweise bei Fragen der Beschaffung von Schutzaus‐
rüstung (z. B. Masken). Da zum Ende des Lockdowns quasi eine Pflicht
zum Tragen von Schutzmasken bestand, während gleichzeitig entsprechende
Lagerbestände aber nicht aufgebaut worden waren, ergaben sich massive
Engpässe. Vor diesem Hintergrund haben territoriale Akteure, wie z. B. die
Stadt Paris, eigenständig Schutzmasken gekauft und gelagert, obwohl es sich
bei der Beschaffung entsprechender Schutzgüter eigentlich um eine zentral‐

7 So gab es z. B. keine institutionellen Berührungspunkte zwischen den ARS (dekon‐
zentrierte Staatsverwaltung) und den Regionen (territoriale Ebene; Interview 6),
obwohl beide territorial identisch zugeschnitten sind.
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staatliche Aufgabe handelt (ebd., Interview 11). Dementsprechend wurden
die Handlungen der lokalen Akteure, vor allem der Bürgermeister, als „effek‐
tiv“ eingeschätzt (du Boys et al., 2022: 252) sowie deren Reaktivität und
Responsivität hervorgehoben (Bauquet, 2020: 31). Beispielsweise sei es den
Kommunen darüber hinaus auch besser gelungen, Initiativen von nichtstaat‐
lichen Akteuren aufzugreifen und zu unterstützen.

3.4 Kontinuität und Wandel intergouvernementaler Steuerung im
Pandemiemodus

Dominanz des zentralistisch-entkoppelten Governance-Modus
Im Verlauf der Coronakrise dominierte eine dezidiert hierarchische Steue‐
rung durch den Zentralstaat, die durch direkte Intervention, Vereinheitli‐
chung und massives Misstrauen gegenüber den Kommunen gekennzeichnet
war. In Phasen zwischenzeitlicher Entspannung der Infektionsdynamik kam
es dann teilweise zu einem Bedeutungszuwachs und einer leicht verbesserten
Einbindung lokaler Akteure, etwa im Zusammenhang mit Maßnahmen zum
Lockdown-Exit, und schließlich gegen Ende der Pandemie zu verstärkter
(auch ansatzweise vertrauensvoller) ebenenübergreifender Zusammenarbeit,
etwa zwischen Bürgermeistern und Präfekten.

Im Verlauf der Coronakrise wurden allerdings zeitlich begrenzte territo‐
riale Initiativen – wenn überhaupt – nur dadurch möglich, dass zunächst auf
der zentralstaatlichen Ebene ein Bewusstsein für das entsprechende Problem
fehlte. Bei solchen Problemlagen gab es zunächst gewisse Ermessensspielräu‐
me für subnationale Akteure, um pragmatisch lokal tragfähige Lösungen zu
entwickeln. Diese Spielräume bestanden jedoch nur so lange, bis auch die
zentralstaatliche Ebene ein Problembewusstsein entwickeln konnte und infol‐
gedessen verstärkt einheitliche Vorgaben ergingen: „Hier in der Region Pro‐
vence-Alpes-Côte d‘Azur ging es vor allem um den Umgang mit Kreuzfahrt‐
schiffen, aber auch um den Flughafen. Aber dann wurden sehr schnell auch
auf nationaler Ebene spezifische Maßnahmen für Flughäfen, Kreuzfahrtschif‐
fe etc. eingeführt“ (Interview 8). Dieser Ablauf hat sich demzufolge in vielen
Bereichen so abgespielt: „es war immer gleich: am Anfang haben wir es ir‐
gendwie geregelt und es ging gut, dann kamen bald Vorgaben der nationalen
Ebene“ (ebd.). Dieser Eindruck gilt auch für die kommunale Ebene: so wurde
festgestellt, dass das Verhältnis zwischen dem Zentralstaat bzw. seinen Vertre‐
tern (Gesundheitsministerium, Präfekten) und subnationalen Ebenen (v.a.
Départements und Städte bzw. Gemeinden) „(…) am Ende immer irgendwie
funktioniert hat, aber eben erst mit Verspätung“ (Interview 11). Genauer
gesagt unterlagen lokale Initiativen regelmäßig folgendem Ablauf: „Zunächst

34 3. Krisen-Governance in Frankreich

Muster
der Pandemie-

Governance

Lokale Spielräume

https://doi.org/10.5771/9783748916581 - am 20.01.2026, 05:25:52. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748916581
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


sehr viel Misstrauen, dann etwas mehr Pragmatismus und erste Akzeptanz,
um schließlich doch gemeinsam voranzukommen. Aber das ist ein Prozess,
der am Anfang immer etwas mühsam und anstrengend war“ (ebd.).

Ab dem ersten Lockdown (confinement) dominierte ansonsten ein so
bezeichneter „Coronacentralism“ (du Boys & Bertolucci, 2021: 53). In diesem
Zusammenhang wurden aber auch die Handlungsspielräume der Exekutive
erweitert: so erlaubte die Ausrufung des oben bereits diskutierten Gesund‐
heitsnotstands dem Premierminister das Regieren per Dekret (du Boys et
al., 2022: 257) und ohne Beteiligung des Parlaments (Or et al., 2022: 16).
Diese Zuspitzung des Pandemieregimes auf wenige exekutive Akteure auf der
Ebene des Zentralstaats wurde mit dem Schlagwort des „Coronacentralism“
charakterisiert (du Boys & Bertolucci, 2021: 53). Im Gegensatz zu anderen
Ländern im hier untersuchten Sample können für Frankreich in der Folge
keine Phasen substantieller Dezentralisierung der Corona-Governance, son‐
dern allenfalls marginale und vereinzelte lokale Initiativen festgestellt werden.
Dies ist auf die durchgängig gegebene Dominanz der zentralstaatlichen Ebene
zurückzuführen, welche während der gesamten Coronakrise als „Meister des
Spiels“ (Interview 6) agiert hat. Dabei hat der Zentralstaat die „Hauptregeln
definiert“ (ebd.).

Bürgermeister oder andere Akteure der lokalen Ebene, die versuchten,
eigene Akzente zu setzen, sahen sich vor diesem Hintergrund einem systema‐
tischen Zwang zur Befolgung und Umsetzung der zentralstaatlichen Vorgaben
ausgesetzt (du Boys et al., 2022: 260). Beispielhaft lässt sich dies an Sceaux
illustrieren, einer Stadt, die südlich von Paris als Teil der Île-de-France zum
urbanen Speckgürtel der Hauptstadt gehört. Deren Bürgermeister hatte be‐
reits im Frühjahr 2020 die Verpflichtung zum Tragen einer Maske in seiner
Stadt angeordnet. Dieser Vorstoß wurde jedoch per Entscheidung des Conseil
d’Etat8 annulliert (Bauquet, 2020: 31; du Boys et al., 2022: 260). Generell wa‐
ren also die lokalen Spielräume zur Bestimmung der Striktheit oder Durch‐
lässigkeit von Eindämmungsmaßnahmen gering und „autonomes“ Handeln
kommunaler Akteure in der Pandemie wurde im Zweifelsfall sanktioniert.
Vor diesem Hintergrund verfestigte sich bei Vertretern der lokalen Ebene (z.
B. den Bürgermeistern) der Eindruck, dass es am Anfang der Coronakrise
regelrecht ein „Misstrauen gegenüber lokalen Initiativen“ gab (Interview 11).

8 Beim Staatsrat (Conseil d’État) handelt es sich um eine im europäischen Vergleich
gewissermaßen einzigartige Institution, der einerseits Beratungsfunktionen bei der
Vorbereitung von Gesetzen und Verordnungen bündelt und andererseits die Funkti‐
on des obersten Verwaltungsgerichts wahrnimmt, welches „als oberste Instanz über
die Rechtmäßigkeit der Vorgehensweise von Exekutive, Gebietskörperschaften, un‐
abhängigen Behörden und staatlichen Verwaltungseinrichtungen (…)“ entscheidet
(Conseil d’État 2024).

3.4 Kontinuität und Wandel intergouvernementaler Steuerung im Pandemiemodus 35

Corona-Zen-
tralismus

Vereinheitlichung
und Zentralisie-
rung

https://doi.org/10.5771/9783748916581 - am 20.01.2026, 05:25:52. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748916581
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Somit verwundert es nicht, dass solche Initiativen insgesamt Ausnahmen bzw.
Einzelfälle darstellten.

Ansätze von zentralistisch-koordinierter Governance
In Phasen zwischenzeitlicher Krisenentspannung sowie gegen Ende der Pan‐
demie lassen sich eine gewisse Bedeutungszunahme subnationaler Akteure
und verstärkte Bemühungen um ebenenübergreifende Zusammenarbeit fest‐
stellen. In diesen Zeitfenstern fielen die französischen Kommunen vermehrt
mit eigenen Initiativen auf. So waren es vor allem kommunale Akteure, die
damit begannen, die Forderung nach einer stärkeren Differenzierung der
Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Abhängigkeit der tatsächlichen
regionalen oder lokalen Infektionsdynamik zu artikulieren (du Boys et al.,
2022: 262).

Generell kann festgehalten werden, dass sich das hier diskutierte zen‐
tralistisch-hierarchische Grundmuster gegen Ende der Pandemie vorsichtig
in Richtung einer intensiveren ebenenübergreifenden Koordination und an‐
satzweise vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen staatlichen und kom‐
munalen Akteuren im Territorium entwickelte. So wurde bei den Lockdown-
Exit-Maßnahmen seitens der Zentralregierung stark auf territoriale Akteure
gesetzt (Bauquet, 2020: 31 f.). In diesem Zusammenhang griffen die Zentral‐
regierung bzw. vor allem die Präfekten bei der Umsetzung dieser Maßnahmen
am Ende des ersten Lockdowns systematischer auf die Expertise und die
Kompetenzen von lokalen Akteuren, speziell der Bürgermeister, zurück (du
Boys et al., 2022: 264): „the Prefect-Mayor duo has been at the heart of
the lockdown exit implementation“ (ebd.: 258). Vor diesem Hintergrund war
allerdings für Vertreter der lokalen Ebene der Umstand enttäuschend, dass
bei der Vorbereitung und Implementation des zweiten Lockdowns, trotz der
hier skizzierten positiven Erfahrungen, erneut nicht auf die Expertise, Kennt‐
nisse und Kompetenzen von Akteuren auf der lokalen Ebene zurückgegriffen
wurde und entsprechende Konsultationen seitens der Zentralregierung aus‐
blieben (Or et al., 2022: 19). So wurden die Abgrenzung der Gebiete sowie
die jeweils anzuwendenden Kriterien und daraus resultierenden Maßnahmen
weiterhin zentral festgelegt, was zu lauter Kritik von Seiten lokaler Entschei‐
dungsträger führte (Hassenteufel, 2020: 175).

Politische Konflikte und Krise als Gelegenheitsfenster
Die Coronakrise hatte das Wiederaufflammen von bereits länger schwelenden
institutionellen Konflikten im politisch-administrativen System zur Folge (du
Boys & Bertolucci, 2021: 53). Entsprechend erwies sie sich auch in Frankreich
als Verstärker grundsätzlicher politischer Konflikte. Die parlamentarische
Opposition, die – im Unterschied zur Regierungsmehrheit – auf lokaler Ebe‐
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ne stärker verankert ist, nutzte die Gelegenheit, um von einer entsprechenden
Verstärkung bereits seit langem bestehender Stadt-Land-Konflikte politisch
zu profitieren. Nützlich war ihr dabei die Ämterkumulierung (cumul des
mandats), auf welche die traditionellen Parteien trotz ihrer Minderheit im
Parlament zurückgreifen konnten, da 90 Prozent ihrer Abgeordneten mindes‐
tens durch frühere Ämter und Mandate über eine gewisse lokale Verankerung
verfügten, während diese Quote im Lager von Macron nur bei 47 Prozent
lag (du Boys et al., 2022: 255). Aufgrund der parteipolitischen Färbung der
meisten subnationalen Mandatsträger bestand eine Opposition zwischen dem
Zentralstaat (und der Regierungsmehrheit von Macron) sowie den subnatio‐
nalen Ebenen (auf welcher die traditionellen Parteien stärker verankert sind).
Im Ergebnis führten diese politischen Konflikte – im Zusammenspiel mit
bereits vor der Coronakrise virulenten Problemen, wie z. B. den Gelbwes‐
ten-Protesten – zu einer Schwächung der Handlungsfähigkeit des Staates im
Krisenmanagement.

Dass die Pandemiebekämpfung in Frankreich bereits vom ersten Tag an
politisch hochgradig aufgeladen war, unterstreicht eine weitere Episode aus
der Zeit vor dem ersten Lockdown: während die Nachbarländer Frankreichs
bereits Lockdowns vorbereiteten bzw. verhängt hatten, stand in Frankreich
am 15. März 2020 die erste Runde der Kommunalwahlen (élections municipa‐
les) an (Or et al., 2022: 26). Im Bestreben, diesen Wahlgang unter möglichst
normalen Umständen über die Bühne zu bringen, wurde die Verhängung des
ersten Lockdowns verzögert. Dies hatte den Nebeneffekt, dass die parallelen
Empfehlungen der Zentralregierung, z. B. zum „social distancing“, durch die
Bevölkerung nicht ernst genommen wurden (du Boys et al., 2022: 260).

3.5 Zwischenfazit

Historische Pfadabhängigkeiten, welche sich um das typisch französische
Verständnis eines starken (Zentral-)Staats als Wert an sich entwickelten, prä‐
gen das politisch-administrative System Frankreichs bis heute. Dies wird z.
B. an den nach Dezentralisierungsreformen häufig auftretenden Re-Zentra‐
lisierungstendenzen deutlich. Auch die Coronakrise stellt in diesem Zusam‐
menhang ein perfektes Fallbeispiel für die Wirkungsmächtigkeit und Pfadab‐
hängigkeit der traditionellen napoleonischen Handlungsmuster dar, die, un‐
geachtet intensiver Dezentralisierungsbemühungen seit den 1980er Jahren, als
institutionelle legacies die Pandemiebekämpfung massiv determinierten und
dabei bemerkenswerte Beharrungskräfte offenbarten. So hat die exekutive
Durchgriffsmacht des Zentralstaats, die im Territorium durch die Präfekten
und die dekonzentrierten Staatsbehörden realisiert wird, während der Coro‐
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nakrise eine wahre „Sternstunde“ erlebt. Die massive Behördenpräsenz des
Staates im Territorium und seine nach wie vor umfassenden Eingriffsrechte
im subnationalen Raum haben sich im Pandemiemanagement als bestim‐
mend und prägend erwiesen.

Historische Pfadabhängigkeiten stellen aber auch mit Blick auf die
kommunale Ebene einen wesentlichen Erklärungsfaktor für die Gestaltung
des französischen Pandemiemanagements dar. Ihr nach wie vor begrenztes
funktionales Profil, vor allem im Gesundheitssektor und im Krisenmanage‐
ment, ist ein weiterer Grund für den zentralistisch-entkoppelten Governance-
Modus: die Mehrzahl der Kommunen besitzt schlichtweg keine hinreichen‐
den Kapazitäten, um eine bedeutendere Rolle in der Krisen-Governance
einzunehmen. Hierin ist eine wichtige Erklärung für die nachrangige Rolle
der Kommunen im französischen Pandemiemanagement zu sehen.

Der während der gesamten Coronakrise vorherrschende zentralistisch-
entkoppelte Governance-Modus ist dementsprechend das Ergebnis von Pfad‐
abhängigkeiten und Akteursentscheidungen (insbesondere auf zentralstaatli‐
cher Ebene). So wurden die wenigen lokalen Initiativen, die im Verlauf der
Coronakrise auftraten, meist umgehend durch zentralstaatliche Vorschriften
normiert oder sogar untersagt. Im Ergebnis bleibt das Grundmuster einer
zentralstaatlich dominierten, vereinheitlichenden und die Kommunen weit‐
gehend marginalisierenden Krisen-Governance für den französischen Fall
prägend und bestimmend.

Wird die Coronakrise in einem größeren zeitlichen Zusammenhang dis‐
kutiert, so fallen trotz der Singularität des Ausmaßes dieser Krise vergleichba‐
re Muster in ähnlichen Krisen auf. Als Rück- und Ausblick sei in diesem Zu‐
sammenhang auf bereits bestehende Spannungen zwischen Zentralstaat und
subnationalen Ebenen infolge verschiedener Entscheidungen von Macron
verwiesen, die für sich genommen als eine Krise der intergouvernementalen
Beziehungen diskutiert werden können. Darüber hinaus war Frankreich auch
vor der Coronakrise von einer tiefgreifenden politischen und sozialen Krise
geprägt, die ihren Höhepunkt in den Gelbwesten-Protesten fand. Unzurei‐
chende Ressourcen-Ausstattung nicht nur der lokalen Gebietskörperschaften,
sondern auch der dekonzentrierten staatlichen Behörden haben die Hand‐
lungsfähigkeit des politisch-administrativen Systems zusätzlich geschwächt.
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4 Krisen-Governance im Vereinigten Königreich

4.1 Politisch-Administratives System

Kennzeichnend für das „Westminster-Modell“ sind die konkurrenzdemokra‐
tische Ausrichtung des Regierungssystems bei zugleich ausgesprochen starker
Position der Exekutive (speziell des Premierministers), das Fehlen einer kodi‐
fizierten Verfassung und der Grundsatz der parlamentarischen Souveränität.
Verfassungsänderungen können damit über parlamentarische Mehrheiten re‐
lativ flexibel eingeleitet werden (Kuhlmann & Wollmann, 2019: 105). Des
Weiteren war das angelsächsische Verwaltungsprofil traditional durch die
sog. „dual polity“ charakterisiert, innerhalb derer die Zentralregierung in
Westminster mit der Gesetzgebung und dem Regieren befasst war (high
politics), während die Kommunen (counties, districts, unitary authorities;
vgl. Kuhlmann et al., 2022a) den Löwenanteil der öffentlichen Aufgabenerle‐
digung übernahmen (low politics). Allerdings hat sich auch dieses Muster
im Zuge von NPM-getriebener Agenturbildung und Quantisierung geändert
(vgl. Kuhlmann & Wollmann, 2019). Aus der Doktrin der Parlamentssou‐
veränität ergibt sich, dass Kompetenzübertragungen auf subnationale oder
supranationale Akteure nur als „delegiert“ und jederzeit rückholbar ange‐
sehen werden. Ferner besagte das gegenüber den Kommunen geltende ul‐
tra vires-Prinzip, dass diese nur diejenigen Aufgaben wahrnehmen dürfen,
die ihnen explizit durch Parlamentsgesetz übertragen wurden, was der in
Deutschland bekannten Allzuständigkeitsvermutung diametral entgegensteht.
Für die kommunale Selbstverwaltung gibt es keine verfassungsmäßige Absi‐
cherung, sodass kommunale Institutionen theoretisch jederzeit von der briti‐
schen Zentralregierung aufgelöst werden könnten (Copus, 2010). Trotz dieses
Grundsatzes galten die britischen Kommunen traditionell als funktional stark
und verfügten über ein breites Aufgabenprofil, welches allerdings seit der
Nachkriegszeit und speziell im Zuge der NPM-Reformen unter Thatcher
zunehmend ausgehöhlt worden ist. Dabei wurden den Kommunen durch
Zentralisierung und Privatisierung wesentliche Kompetenzen entzogen und
ihre finanzielle und institutionelle Abhängigkeit von der Zentralregierung
vergrößert (Wollmann, 2004: 644; Kuhlmann et al., 2022a). Zwar sollte
der Localism Act von 2011 den Kommunen eine „allgemeine Zuständigkeit“
einräumen (Ladner et al., 2019: 16), welche es den Kommunen beispielswei‐
se ermöglicht hätte, mit Hilfe eines Referendums die Kommunalsteuern zu
erhöhen. Allerdings wurden diese neuen Kompetenzen bislang von keiner
einzigen Kommunalverwaltung umgesetzt, sodass die lokale Finanzlage sich
weiter verschlechterte (Warner et al., 2021: 322). Seit dem Brexit müssen die
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Kommunen, die zuvor in vielen Bereichen von EU-Fördermitteln profitiert
haben, außerdem mit reduzierten Finanzmitteln auskommen, da die britische
Regierung diese nicht in gleichem Maße ersetzt hat (Housing, Communities
and Local Government Committee, 2019).

Die Devolution, welche seit den 1990er Jahren zu den Hauptreformtrends
im britischen Politik- und Verwaltungssystem gehört, hat die Autonomie
in den Regionen des Vereinigten Königreichs gestärkt. Im Gegensatz zur
fehlenden Regionalisierung in England haben Schottland, Wales und Nordir‐
land nun jeweils ein eigenes Parlament mit Gesetzgebungsbefugnissen. Dies
war für das Pandemiemanagement insoweit wichtig, als dass diese Regionen
jeweils eigene Maßnahmen in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung und
öffentliche Sicherheit verabschieden konnten. Entsprechend wurde hier eine
spezifisch angepasste Reaktion auf die Pandemie ermöglicht, die den lokalen
Bedingungen und Bedürfnissen entsprach.

4.2 Rechtsgrundlagen und Akteure des Pandemieregimes

Rechtsgrundlagen9

Das Krisenmanagement stützte sich – ähnlich wie in Deutschland – auf beste‐
hende Gesetze. Insbesondere der Civil Contingencies Act aus dem Jahr 2004
bildete das Herzstück der britischen Notstandsgesetzgebung. Im Unterschied
zu Frankreich wurde im Vereinigten Königreich kein Ausnahmezustand aus‐
gerufen, was vorausgesetzt hätte, dass die Zentralregierung diesen nach dem
Civil Contingencies Act 2004 aktiviert und nach kurzer Zeit vom Parlament
hätte bestätigen lassen müssen. Demgegenüber basiert das britische Pande‐
miemanagement auf dem Public Health (Control of Diseases) Act 1984 und
dem speziell erlassenen Coronavirus Act 2020 (King & Byrom, 2021: 11).

Theoretisch gibt der Civil Contingencies Act 2004 den Ministern der
Zentralregierung, im Fall eines nationalen Notfalls (Umweltkatastrophe, Pan‐
demie oder Terroranschlag), umfassende legislative Rechte, die allerdings
vom Unterhaus kontrolliert werden (Anderson, 2021: 145). Zudem kommt
der lokalen Ebene eine wesentliche Rolle im nationalen Krisenmanagement
zu (Connolly & Elliott, 2020: 6). Dieses Gesetz betrachtet die Kommunen
als primäre Instanzen für die Reaktion auf die meisten Not- und Krisensitua‐
tionen im Vereinigten Königreich (Martin et al., 2023: 91). Die Vorbereitung

9 Im Fokus der Analyse steht zwar primär England, insbesondere die englische Kom‐
munalebene. Es wird allerdings auch auf die intergouvernementalen Beziehungen
zwischen der britischen Zentralregierung und den Regionalregierungen von Wales,
Schottland und Nordirland eingegangen.
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und Koordination für diese Situationen soll durch sogenannte Local Resilien‐
ce Forums erfolgen. Diese Gremien zielen darauf ab, die Kommunikation und
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen lokalen Behörden zu verbessern,
um eine schnelle und effektive Reaktion auf Notfälle zu gewährleisten (Busch
et al., 2021: 14).

Auch der Public Health (Control of Diseases) Act 1984 spricht den loka‐
len Behörden einige Kompetenzen und Funktionen im Gesundheitsschutz
zu (z. B. Monitoring, Einrichtung von Quarantänepflichten, Schließen von
Einrichtungen oder Absagen von Veranstaltungen, King & Byrom, 2021:
6). In Schottland, Wales und Nordirland existieren zusätzlich spezifische
Eindämmungsverordnungen, die die jeweiligen Regierungen im Falle eines
Pandemieausbruchs mit weiteren Notstandsrechten ausstatten: Public Health
(Control of Disease) Act 1984 [England und Wales], Public Health etc. (Scot‐
land) Act 2008 und Public Health Act (Northern Ireland) of 1967. Diese spezi‐
fischen Verordnungen sind notwendig, da im Kontext der Devolution in den
letzten zwei Jahrzehnten der Gesundheitsbereich in den Kompetenzbereich
der Regionen gewechselt ist (Anderson, 2021: 144).

Im Rahmen des Pandemiemanagements setzte die britische Regierung
unter Premierminister Boris Johnson, neben dem Public Health (Control of
Disease) Act 1984, jedoch auf andere Maßnahmen, schuf neue Rechtsgrundla‐
gen und ignorierte vor allem weitgehend die kommunale Ebene und Experti‐
se (siehe weiter unten). Mit dem Coronavirus Action Plan sollte Anfang März
2020, in Anlehnung an den schwedischen Ansatz, für freiwillige Maßnahmen
in der Bevölkerung geworben werden, um einen harten Lockdown mit Ein‐
schränkungen des öffentlichen Lebens zu vermeiden (DHSC, 2020). Zudem
war mit diesem Plan der Versuch unternommen worden, zumindest teilweise
die Belange der Regionen mit einzubeziehen (Martin et al., 2023).

Allerdings wurde der Coronavirus Action Plan schon im gleichen Monat
wieder verworfen: die Londoner Regierung sah sich schon am 22. März
2020 angesichts steigender Infektionszahlen, überlasteter Gesundheitseinrich‐
tungen und wegen äußerem Druck veranlasst, einen landesweiten Lockdown
auszurufen und mit dem Coronavirus Act umfassende gesetzgeberische Kom‐
petenzen mit limitierter parlamentarischer Kontrolle einzuführen (Lock et
al., 2021: 699). Dieses Gesetz ermächtigte die Regierung unter anderem da‐
zu, öffentliche Versammlungen und Veranstaltungen zu verbieten, Geschäfte
und Einrichtungen zu schließen und Quarantänemaßnahmen für Reisende
anzuordnen (Exadaktylos, 2022: 158f.). So weist das Vereinigte Königreich
im Vergleich zu den anderen untersuchten Ländern vor allem in den ersten
Monaten der Pandemie meist erhöhte Werte des COVID-19-Stringency Index
auf (siehe Abbildung 2). Der dominante top-down-Ansatz setzte sich mit
der zentralisierten Impfkampagne fort, die lokale Strukturen weitgehend
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ignorierte (vgl. Boswell et al., 2021: 1265f.). Daran änderten auch die in
England, Schottland, Wales und Nordirland jeweils eigenständig erlassenen
regionalen COVID-19-Verordnungen nichts, die unter anderem die sozialen
Kontaktbeschränkungen, die Schließung von Schulen und die Einführung
von regionalen Lockdowns regelten.

Akteure
Mit Blick auf die ersten Monate wurde das britische Pandemiemanagement
als „characterised by widespread confusion, serious failures and blame ga‐
mes“ beschrieben (Diamond & Laffin, 2022: 212). Die Steuerung erfolgte
überwiegend zentralisiert und top-down durch die Regierung in London.
Dabei waren vor allem national tätige Institutionen – insbesondere das bri‐
tischen Gesundheitsministerium, Public Health England, der nationale Ge‐
sundheitsdienst oder die Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) –
die Hauptakteure in der Pandemie, wohingegen die lokale Ebene mit ihren
Erfahrungen im Krisenmanagement kaum beachtet wurde.

Auf der Ebene des Zentralstaats agierte der bis September 2022 amtieren‐
de Premierminister, Boris Johnson, als Schlüsselfigur des Pandemiemanage‐
ments. Unter seiner Leitung stand auch der zentrale Krisenstab des sog.
Cabinet Office Briefing Room (COBR), der traditionell hochrangige Minister
und Experten aus den zuständigen Behörden sowie Vertreter der Regionalre‐
gierungen (Førde et al., 2019: 36) zusammenbringt, um die Reaktion der Re‐
gierung bei nationalen oder regionalen Notfällen zu koordinieren (Anderson,
2021: 145). Im Rahmen des Pandemiemanagements war der COBR-Krisen‐
stab, an dessen Sitzungen der Premierminister allerdings nur unregelmäßig
teilnahm (Wincott, 2022: 218), insbesondere für die Koordination zwischen
der Zentralregierung und den Regionen, für Lageeinschätzungen, die Kom‐
munikationsstrategie im Eindämmungsmanagement sowie für die Vorberei‐
tung von regulatorischen Maßnahmen, wie den Coronavirus Action Plan,
zuständig (Joyce, 2021: 8).

Johnson trat vor allem im Frühjahr 2020 mehrmals öffentlich auf und
versuchte, die COVID-19-Maßnahmen der britischen Regierung zu erklären.
Dabei kündigte er am 10. Mai 2020 an, die Eindämmungsmaßnahmen im
Vereinigten Königreich zu lockern (Anderson, 2021: 146). Schließlich war
der Bruch der eigenen COVID-19-Eindämmungsregeln der Grund für das
Ausscheiden von Boris Johnson als britischer Premierminister (Mason &
Allegretti, 2023).

Die Umsetzung der Eindämmungsmaßnahmen lag in erster Linie in
der Verantwortung des britischen Gesundheitsministeriums (Department of
Health and Social Care, kurz DHSC) und der Regionalregierungen in Schott‐
land, Wales und Nordirland. Das DHSC nahm im März 2020 bei der Koordi‐
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nation des Coronavirus Action Plan eine zentrale Funktion ein (Exadaktylos,
2022: 163). Zudem wurden innerhalb des DHSC neben einem Krisenmanage‐
ment-Team weitere Gruppen und Stäbe zur Modellierung und Überwachung
der Infektionslage eingerichtet, die auch mit anderen Akteuren kooperierten.
Beispielsweise arbeitete das im DHSC angesiedelte Joint Biosecurity Centre
sehr eng mit Public Health England (PHE) und dem Expertengremium SAGE
(Scientific Advisory Group for Emergencies; siehe weiter unten) zusammen
(King & Byrom, 2021: 60). Neben der Analyse der Infektionslage war das
Ministerium in Form des ihm zugeordneten nationalen Gesundheitsdienstes
(National Health Service, kurz NHS) auch für das operative Geschäft im
Gesundheitswesen verantwortlich (Diamond & Laffin, 2022: 213). Schließlich
gehörte auch die Beschaffung und Verteilung von medizinischer Schutzaus‐
rüstung und Masken für das Personal in jeglichen Versorgungseinrichtung
zu den Kernaufgaben des Ministeriums, wofür es jedoch heftig kritisiert
wurde. Der ehemalige Regierungsberater Dominic Cummings sprach gar von
einer allgemeinen Überforderung und einem Scheitern der Institution bei der
Beschaffung der medizinischen Schutzgüter (Ashbee, 2023: 353).

Public Health England (PHE) war die zentrale technische Agentur für
das Monitoring der öffentlichen Gesundheit in England, eng verbunden mit
dem NHS. Schwerpunkt der Behörde war die Überwachung und Kontrolle
von möglichen übertragbaren Krankheiten in England, während der NHS
primär für die direkte Gesundheitsversorgung und medizinische Dienstleis‐
tungen zuständig ist (Lee et al., 2021: 45). Beide Institutionen sind dem
Gesundheitsministerium (DHSC) untergeordnet. Zu Beginn der Pandemie
konzentrierte sich PHE hauptsächlich auf die Identifizierung und Überwa‐
chung von COVID-19-Fällen. Dabei wurden von PHE die COVID-19-Tests
zentral in den eigenen Laboren durchgeführt. Die steigende Zahl der anfal‐
lenden Tests bis in den Sommer 2020 war dann ausschlaggebend dafür, die
operative Umsetzung von Tests und die Kontaktnachverfolgung mit Hilfe des
Programms NHS T&T auszulagern. In der Kommunikation und Koordinati‐
on der öffentlichen Gesundheitsstrategie spielte PHE eine zentrale Rolle und
informierte die Bevölkerung über aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse
und Empfehlungen. Zudem war die Behörde an der Planung und Umsetzung
der Impfstrategie beteiligt. Dabei wurde PHE seit Beginn der Pandemie im‐
mer wieder dafür kritisiert, zu langsam eine Kontaktnachverfolgung etabliert,
die Sterblichkeitsrate von COVID-19 falsch angegeben und die eigenen Daten
nicht mit der lokalen Ebene geteilt zu haben (Iacobucci, 2020). Dabei wurde
schon Ende 2020 die baldige Auflösung von PHE und eine Übernahme durch
andere Behörden verkündet, um der Öffentlichkeit einen „Sündenbock“ für
die das zentralstaatliche Pandemiemanagement präsentieren zu können (Dia‐
mond & Laffin, 2022: 215). Allerdings waren vor allem die personellen und
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finanziellen Kürzungen um mehr als 40 Prozent im Zeitraum 2013–2019
ursächlich dafür, dass die Ausstattung der Behörde extrem schlecht und ihre
Handlungsfähigkeit begrenzt waren.

SAGE ist die primäre Institution wissenschaftlicher Politikberatung, die
die britische Regierung in Krisenzeiten mit Expertenwissen versorgt und da‐
mit während der Pandemie unerlässlich wurde. SAGE besteht aus unabhängi‐
gen Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen, sowie dem Chief Scientific
Advisor, dem Chief Medical Officer, Vertretern des NHS und von PHE sowie
weiteren Regierungsberatern. Verschiedene Sub-Gruppen wie SPI-M (Scienti‐
fic Pandemic Influenza Group on Modelling) oder SPI-B (Scientific Pandemic
Insights Group on Behaviours) unterstützten SAGE bei der Arbeit zusätzlich
(Martin et al., 2023: 46). Obwohl der Rat für seine Arbeit gelobt wurde,
traten während des Verlaufs der Pandemie immer wieder Schwierigkeiten
dabei auf, die Wirkung von Eindämmungsmaßnahmen einzuschätzen, sodass
beispielsweise keine klare Empfehlung zur Maskenpflicht erfolgte (Cairney,
2021: 104). Wenngleich es in der britischen Regierung einen „hohen Grad
an institutionalisierter Experteneinbindung“ gibt (Sager et al., 2022: 15) und
SAGE als Expertengremium während der Pandemie mit Analysen und Emp‐
fehlungen zur Einordnung der Krisenlage beitrug, war die Institution nicht
unumstritten (Gleave, 2021). Zudem wurde die Institution medial heftig für
eine intransparente Kommunikation der Empfehlungen kritisiert, da neben
den Wissenschaftlern auch Regierungsvertreter bei der Arbeit des Gremiums
beteiligt waren und daher eine politische Abhängigkeit moniert wurde (Sager
et al., 2022: 16).

4.3 Rolle der lokalen Gebietskörperschaften im Pandemiemanagement

Ignorierte Kommunen und interventionistische Zentralregierung
Trotz der bereits vorhandenen Erfahrungen der englischen Kommunen im
Krisenmanagement spielten sie in der Pandemie eine nachrangige Rolle
(Thomas & Clyne, 2021: 10). Die Zentralregierung griff kaum auf das Wissen
und die Erfahrungen zurück, welche die Kommunen bei der Bewältigung
früherer Krisen gesammelt hatten (vgl. Diamond & Laffin, 2022). Obgleich
kommunale Gesundheitsteams aus früheren Epidemien über Expertise im
Bereich der Eindämmung von Infektionskrankheiten verfügten, schenkte die
Zentralregierung den Kommunen kein Vertrauen (Thomas & Clyne, 2020:
11). Vor diesem Hintergrund ist die Rolle der englischen Kommunen im
Hinblick auf ihren faktischen Einfluss im Pandemiemanagement am ehesten
mit Frankreich vergleichbar, wo die Gebietskörperschaften von der Zentralre‐
gierung ebenfalls weitgehend ignoriert worden sind.

44 4 Krisen-Governance im Vereinigten Königreich

Scientific Advisory
Group for

Emergencies

Ungenutzte
Erfahrungen

der Kommunen

https://doi.org/10.5771/9783748916581 - am 20.01.2026, 05:25:52. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748916581
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Obwohl den englischen Kommunen in Krisensituationen formal eine
entscheidende Rolle zugedacht ist, da sie als maßgebliche Umsetzungseinhei‐
ten des Civil Contingencies Act von 2004 vorgesehen sind, verfügen sie auf‐
grund der NPM-Reformen und wegen der Austeritätspolitik seit der Finanz‐
krise von 2009/10 kaum über die notwendigen finanziellen Spielräume und
Handlungskapazitäten, um dieser Rolle gerecht werden zu können (Diamond
& Laffin, 2022, 2023). Zwischen 2010/11 und 2020/21 sanken die finanziellen
Mittel der Kommunen in England um etwa 26 Prozent (National Audit
Office, 2021: 16). Die Ausgaben für die lokale Krisenplanung gingen zwischen
2009/10 und 2018/19 um etwa 35 Prozent zurück (Davies et al., 2020: 31),
worin sich deutlich zeigt, dass das lokale Krisenmanagement keine Priorität
hatte. Daher war oft nicht klar, „what role or agency local councils or other
bodies have in the UK’s response to the crisis on the ground. Local authori‐
ties in England have through the austerity measures of the last decade lost a
great deal of capacity“ (Gaskell & Stoker, 2020: 35).

Vor diesem Hintergrund beschränkte sich die Rolle der englischen Kom‐
munen im Pandemiemanagement im Wesentlichen darauf, dann „einzusprin‐
gen“, wenn die Londoner Regierung an eigene Kapazitätsgrenzen kam und
deshalb auf lokale „Erfüllungsgehilfen“ angewiesen war. Dies war beispiels‐
weise bei der Durchsetzung der COVID-Regeln vor Ort sowie bei der
Auszahlung von staatlichen Corona-Hilfen an die Unternehmen der Fall
(Interview 7). Doch selbst die Auszahlung der von der Zentralregierung
bereitgestellten Corona-Hilfen durch die Kommunen an Unternehmen verlief
nicht konfliktfrei:

„Wie Sie wissen, wurden uns große Geldsummen zur Verfügung gestellt, um
die Unternehmen während der Pandemie zu unterstützen. Und wir hatten auch
eine Rolle dabei, diese Zuschüsse zu verteilen. Und die Regierung wurde sehr
kritisch gegenüber den lokalen Behörden und schrieb Briefe an die Kommunal‐
verwaltungen, die sie für zu langsam hielt. Und manchmal riefen Minister die
Leiter der Kommunalverwaltungen oder die Geschäftsführer an und wollten
wissen […], warum sie das Geld nicht auszahlen. Und aus unserer Sicht war das
falsch, weil wir ein Betrugsrisiko erkannt hatten.“ (Interview 7)

Zudem erhielten die kommunalen Behörden im späteren Verlauf der Pande‐
mie zusätzliche Befugnisse im Eindämmungsmanagement, wie das Schließen
von Räumlichkeiten und das Verhängen von Veranstaltungsverboten. Bei die‐
sen Vollzugsaufgaben verließ sich die „Zentralregierung stark auf die Zusam‐
menarbeit und die stillschweigende Unterstützung der lokalen Behörden, um
die Lockdown-Politik tatsächlich durchzusetzen“ (Interview 2), sodass man
im operativen Bereich von einer gewissen Abhängigkeit der Zentralregierung
von der lokalen Ebene sprechen könnte (ebd.).
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Die Wichtigkeit der Widerstandsfähigkeit der lokalen Ebene und ihrer
finanziellen Resilienz (vgl. Ahrens & Ferry, 2020) für das nationale Krisenma‐
nagement war dementsprechend auch zuvor schon im Ergebnispapier der Ex‐
ercise Cygnus hervorgehoben worden. Jedoch war die Zentralregierung den
resultierenden Empfehlungen nicht nachgekommen und setzte stattdessen
auf eine Vielzahl monofunktionaler Agenturen sowie auf privatwirtschaftli‐
che Beratungsfirmen. Beides erwies sich als wenig effektiv und zum Teil
kontraproduktiv:

„Ich denke, (…) dass die Herausforderung für die englische Regierung während
der COVID-Krise darin bestand, dass sie versuchte, eine COVID-Krisenma‐
nagementstrategie über eine ganze Reihe von öffentlichen Agenturen umzuset‐
zen, die nicht gut darauf eingestellt waren, zusammenzuarbeiten.“ (Interview 2)

Zudem führte die Vergabe von pandemiebezogenen Gesundheitsdienstleitun‐
gen an private Akteure zu zahlreichen nicht-intendierten negativen Effekten,
wie sich beispielsweise beim Outsourcing von NHS Test & Trace an das
private Dienstleistungsunternehmen Serco im Mai 2020 zeigte (Interview
2), welches Infektionsketten in England mithilfe ausgelagerter Callcenter
nachverfolgte10. Ein Untersuchungsausschuss des Parlaments fand heraus,
dass die über 22 Milliarden Pfund, die für die Planung und Umsetzung des
outgesourcten NHS T&T vornehmlich an Beratungsunternehmen flossen,
keinen Effekt auf die Senkung der Infektionen in England hatten (Public
Accounts Committee, 2021; Syal, 2021; Wise, 2021). Ferner „wurde das natio‐
nale Impfprogramm von jemandem aus dem Privatsektor geleitet, der in
der Pharmazeutik tätig war“ (Interview 9). Solche Berater, die zur Unterstüt‐
zung und teilweise zur Leitung von lokalen Pandemiemaßnahmen von der
Zentralregierung eingesetzt worden waren, erwiesen sich jedoch vielfach als
wenig hilfreich, da sie „nichts über die (…) lokale Verwaltung wissen, sodass
sie absolut nutzlos waren“. Allerdings hätten die beauftragten Unternehmen
eine „Menge Geld verdient“ (Interview 9).

Die Einführung eines drei- bzw. später vierstufigen ‘alert system’ durch
die Zentralregierung verschärfte die Spannungen zwischen Zentralstaat und
Kommunen zusätzlich, nachdem die Regierung in diesem Zusammenhang
lokale Lockdowns in einem top-down-Ansatz durchsetzte und die Kommu‐
nen in der Umsetzung quasi allein ließ (King & Byrom, 2021: 74). Hinzu ka‐
men strenge regulatorische und finanzielle Kontrollen lokaler Dienste sowie
ad-hoc-Interventionen durch die Zentralregierung, da mit der Abschaffung

10 Dagegen waren in Wales und Schottland die Kommunen für die Kontaktnach‐
verfolgung zuständig (Diamond & Laffin, 2022: 224). Die Integration der Kom‐
munen, wie in Schottland und Wales, war zwar Ende August auch in England
angedacht, wurde allerdings nie umgesetzt (Diamond & Laffin, 2022: 224.).
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der Government Regional Offices im Jahre 2011 eine wichtige Verbindung zwi‐
schen der zentralstaatlichen und der lokalen Ebene fehlte (Diamond & Laffin,
2022: 221). Als Folge dieser Spannungen protestierten einige Bürgermeister
lautstark gegen das „London-zentrierte“ Krisenmanagement (Anderson, 2021:
153) Dies lässt sich am Beispiel von Andrew Burnham zeigen, der als Bürger‐
meister der Greater Manchester Region den lokalen Lockdown im Herbst/
Winter 2020/21 und den Mangel an finanzieller Unterstützung für lokale
Unternehmen vehement und medienwirksam kritisierte (Wincott, 2022: 229;
Kenny & Kelsey, 2020):

„Er war zeitweise ein scharfer Kritiker der Regierung und ihrer Politik. Ich
glaube, die Enttäuschung in der Zentralregierung bestand darin, dass er manch‐
mal, wie ich es nennen würde, auftrumpfte. Er machte manchmal politische
Aussagen und brachte vielleicht ein Element der Politisierung ein, wo es eigent‐
lich nicht hingehörte.“ (Interview 7)

Zusätzlich veränderten die konservativen Regierungen in London die Art
der lokalen Finanzierung mit der sogenannten Levelling-up-Agenda, welche
darauf abzielt, regionale und lokale Disparitäten zu verringern, indem in
unterentwickelte Regionen investiert und neue wettbewerbsorientierte und
projektbasierte Finanzierungsmöglichkeiten eingeführt wurden (McCann,
2022; Sasse et al., 2019). Anstatt das Spannungsverhältnis zwischen lokalen
und zentralen Behörden zu verbessern, verschärften diese Maßnahmen die
Beziehungen zusätzlich (Diamond & Laffin, 2022: 220; Laffin & Diamond,
2024). In vielen Fällen verschlechterte sich der finanzielle Zustand der Ge‐
meinden aufgrund einer ungleichen Ressourcenverteilung und eines Mangels
an Transparenz bei der Mittelvergabe:

„Es gibt echte Fragen zur Rechtschaffenheit, mit der Regierungsgelder für den
Ausgleich verteilt wurden. Es gab sehr merkwürdige Prioritätensetzungen, bei
denen man auf die Gedanken kommen konnte, dass das Geld zu knappen
Wahlkreisen geht, die von den Konservativen gehalten werden. […] Aber es
war jedenfalls ein politisch verzerrter Prozess, bei dem erheblicher Druck auf
öffentliche Beschäftigte ausgeübt wurde, um sicherzustellen, dass sie sich an
diese Agenda halten.“ (Interview 7)

Zwar versprach die Regierung in London, für die pandemiebedingten Ver‐
luste der Kommunen aufzukommen und bis zu 75 Prozent der entfallenen
Einnahmen, die durch den Wegfall der Kommunalsteuern oder das Ausblei‐
ben von Mieteinnahmen entstanden waren, auszugleichen (National Audit
Office, 2021: 5). Allerdings wurde dieses Versprechen aus kommunaler Sicht
nicht gehalten: „Es war nicht nur so, dass wir feststellten, dass wir gestiegene
Kosten für einige öffentliche Leistungen hatten, die wir nicht finanziert beka‐
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men, um sie zu erbringen, sondern dass wir gar nicht für die weggefallenen
Einnahmen entschädigt wurden.“ (Interview 7)

Fehlende Koordination
Insgesamt fehlte es in England sowohl im Verhältnis zwischen Staat und
Kommunen als auch zwischen den Kommunen an Koordinationsmechanis‐
men. Selbst die im Coronavirus Action Plan vorgesehenen Koordinations‐
mechanismen und Handlungsmaximen, darunter die Kooperation mit dem
NHS, kommunale Spielräume bei der Verteilung von Ressourcen sowie die
Koordination privater und gemeinnütziger Organisationen durch die lokalen
Behörden (vgl. Exadaktylos, 2022: 164), fanden kaum Anwendung.

Die Einberufung von Local Resilience Forums bot zwar die Möglichkeit,
dass relevante Akteure des lokalen Krisenmanagements „an einem Tisch sa‐
ßen“, zumal „die Polizei oder NHS die Pflicht haben zu kooperieren“ (Inter‐
view 9). Zudem bestand die Zielsetzung der Foren darin, in einer Kommune
gemeinsam die Planung, Vorbereitung und Kommunikation von Krisensitua‐
tionen anzugehen (Connolly & Elliott, 2020: 23). Allerdings gab es diese
lokalen Foren nicht in allen Kommunen. Darüber hinaus verfügten die Kom‐
munen auch nicht über die notwendigen Kapazitäten, um nennenswerte Auf‐
gaben der territorialen Koordination von Krisenmaßnahmen übernehmen zu
können. Da die Foren zudem keine Rechtspersönlichkeit haben und auch
nicht mit Resourcen ausgestattet sind, spielten sie in der Pandemie kaum eine
Rolle.

Auch der englische Kommunalverband (Local Government Association)
konnte aufgrund der Tatsache, dass die Interessenlagen innerhalb des Verban‐
des zu heterogen und dadurch gemeinsame Entscheidungen und konzertiertes
Handeln eher schwierig waren, keine koordinierende Funktion im Krisenma‐
nagement übernehmen (de Widt & Laffin, 2018: 4). Dem Verband war es nur
begrenzt möglich, zwischen den Kommunen zu vermitteln, da es „[…] tatsäch‐
lich extrem schwierig ist, eine gemeinsame Position zur Politik der englischen
Kommunalverwaltung zu finden“. Als Interessensverband der lokalen Ebene ist
es zudem sehr herausfordernd, gegenüber der Zentralregierung aufzutreten, da
diese verfassungsrechtlich in der Lage ist „[…] die lokale Ebene abzuschaffen“
(Interview 2): „Ich denke, ein strukturelles Problem beim Kommunalverband
ist ohnehin, dass er jegliche kommunale Strukturen im System zusammenfasst
und repräsentiert. […] Und das Problem dabei ist, dass man am Ende beim
kleinsten gemeinsamen Nenner landet.“ (Interview 7)

Im Zusammenspiel zwischen Zentralregierung und Kommunen hätten
zwar die Government Regional Offices eine hilfreiche koordinierende Rolle
im Krisenmanagement spielen können. Allerdings war diese Option mit de‐
ren Abschaffung (siehe oben) entfallen (Diamond & Laffin, 2022: 221). Die
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mangelnde Koordination und Kooperation zwischen zentralstaatlicher und
kommunaler Ebene zeigte sich in vielen Bereichen, u.a. im Datenaustausch
während der Pandemie. So gab es erhebliche Missstände beim Teilen von
Gesundheitsdaten, da die zuständigen zentralstaatlichen Behörden oder die
von diesen beauftragten privaten Organisationen relevante Datenbestände,
die für kommunale Einrichtungen zur Beurteilung der pandemischen Lage
entscheidend waren, zurückhielten und nicht teilten (Atkinson & Sheard,
2022: 355).

Generell zeigte die britische Zentralregierung – von Ausnahmen abgese‐
hen – keine Neigung, mit lokalen Partnern im Pandemiemanagement syste‐
matisch zusammenzuarbeiten und die Umsetzung von Maßnahmen mit die‐
sen zu koordinieren (Diamond & Laffin, 2022). Die über die letzten Jahre ge‐
wachsene abschätzige und herablassende Perspektive, welche die administra‐
tive „Elite in Westminster“ gegenüber der Kommunalverwaltung einnimmt,
steht einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und effektiven Koordination
zwischen den Ebenen auch kognitiv-kulturell zunehmend im Wege (Thomas
& Clyne, 2021: 11).

„Viele der leitenden Beamten [der Zentralregierung; Anmerkung des Verfassers]
haben in Oxford oder Cambridge studiert. Sie reden viel über Cricket und
denken, sie seien eine Elite und ziemlich klug, wohingegen Menschen in der
lokalen Verwaltung oft aus recht vielfältigen beruflichen Hintergründen kom‐
men, tendenziell praktischer veranlagt sind und Dinge vor Ort angehen. Daher
gibt es eine Art Mangel an gegenseitigem beruflichem Verständnis und Respekt
aufgrund unterschiedlicher Klassenhintergründe und der verschiedenen Natur
ihrer Rollen.“ (Interview 9)

4.4 Kontinuität und Wandel intergouvernementaler Steuerung im
Pandemiemodus

Manche Experten beschreiben den britischen Ansatz als „hybrides“ System,
welches über den Verlauf der Pandemie immer wieder zentrale und dezen‐
trale Phasen aufwies (Vampa, 2021: 16). Insbesondere in Phasen der Krisen‐
zuspitzung (Fallzahlen, Überlastungstendenzen) kam es zu Unitarisierungs-
und Zentralisierungstendenzen. In diesen Phasen intensivierte sich auch die
Koordination zwischen der Zentralregierung und den Regionalregierungen,
was u.a. im Coronavirus Action Plan und in der Mitwirkung von Regionalver‐
tretern im CORB sichtbar wird.
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Dagegen verstärkten sich in Phasen der Krisenentspannung die Autono‐
miebestrebungen der Regionen, die andere „Exit-Strategien“ als die Zentralre‐
gierung verfolgten, was zu erheblichen Spannungen und Konflikten im inter‐
gouvernementalen Setting führte (Diamond & Laffin, 2022: 216f.). Während
die Zentralregierung zu Beginn der Krise dazu neigte, „bestimmte Aspekte
der Devolution-Bewegung außer Kraft zu setzen, indem ein einheitlicher
COVID-Managementplan für Schottland, Wales und Nordirland auferlegt
werden sollte“, zeigte sie sich später gegenüber den Regionen kooperativer
und verhandlungsbereiter. Dennoch blieb über die gesamte Dauer der Krise
die Vision der Zentralregierung bestimmend, die „wirkliche Antriebskraft im
Krisenmanagementprozess“ zu sein (Interview 2).

Dagegen war die Rolle der englischen Kommunen über die gesamte Dau‐
er der Pandemie weitgehend marginal, da das Krisenmanagement innerhalb
Englands stark zentralisiert blieb. Lokale Vertreter, wie der oben erwähnte
Bürgermeister der Stadtregion Greater Manchester, kritisierten den „London-
zentrierten Ansatz“ (vgl. Charara, 2020). Lokale Lockdowns, die ab Sommer
2020 durch die Zentralregierung für einzelne Kommunen (z. B. im Juli 2020
für Leicester) verfügt wurden, sowie die Einführung eines gestuften Systems
in England führten zu einem „zentralisierten, aber fragmentierten System
mit wenig Anreiz zur Zusammenarbeit“ (vgl. Thomas, 2020). Für die Bevöl‐
kerung war das erst dreistufige und später vierstufige Warnsystem, welches
die Einschränkung des öffentlichen Lebens anhand der Infektionszahlen pro
Kommune festlegte, kaum transparent nachvollziehbar.

Die im Folgenden skizzierten drei Phasen intergouvernementaler Steue‐
rung im Pandemiemodus beziehen sich überwiegend auf das Verhältnis zwi‐
schen der Zentral- und den Regionalregierungen, wohingegen sich an der
marginalen Rolle der Kommunen in England (siehe oben) nichts änderte.

(1) Intensivierung zentral-regionaler Koordination: Die Zuspitzung der
Krise im März 2020 gab der Regierung in London einen Anlass, nach
Monaten intergouvernementaler Spannungen wegen des Brexits wieder mit
den Regionalregierungen zusammenzuarbeiten. Dies zeigte sich vor allem
anhand der Veröffentlichung eines gemeinsamen Coronavirus Action Plan
(siehe oben), welcher Anfang März 2020 verabschiedet wurde und ein selte‐
nes Zeugnis britischer intergouvernementaler Zusammenarbeit in der Form
eines Policy-Papers darstellt (Paun, 2020). Der Plan sah sowohl horizontale
als auch vertikale Koordinationsmechanismen vor, welche formalisiert festge‐
legt wurden (DHSC, 2020). Neben der Zusammenarbeit der drei zentralen
Institutionen des Gesundheitsschutzes in England (DHSC, PHE und NHS;
siehe oben) und der Regionalregierungen sah das Paper auch Kompetenz‐
verschiebungen zugunsten regionaler und lokaler Organisationen vor. Dazu
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gehörten insbesondere die Kompetenzen in den Bereichen der Anordnung
von Quarantänemaßnahmen, der medizinischen Untersuchungen sowie der
Freiheitseinschränkungen (insbesondere Einschränkungen der Bewegungs‐
freiheit, vgl. DHSC, 2020: 4). Auch die lokalen Resilienzforen (siehe oben)
in England und vergleichbare Formate in Wales, Schottland und Nordirland
fanden Erwähnung (ebd.: Annex A), wenngleich sie praktisch wenig Bedeu‐
tung hatten. Es wird vermutet, dass der Wechsel von dezentral-entkoppelten
zu zeitweise stärker zentral-koordinierten Mustern intergouvernementaler
Beziehungen aufgrund der flexiblen und nicht-kodifizierten Verfassung des
Vereinigten Königreiches möglich war, welche „[…] allowed a rapid change
in intergovernmental relations as soon as key actors in central and devolved
governments showed a shared willingness to pool responsibility in the face
of an unprecedented crisis“ (Vampa, 2021: 17). Die gemeinsame Koordinati‐
on zwischen den Ebenen durch die Teilnahme von Regionalvertretern an
einigen Sitzungen des COBR-Krisenstabs ermöglichte die abgestimmte Ver‐
abschiedung des gemeinsamen Coronavirus Act, welcher Ende März 2020 das
gesamte Vereinigte Königreich in den Lockdown führte, zu dessen Ende die
intergouvernementale Zusammenarbeit allerdings wieder eingestellt wurde.

(2) Regionale Entkoppelung und englischer Zentralismus: Mit der Ent‐
spannung der Krisensituation lockerte sich die intergouvernementale Zusam‐
menarbeit und gingen England sowie die drei Regionen wieder dazu über,
unterschiedliche Strategien zu verfolgen. Diese betrafen insbesondere den
Ausstieg aus dem Eindämmungsregime. England wechselte Anfang Juni von
einer „stay at home“-Politik zu einer weniger strengen „stay alert“-Politik,
während Wales, Schottland und Nordirland an den restriktiveren Auflagen
festhielten und die britische Regierung offen für deren Exit-Strategie kriti‐
sierten (Vampa, 2021: 17). Diese Divergenz führte zu einer Verschärfung
der bestehenden Widersprüche und Spannungen im britischen intergouver‐
nementalen Setting.

Gegenüber den englischen Kommunen verfolgte die Zentralregierung
dagegen einen umso zentralistischeren Ansatz und setzte dabei pointiert auf
einen „top-down command and control’ mode – centralising even further de‐
cision-making“ (Giovannini, 2020: 40). Die vorhandenen lokalen Strukturen
der kommunalen Gesundheitsbehörden blieben weitgehend ungenutzt und
die Regierung „umging die lokalen Behörden, indem sie die Dienstleistungs‐
erbringung an nichtstaatliche Akteure auslagerte“ (Interview 2). Beispielswei‐
se wurde das staatliche System für COVID-19-Tests und Kontaktnachverfol‐
gung durch ein privatwirtschaftliches Unternehmen ersetzt (Diamond &
Laffin, 2022: 223).
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Mit der Einführung eines dreistufigen Warnsystems (später vierstufig)
ab Sommer 2020, welches die Möglichkeit beinhaltete, lokale Lockdowns
zentralstaatlich zu verhängen, änderte sich der regulatorische Rahmen nur
wenig. Stattdessen führten die Änderungen zu einem System, das pointiert als
„centralised but fragmented (…) with little incentive to co-operate“ charakte‐
risiert wurde (Thomas, 2020; Iacobucci 2020). Dieses Warnsystem wurde
ohne Rücksprache mit lokalen Behörden in England eingeführt und führte
schon im Juli 2020 zu einem durch die Zentralregierung durchgesetzten
ersten lokalen Lockdown in Leicester (Busch et al., 2021: 42). Die zentral-
lokalen Spannungen wurden zusätzlich durch die Weigerung der Zentral‐
regierung angeheizt, Daten zu teilen, finanzielle Mittel weiterzuleiten und
allgemeine Kompetenzen an die lokale Ebene abzugeben (Vampa, 2021: 18).
Im Herbst, als sich die Infektionslage wieder zuspitze und die Vorgaben
des Warnsystems in einer ganzen Reihe vom Kommunen lokale Lockdowns
auslösten, wurde der lokale Protest noch größer (siehe oben).

(3) Moderate Kooperation mit Kommunen: Nachdem sich in England
die Spannungen und Konflikte zwischen Zentralregierung und Kommunen
ab Sommer 2020 erheblich verstärkt hatten, nahm die Zentralregierung im
Herbst 2020 erstmals zur Kenntnis, dass eine Einbindung der Kommunen
und ihrer lokalen Infrastruktur für das Krisenmanagement Vorteile mit sich
bringen könnte. Vor allem die Infrastruktur des Testsystems und der Kontakt‐
nachverfolgung (NHS Test & Trace) funktionierten – auch infolge der Ausla‐
gerung an private Unternehmen – kaum effektiv (Diamond & Laffin, 2022:
223 f.). Die Zentralregierung erkannte, „[…] dass sie sich von der Investition
in diesen outgesourcten Dienste abwenden und stattdessen mehr Geld in die
kommunale öffentliche Gesundheitskapazität stecken muss“ (Interview 2).
Allerdings gab es trotzdem keine substanziellen Änderungen im Pandemie‐
management und auch nicht in den Autonomierechten der Kommunen.

4.5 Zwischenfazit

Das britische Krisenmanagement ist durch einen pointiert zentralistischen
Ansatz gekennzeichnet, der nur phasenweise Elemente von vertikaler Koor‐
dination aufwies. Letzteres galt vor allem für Phasen der Krisenzuspitzung,
in denen sich „London“ veranlasst sah, stärker mit den Regionen zu koope‐
rieren und etwa einen gemeinsamen Coronavirus Action Plan aufzustellen,
um einen landesweiten Lockdown durchsetzen zu können. Später wurde
die intergouvernementale Koordination mit den Regionen jedoch wieder
gelockert (vor allem bei den „Exit-Strategien“). Gegenüber den englischen
Kommunen blieb es jedoch über den gesamten Zeitraum der Pandemie
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hinweg bei einem zentralistischen Steuerungsmodus, welcher auf top-down
Interventionen setzte und dabei auf Koordination und Abstimmung mit der
lokalen Ebene weitgehend verzichtete. Zwar ist den englischen Kommunal‐
verwaltungen im Krisenmanagement formell eine Schlüsselrolle zugedacht,
wie sie etwa im Civil Contingencies Act 2004 kodifiziert ist (King & Byrom,
2021: 6). Allerdings kam diese faktisch nicht zur Geltung, da die Kommunen
von der Londoner Regierung weitestgehend ignoriert wurden. Die Zentral‐
regierung setzte stattdessen auf eigene monofunktionale Agencies und auf
privatwirtschaftliche Erfüllungsgehilfen, selten dagegen auf die Kommunen –
sieht man von einigen lockdownbezogenen Vollzugsaufgaben (Schließungen,
Quarantäneüberwachung) und der Auszahlung von Corona-Hilfen ab.

So kam auch der auf Druck der oppositionellen Labour-Partei im Früh‐
ling 2022 ins Leben gerufene Untersuchungsausschuss zum Pandemiema‐
nagement (vgl. UK Covid-19 Inquiry, 2023a, 2023b) zu dem Ergebnis, dass
„das Management lokaler Krisen und deren Strukturen zuvor nicht optimal
waren und dass die lokale Regierung besser vertreten sein sollte. […] Ich bin
sicher, dass aus dem COVID-Inquiry noch mehr davon hervorgehen wird“
(Interview 7). Es wird darauf verwiesen, dass die lokale Ebene während
der Pandemie kaum beachtet wurde und dass die Sparmaßnahmen der Zen‐
tralregierung die Kommunen vor Kapazitätsengpässe stellten. Dies bestätigt
erneut die Vorbehalte der Regierung gegenüber den lokalen Strukturen in
England (George, 2023). Die Befragung des ehemaligen Premierministers,
Boris Johnson, im Dezember 2023 legte zudem offen, dass die Zentralregie‐
rung aus politischen Gründen eine Zusammenarbeit mit den Regierungen
der Regionen während der Pandemie abgelehnt hatte (Rawlinson et al., 2023;
Barr & Norris, 2023).

Der top-down Ansatz des englischen Pandemiemanagements im Verhält‐
nis zu den Kommunen wurde über den gesamten Verlauf der Pandemie
beibehalten und zeugt von tiefem Misstrauen und strukturellen Konflikten
zwischen den Ebenen, die das intergouvernementale Zusammenspiel zur Kri‐
senbewältigung erheblich beeinträchtigten. Hinzu kommen eine wachsende
finanzielle Abhängigkeit der lokalen Ebene von der Regierung in London und
eine teilweise desaströse finanzielle Situation vieler englischer Kommunen.
In Anbetracht dieser Situation war es den meisten Kommunen deshalb auch
faktisch kaum möglich, eine substanzielle Rolle im Pandemiemanagement zu
spielen.
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5 Krisen-Governance in Schweden

5.1 Politisch-Administratives System

Das schwedische Verwaltungsmodell ist durch die spezifische Kombination
von unitarischer Staatsform und hochgradig dezentraler Verwaltungsstruktur
gekennzeichnet (Wollmann, 2004; Kuhlmann & Wollmann, 2019). Innerhalb
dieser Strukturprinzipien genießen die Kommunen einen außergewöhnlich
hohen Grad an Autonomie, inklusive Steuerautonomie (etwa basierend auf
einer kommunalen Einkommenssteuer), und an funktionaler Stärke, insbe‐
sondere was die Erbringung wohlfahrtsstaatlicher Leistungen anbelangt, so‐
dass auch vom lokalen Wohlfahrtsstaat gesprochen wird. Im Hinblick auf die
Corona-Governance sind insbesondere die umfassenden Zuständigkeiten für
öffentliche Gesundheit auf der oberen kommunalen Ebene (bei den 21 Regio‐
nen) sowie die Zuständigkeiten für Pflegeheime, Kitas, Schulen und andere
wohlfahrtstaatliche Einrichtungen auf der unteren kommunalen Ebene (bei
den 290 Gemeinden) zu nennen (Moreno & Madell, 2012). Dabei sind die
Regionen nicht nur für die Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen
zuständig, sondern auch für die Finanzierung der Gesundheitsversorgung
(Popescu, 2013). Die Gemeinden haben hingegen die Verantwortung für die
Bereitstellung von Pflege- und Sozialdiensten, einschließlich der Pflege älterer
Menschen und Menschen mit Behinderungen (Moreno & Madell, 2012).

Darüber hinaus ist der hohe Dekonzentrationsgrad der Staatsverwaltung
charakteristisch für das schwedische Verwaltungssystem. Etwa 81 Prozent
des Staatspersonals arbeiten in Agenturen/Oberbehörden (ämbetsverk, myn‐
digheter), nachgeordneten Behörden in den 21 Regionen (länsstyrelse) und
auf der lokalen Ebene in den 290 Kommunen. Im Gegensatz dazu sind nur
ca. 19 Prozent der Staatsbediensteten in den Ministerien tätig (Kuhlmann
& Wollmann, 2019: 129). Im Hinblick auf das schwedische Agenturmodell,
das keine Erfindung des New Public Management ist, sondern eine histo‐
risch gewachsene, lange Tradition besitzt, ist hervorzuheben, dass die Agen‐
turen/Oberbehörden einen bemerkenswert hohen Grad an Autonomie besit‐
zen. Sie unterliegen beispielsweise keinem Weisungsrecht der Ministerien und
haben in Fragen der inhaltlichen Politikgestaltung aufgrund ihrer Expertise,
professionellen Reputation und der (darauf basierenden) Akzeptanz in der
Bevölkerung eine außergewöhnliche starke und autonome Position, auch
gegenüber den jeweiligen Ministern. Im schwedischen Agenturmodell ist
insoweit die institutionelle Trennung von relativ unabhängig agierenden Ex‐
perten einerseits und politischen Entscheidern andererseits vergleichsweise
scharf umgesetzt, was wechselseitige Interventionen oder Rollendiffusionen
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zumindest erschwert. In der Corona-Governance erwies sich diese besonde‐
re Stellung der Agenturen (speziell der öffentlichen Gesundheitsbehörde –
Folkhälsomyndigheten – mit ihrem Chefepidemiologe Anders Tegnell) als
entscheidend und prägend, da sie den Politikkurs wesentlich bestimmten,
während die Regierung den Experten überwiegend folgte. Man kann daher
im Vergleich zu anderen Ländern von einem weniger politikgetriebenen Kri‐
senmanagement in Schweden sprechen (vgl. Kuhlmann et al., 2021b). Diese
Besonderheit erklärt sich auch daraus, dass die schwedische Verwaltung tra‐
ditionell durch eine hohe Professionalisierung und eine geringe Politisierung
sowie ein ausgeprägtes Vertrauen der Bevölkerung in öffentliche Institutionen
gekennzeichnet ist. Dies betrifft vor allem in die professionellen Apparate
der Verwaltung, wie Agenturen und Oberbehörden, sowie die kommunale
Selbstverwaltung (vgl. Kuhlmann & Wollmann, 2019).

5.2 Rechtsgrundlagen und Akteure des Pandemieregimes

Rechtsgrundlagen
Das schwedische Pandemieregime unterscheidet sich in seiner Herangehens‐
weise an die Bewältigung der COVID-19-Pandemie von vielen anderen Län‐
dern dadurch, dass es anstelle von Restriktionen, Sanktionen und rechtlich
bindenden Handlungsanweisungen des Staates zur Pandemieeindämmung
auf eine Kombination aus staatlichen Handlungsempfehlungen der Gesund‐
heitsbehörden und Eigenverantwortung der Bürger setzte. So weist Schweden
im Vergleich zu den anderen untersuchten Ländern im Verlauf der Pandemie
meist die geringsten Werte des COVID-19-Stringency Index auf (siehe Abbil‐
dung 2). Die verfassungsrechtliche Ausgangslage zeigt, dass Schweden zu
Beginn der Pandemie nur wenige Möglichkeiten hatte, von der Verfassung
geschützten Rechte einzuschränken (vgl. Mattsson et al., 2021). Zwar wurden
der Regierung Mitte/Ende März mit einer Verordnung und im April 2020 mit
einer parlamentarischen Anpassung des Gesetzes über Infektionskrankheiten
(Smittskyddslag) mehr Rechte eingeräumt (Schließen von kulturellen und
sportlichen Einrichtungen, Limitierung von öffentlichen Versammlungen,
Schließen von Geschäften), dennoch waren größere Freiheitsbeschränkun‐
gen, wie Lockdowns und Ausgangssperren, die in Deutschland, Frankreich
und im Vereinigten Königreich zur Anwendung kamen, weiterhin rechtlich
nicht möglich (Mattsson et al., 2021: 8-10). Zudem wurden diese exekutiven
Optionen durch die schwedische Regierung im Frühjahr 2020 nur in seltenen
Fällen genutzt, sodass sie zum 1. Juli 2020 wieder ausliefen. Somit blieben die
Kompetenzen der Exekutive, fundamentale Freiheitsrechte einzuschränken,
rechtlich weiterhin beschränkt. Erst durch das COVID-19 Gesetz, welches im
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Januar 2021 vom Parlament verabschiedet wurde, war es der Exekutive recht‐
lich möglich, temporär Freiheitsrechte einzuschränken. Allerdings wurden
unter Anleitung der öffentlichen Gesundheitsbehörde (siehe oben) nur „wei‐
chere“ Maßnahmen anvisiert und umgesetzt, sodass sich das Eindämmungs‐
management weiterhin im Wesentlichen auf nicht-bindende Empfehlungen
und Handlungsleitlinien, welche die Regierung an die Öffentlichkeit und
die Lokalverwaltung kommunizierte, beschränkte (ebd.: 59). Nur wenige der
von der öffentlichen Gesundheitsbehörde veröffentlichten Empfehlungen (et‐
wa zum öffentlichen Nahverkehr, zu Online-Unterricht, Abstandsregeln etc.)
wurden im Zeitraum bis November 2020 durch das Parlament verabschiedet.

Der rechtliche Rahmen für das lokale Krisenmanagement in Schweden
ist im Gesetz über Maßnahmen von Gemeinden und Regionen bei außerge‐
wöhnlichen Ereignissen in Friedenszeiten (2006) festgelegt. Dieses Gesetz
verankert die Autonomie der Gemeinden bei der Umsetzung des lokalen
Krisenmanagements (Sparf et al., 2022: 333). Die regulatorischen Leitlinien
des Pandemiemanagements in Schweden ergeben sich grundlegend aus den
Kernprinzipien der Krisenpreparedness, welche der dem Justizministerium
unterstehende Ausschuss für Sicherheit und Schutz der Privatsphäre (Säker‐
hets- och integritetsskyddsnämnden) 2001 eingeführt hat. Demnach folgt das
Krisenmanagement drei Prinzipien, die im Krisenfall von staatlichen Institu‐
tionen beachtet werden sollen. Das „Verantwortlichkeitsprinzip“ betont die
Kontinuität der täglichen Funktionen während Krisen. Das „Paritätsprinzip“
fördert Stabilität und Effizienz, indem es sicherstellt, dass Organisationen
vertraute Strukturen und Abläufe beibehalten (Becker & Bynader, 2017: 7f.).
Während der Pandemie wurde beispielsweise auf bewährte staatliche Struktu‐
ren und vorhandene Regulierungen gesetzt, um die Stabilität und Kontinui‐
tät des administrativen Systems zu gewährleisten. Diese Handlungsmaxime
weicht markant vom deutschen Fall ab, wo sowohl Regularien als auch In‐
stitutionen und Steuerungsmethoden während der Pandemie vielfach „neu
erfunden“ wurden, anstatt vorhandene und teils bereits erprobte Kriseninsti‐
tutionen/-mechanismen zu nutzen. Schließlich betont das „Näheprinzip“ die
Bedeutung der lokalen Verankerung des Krisenmanagements, um schnelle
und effektive Reaktionen sicherzustellen (Petridou, 2022: 215), was die Wich‐
tigkeit der Kommunen und Regionen im schwedischen Krisenmanagement
untermauert und in dieser Hinsicht eklatant vor allem von Frankreich und
dem Vereinigten Königreich abweicht.

Im Unterschied etwa zu Deutschland ermöglichte auch das schwedische
Gesetz über Infektionskrankheiten von 2004 (Smittskyddslag, 2004: 168) kei‐
ne umfassenden Einschränkungen, wie Quarantäneanordnungen und Aus‐
gangssperren. Neben den Anzeigepflichten von medizinischem Personal bei
einer Infektion beschreibt das Gesetz vor allem die empfohlenen individu‐
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ellen Verhaltensweisen bei Infektionsausbrüchen, etwa Quarantänemaßnah‐
men, sieht aber bei Nicht-Einhaltung keine Sanktionen vor. Erst die tem‐
poräre parlamentarische Anpassung des Gesetzes im April 2020 und das
COVID-19 Gesetz im Januar 2021, welche beide für eine von vornherein
vorgesehene kurze Gültigkeitsdauer vom Parlament verabschiedet wurden,
ermöglichten allgemeine exekutiv zu veranlassende Restriktionen, wie das
Verbot von öffentlichen und privaten Zusammenkünften oder das Schließen
von Parks, Sport- und Kultureinrichtungen (Mattsson et al., 2021: 63). Von
diesen neuen rechtlichen Optionen ist allerdings in Schweden bislang prak‐
tisch nie Gebrauch gemacht worden. Das COVID-19 Gesetz von Anfang
2021 (also kurz vor Ende der Pandemie) räumte vor allem der öffentlichen
Gesundheitsbehörde und der Regierung bis September 2021 mehr Kompeten‐
zen ein, hatte aber kaum mehr eine praktische Bedeutung.

Akteure
Im großen Unterschied zu anderen europäischen Ländern war das Besondere
am schwedischen Ansatz „[…] die Vorstellung, dass der Kampf gegen die
Pandemie von den Behörden und nicht von der Regierung geführt werden
sollte. Sie hatten die öffentliche Gesundheitsbehörde und deren Direktor,
Tegnell, der jeden Tag im Fernsehen war und sprach und den Leuten Emp‐
fehlungen gab, Abstand zu halten“ (Interview 4). Die nationale Gesundheits‐
behörde spielte somit eine wichtige koordinierende, professionelle und kom‐
munikative Rolle und war zudem für wesentliche Beschaffungsfragen, etwa
den Zugang zu medizinischen Produkten, verantwortlich. Die Dominanz
der Gesundheitsbehörde in der Frage, welche Maßnahmen zur Pandemiebe‐
wältigung sinnvoll und wirksam seien, wurde allerdings auch von einigen
als technokratischer Ansatz kritisiert. So ist ein hervorstechendes Merkmal
des schwedischen Ansatzes – historisch-institutionell befördert durch das
Agenturmodell und das Vertrauen in professionelle Apparate – darin zusehen,
dass die Experten der staatlichen Gesundheitsverwaltung quasi den Kurs be‐
stimmten. Dagegen stand die „Politik“, obgleich ihr durchaus gewisse indirek‐
te Instrumente der Behördensteuerung zur Verfügung standen, tendenziell im
Hintergrund, sodass von einigen auch eine stärkere politische Intervention
gefordert wurde:

„Das hat dazu geführt, dass Politiker vielleicht zu vorsichtig sind, um auch
nur anzudeuten, welche Richtung Behörden einschlagen sollten. Die Politik
hat eigentlich ziemlich viel Macht. Natürlich könnten sie die Geschäftsführung
ernennen. Sie könnten über das Budget entscheiden, Anweisungen geben und
so weiter und so fort. Sie haben vielleicht mehr Möglichkeiten als früher. Es hat
ziemlich lange gedauert, bis die Regierung irgendwelche Schritte unternahm,
um die Behörde zu konsultieren.“ (Interview 4)
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Das „Schwedische Experiment“ (vgl. Esaiasson et al., 2021) erregte in den
ersten Monaten der Pandemie erhebliche Aufmerksamkeit aufgrund seiner
überwiegend freiwilligen Richtlinien und minimalen Beschränkungsmaßnah‐
men (Winblad et al., 2022: 57), insbesondere weil es sich damit von den
anderen nordischen Ländern im Umgang mit COVID-19 grundlegend unter‐
schied. Zudem führte das Vertrauen der Regierung und (überwiegend) der
Bevölkerung in einzelne Experten der staatlichen Gesundheitsverwaltung
dazu, dass viele es als das „reinste Beispiel einer wissenschaftlich geführten
Reaktion“ ansahen (Boin et al., 2021: 35). Anstatt die Eindämmung der Pan‐
demie zentralisiert und restriktiv zu organisieren, verfolgte Schweden einen
bemerkenswert dezentralen und vorwiegend auf Expertenurteile gestützten
(technokratischen) Ansatz. Zwar gab die öffentliche Gesundheitsbehörde mit
ihren Empfehlungen die strategische Ausrichtung des schwedischen Pande‐
miemanagements vor, was unter regulatorischen Gesichtspunkten einen As‐
pekt zentralisierter Steuerung darstellt. Allerdings wurden die Empfehlungen
der Behörde von den Regionen und Kommunen, die auch im Krisenma‐
nagement erhebliche Handlungsspielräume besitzen, weitgehend autonom
umgesetzt und weder Bürgern noch Lokalverwaltungen rechtlich bindende
Handlungsanweisungen mit Sanktionswirkung auferlegt. Insgesamt kann da‐
her von einem dezentralen und diskretionären Ansatz gesprochen werden.

Neben der bereits erwähnten Gesundheitsbehörde kam außerdem der
nationalen Behörde für Gesundheit und Wohlfahrt (Socialstyrelsen) im Rah‐
men des Pandemiemanagements Bedeutung zu, da ihre Hauptfunktion darin
besteht, in Gesundheitskrisen die Robustheit des Gesundheits- und Sozial‐
systems zu gewährleisten. Dieser Behörde oblag es, vor allem zu Beginn
der Pandemie, die Kommunen und Regionen bei der Bewältigung des rasan‐
ten Anstiegs der Patientenzahlen zu unterstützen (Organisation von medizi‐
nischer Schutzausrüstung, Verteilung von COVID-19 Patienten) (Askim &
Bergström, 2022: 12). Ferner verdient die Behörde für zivile Notfälle (Myn‐
digheten för samhällsskydd och beredskap, kurz MSB) Erwähnung, die alle
nationalen und lokalen Behörden bei der Vorbereitung des Katastrophen‐
schutzes, der öffentlichen Sicherheit, des Notfallmanagements und des Zivil‐
schutzes unterstützt und auch während der Pandemie bei der Planung und
Umsetzung des Pandemiemanagements aktiv war (Petridou et al., 2023: 260).

Institutionell betrachtet sind die nationalen Behörden im Bereich des
schwedischen Krisenmanagements lediglich mit koordinierenden und strate‐
gischen Aufgaben betraut, die nicht über die Maßnahmenplanung und die
Kommunikation von Handlungsempfehlungen hinausgehen. Dagegen sind
die regionalen und lokalen Behörden im Rahmen ihrer Selbstverwaltungsau‐
tonomie für die praktische Umsetzung des Krisenmanagements verantwort‐
lich (vgl. Askim & Bergström, 2022: 298/299; Olofsson et al., 2022; Petridou,
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2022: 215/216; siehe unten). Als weiterer wichtiger Akteur an der Schnittstel‐
le zwischen lokaler, regionaler und nationaler Ebene ist zudem der schwe‐
dische Verband der lokalen Behörden und Regionen (Sveriges Kommuner
och Regioner, kurz SKR) zu verorten. Dieser übernahm eine wichtige Rolle
bei der intergouvernementalen Koordination und unterstützte die Regierung
zum Beispiel bei der Impfstoffverteilung (vgl. Askim & Bergström, 2022).
Anstatt sich mit allen 290 Kommunen und 21 Regionen einzeln zu koordinie‐
ren, übernahm der kommunale Spitzenverband im Pandemiemanagement
eine Vermittlungsfunktion zwischen staatlicher und kommunaler Ebene. Da
der Verband privatrechtlich organisiert ist, muss er allerdings nicht den
für öffentliche Behörden geltenden Verfahrensstandards, etwa traditionell
besonders wichtigen Transparenz- und Informationsfreiheitsregeln, gerecht
werden, was als durchaus problematisch für das Pandemiemanagement ange‐
sehen wurde:

„Die Regeln, die beispielsweise für die Informationsfreiheit in der lokalen und
regionalen Verwaltung gelten, gelten nicht bei SKR. Sie könnten alles geheim
halten. Es gibt keine Transparenz und man kann ihre Handlungen nicht über‐
stimmen. Als Bürger kann man nicht Beschwerde einlegen. […] Das ist in
gewisser Weise sehr praktisch. Aber aus demokratischer Sicht ist es vielleicht
nicht ideal.“ (Interview 4)

5.3 Rolle der lokalen Gebietskörperschaften im Pandemiemanagement

Kommunen als Schlüsselakteure im operativen Pandemiemanagement
Es steht außer Frage, dass die kommunale Ebene einen wichtigen Beitrag zum
Pandemiemanagement in Schweden geleistet hat. Dies ist wiederum darauf
zurückzuführen, dass die Kommunen in Schweden traditionell eine bedeutende
Rolle im Krisenmanagement und im Gesundheitswesen spielen (siehe oben).
Zwar wurden die Richtlinien und Empfehlungen von der staatlichen Gesund‐
heitsbehörde zentral festgesetzt. Allerdings waren die kommunalen und regio‐
nalen Behörden für die konkrete Umsetzung und individuelle Anpassung an
ihre jeweiligen lokalen Gegebenheiten zuständig (Andersson & Aylott, 2023:
83f.). Deshalb kann grundsätzlich von einem dezentralen Ansatz des Pande‐
miemanagements die Rede sein, der im Verhältnis der Ebenen anfangs schwä‐
cher und später stärker koordiniert ausgestaltet war (siehe weiter unten).

Die oben geschilderten Kernprinzipien der Krisenpreparedness und das
Gesetz über Infektionskrankheiten (2004) weisen den Kommunen (Regio‐
nen, Gemeinden) im Management von Krisensituationen eine Schlüsselrolle
zu (vgl. Sparf et al., 2022). Sie sind verantwortlich für den gesamten Prozess
des Krisenmanagements, von der Risikoprävention bis zur Nachkrisennor‐
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malisierung (vgl. Becker & Bynader, 2017). Zudem spielen kommunale Kri‐
senmanagementausschüsse (Krisledningsnämnd) zumindest theoretisch eine
wichtige Rolle beim Management von außergewöhnlichen Ereignissen und
sie wurden vor allem zu Beginn der Pandemie von einigen Kommunen auch
tatsächlich aktiviert. Bei diesen kommunalen Ausschüssen handelt es sich
um politische Entscheidungsgremien, die in Krisensituationen – der Theorie
nach – mit umfangreichem Ermessensspielraum ausgestattet sein und alleini‐
ge Entscheidungsbefugnisse für Bereiche erhalten sollen, welche sonst von
mehreren lokalen Behörden koordiniert werden (Sparf et al., 2022: 339).
Die Ausschüsse ermöglichen eine zentralisierte und schnelle Entscheidungs‐
findung innerhalb der Kommune. Allerdings wurde im Rahmen der Pan‐
demie nur selten auf diese Gremien des kommunalen Krisenmanagements
zurückgegriffen. Eine Untersuchung legt nahe, dass lediglich 25 Prozent der
untersuchten schwedischen Kommunen solche Ausschüsse aktiviert hatten.
Zusätzlich sind lokale Krisenpläne kaum genutzt worden, da sie oft als wenig
nützlich beschrieben wurden (ebd: 335f.). Ferner richteten nur sehr wenige
Gemeinden spezifische lokale Mechanismen für das Pandemiemanagement
ein, sondern sie verließen sich größtenteils auf die normalen Strukturen der
kommunalen Selbstverwaltung, was wiederum dem oben genannten Hand‐
lungsprinzip von Stabilität und Kontinuität entspricht. Ähnlich wie auf natio‐
naler Ebene wurde generell stärker auf das Fachwissen der Verwaltung und
weniger auf die Intervention von Politikern Wert gelegt.

Rolle der Regionen
Den Regionen als oberer kommunaler Ebene (ehemals Kreise/landsting kom‐
muner) fällt in Schweden, wie erwähnt, die Zuständigkeit für Gesundheit
zu. Dies beinhaltete während der Pandemie vor allem die Organisation der
Testung von medizinischem Personal und symptomatischen Patienten, sowie
die Sicherstellung ausreichender Krankenhauskapazitäten und medizinischer
Schutzausrüstung. Zudem ernennen die regionalen Behörden in Schweden
Ärzte für übertragbare Krankheiten, die für die Planung, Organisation und
Leitung regionaler Antworten auf eine Pandemie verantwortlich sind, basie‐
rend auf dem Mandat, das das Gesetz über Infektionskrankheiten (2004)
vorsieht (Askim & Bergström, 2022: 10).

Da die Anschaffung der medizinischen Schutzausrüstung dem „Just-in-
Time“ Prinzip unterlag, bei dem auf eine größere Lagerhaltung verzichtet
wurde, waren die Regionen auf Kooperation und informelle Lösungen ange‐
wiesen (vgl. Pierre, 2020). Eine Mitarbeiterin einer schwedischen Region,
die die Beschaffung der Schutzausrüstung für den öffentlichen Gesundheits‐
bereich verantwortete, beschrieb den Vorgang wie folgt:
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„Und dann hatten wir einen Mann, der in der Finanzabteilung arbeitete, aber
viel mit Einkauf zu tun hatte. Er hat tatsächlich viele Geschäfte zusammen mit
der regionalen Einkaufsabteilung abgeschlossen und uns geholfen. […] Er war
eine Person mit einem großen Netzwerk von Ärzten. […] Denn das war unser
Problem, nachdem wir dem regionalen Büro sagten, dass wir diese Menge an
Material brauchen, glaubten sie das nicht und handelten nicht. Ja, und wir
hatten keine Zeit zu verlieren. Also haben wir angefangen, eigenständig zu
handeln.“ (Interview 10)

Teilweise gab es auch interregionale Kooperationen, bei denen sich mehrere
Regionen bei der Beschaffung von Schutzausrüstung zusammenschlossen
oder bei Aufnahme und Behandlung von COVID-19-Patienten koordinier‐
ten: „Aber wenn es um Patienten geht, vor allem für diejenigen, die Intensiv‐
pflege benötigten, dann gab es natürlich Austausch […]. Wenn eine nahegele‐
gene Region sagt, wir brauchen Hilfe, gab es Treffen, bei denen diskutiert
wurde, wer genau dort helfen kann.“ (Interview 10) Eine Untersuchung weist
darauf hin, dass der Austausch von Patienten und die informelle Kooperation
zwischen den Regionen zur Beschaffung von Schutzausrüstung gelang, weil
diese bereits zuvor vertrauensvoll zusammengearbeitet hatten und etablierte
Kontakte zu Mitarbeitern und Politikern der jeweils anderen Region bestan‐
den (Sparf et al., 2022: 38).

Rolle der Städte und Gemeinden
Im Hinblick auf die untere kommunale Ebene, die Städte und Gemeinden,
ist im Rahmen des Pandemiemanagements vor allem die Zuständigkeit für
Alten- und Pflegeheime, Schulen und Kindereinrichtungen sowie Sport-
und kulturelle Einrichtungen relevant. Denn den Städten und Gemeinden
oblag es, nach eigenem Ermessen und Rücksprache mit Gesundheitsexper‐
ten und der öffentlichen Gesundheitsbehörde diese temporär zu schließen.
Auf der Grundlage des Gesetzes über Infektionskrankheiten (2004) und der
oben erwähnten Verordnungen vom März 2020 konnten die Kommunen
beispielsweise Schwimmbäder oder andere kommunale Einrichtungen schlie‐
ßen (nicht jedoch die Schulen und Kitas), wobei teilweise durch interkom‐
munale Zusammenarbeit sichergestellt wurde, dass sich die entsprechenden
Regulierungen in einer bestimmten Region nicht zu stark unterschieden. So
koordinierten benachbarte Gemeinden z. B. die Öffnung ihrer Schwimmbä‐
der (Sparf et al., 2022: 38). Durch das am 19. März 2020 von der Regierung
verabschiedete temporäre Gesetz über die vorübergehende Schließung von
Schulaktivitäten im Falle von außergewöhnlichen Ereignissen (2020) lag es
meist im Ermessen der Schulleiter, die Schulen zu schließen (was praktisch
nicht vorkam) bzw. den Unterricht auf Online-Formate zu verlagern. In
Absprache mit Experten und der öffentlichen Gesundheitsbehörde wurden
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Schulen individuell nach der aktuellen Lage bewertet und im Bedarfsfall
auf Online-Unterricht umgestellt (in den meisten oberen Schulen war das
Frühlingssemester ohnehin auf Online-Unterricht umgestellt). Allerdings war
zum 15. Juni 2020 und während des Herbstsemesters der reguläre Präsenzun‐
terricht in den Schulen in Schweden wieder der Regelfall (Mattsson et al.,
2021: 72/73).

Bemerkenswert ist, dass einige Kommunen auch jenseits des rechtlich
Zulässigen Restriktionen im Alleingang einführten. Vor allem zu Beginn der
Pandemie, als es noch keine rechtliche Basis für strikte Eindämmungsmaß‐
nahmen gab, führten einige Gemeinden angesichts der hohen COVID-19
Sterblichkeit in den Altenheimen Besuchsverbote ein, welche allerdings
rechtswidrig waren und auch die Entscheidungskompetenzen der Kommu‐
nen überschritten. Die Überschreitung der lokalen Kompetenzen wurde teils
damit begründet, dass die öffentliche Gesundheitsbehörde mit ihren Empfeh‐
lungen zu langsam reagiere (Askim & Bergström, 2022: 303). Erst mit der
Einführung der Verordnungen im März 2020, der temporären Anpassung des
Gesetzes über Infektionskrankheiten Ende März 2020 und des COVID-19
Gesetzes im Januar 2021 durch die Regierung wurde der rechtliche Rahmen
für Restriktionen geschaffen und damit auf die lokalen Alleingänge reagiert.
Besuchsverbote von Altenheimen waren rechtlich ab dem 1. April 2020 mög‐
lich, wurden aber immer wieder durch Kommunen angefochten, da die Re‐
striktionen von einigen als zu stark und von anderen als nicht weit genug
gehend empfunden wurden (Mattsson et al., 2021: 83 f.).

Zentral-lokale Koordination(sprobleme)
Während zu Beginn der Pandemie eine weitgehende Entkoppelung der Ebe‐
nen bestand, da es innerhalb des diskretionären schwedischen Modells kaum
pandemiebezogene Vollzugsnotwendigkeiten gab, zeigten sich im weiteren
Verlauf zunehmend Koordinationszwänge, die die Funktionalität der inter‐
gouvernementalen Beziehungen auf die Probe stellten.

Zum einen waren die Kommunen in gewisser Weise von der nationa‐
len Gesundheitsbehörde abhängig, da sie deren Empfehlungen, etwa zu Ab‐
standsregeln, zu Einschränkungen im Gastronomiebetrieb und bei Veranstal‐
tungen, zum Online-Unterricht an Schulen, zu Testungen und Kontaktnach‐
verfolgung im Krankheitsfall etc., vor Ort umzusetzen hatten (unbeschadet
der weitgehend nicht vorhandenen rechtlichen Bindungswirkung).

„Ich denke, wir waren von einer Art Anleitung der öffentlichen Gesundheitsbe‐
hörde abhängig. Wir verließen uns auf ihre Empfehlungen, was zu tun ist, zum
Beispiel, wie man sich trifft und welchen Abstand man einhalten sollte. Diese
Art von Anleitung war sehr hilfreich, weil wir dann nicht selbst entscheiden
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mussten. Also haben sie uns geleitet. Aber das kam später. […] Davor lag es an
uns, es zu lösen.“ (Interview 10)

Zum anderen ergaben sich Probleme vertikaler Kooperation und Koordina‐
tion daraus, dass neben der staatlichen Gesundheitsbehörde und den zwei
kommunalen Ebenen weitere nationale sowie subnationale Behörden am
Pandemiemanagement beteiligt waren. Vielfach war den kommunalen Akteu‐
ren nicht klar, wer konkret welche Kompetenzen und Entscheidungsrechte
im Krisenmanagement hatte, was rasches und effektives Handeln erschwerte:

„Und eines der Probleme der Beziehungen zwischen zentral, regional und lokal
ist, dass es auf zentraler Ebene eine Reihe verschiedener Behörden gibt. Es gibt
eben nicht nur die Gesundheitsbehörde. [...] Auf regionaler Ebene gibt es Kreis‐
verwaltungen, die ebenfalls eine Rolle dabei spielen, eine Meinung zu haben
und tatsächlich auch schwierige Situationen zu bewältigen. […] Man könnte
also sagen, dass eine der komplizierten Dinge tatsächlich war, herauszufinden
wer was tun sollte.“ (Interview 4)

In Fragen der intergouvernementalen und territorialen Koordination kam vor
allem den 21 staatlichen Kreisverwaltungen (länsstyrelse) als verlängerter Arm
der Zentralregierung auf regionaler Ebene eine wichtige Rolle insbesondere
dahingehend zu, dass sie die Umsetzung nationaler Richtlinien und Gesetze
überwachten, die Kooperation zwischen staatlichen Behörden, Kommunen
und regionalen Akteuren förderten und als territoriales Bindeglied im Pande‐
miemanagement fungierten (Becker & Bynander, 2017: 17).

Diese Rolle wurde durch die Reaktivierung der staatlichen Kreiskoordi‐
nierungsstelle (länsstyrelsernas samordningskansli) institutionell gestärkt, die
bereits im Februar 2020 mit pandemiebezogenen Aufgaben betraut wurde.
Die Kreiskoordinierungsstelle war als Reaktion auf frühere Krisen und Kata‐
strophen, bspw. auf die Waldbrände von 2018, in einem Bottom-up-Prozess
errichtet worden und kam nach der Pandemie auch bei Krisenbewältigung im
Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg 2022 wieder zum Einsatz (Frykmer
& Becker, 2024: 5f.). Im Kontext der Pandemie bestand die Aufgabe der
Koordinierungsstelle darin, die relevanten Akteure auf der nationalen Ebene
mit zusammengefassten Informationen aus den 21 Regionen zu versorgen
und dieser ein übergreifendes Lagebild der Krisensituation auf der subna‐
tionalen Ebene bereitzustellen (Frykmer & Becker, 2024: 4). Neben dieser
Weiterleitungsfunktion war die Kreiskoordinierungsstelle auch ein wichtiger
Anlaufpunkt für die Kommunen, insbesondere die Regionen, aber auch für
die relevanten nationalen Behörden, speziell die öffentliche Gesundheitsbe‐
hörde und die Behörde für zivile Notfälle, um Unterstützung und Beratung in
Bezug auf „gute Praktiken“ des Krisenmanagements und der Krisenkommu‐
nikation sowie Hilfestellungen bei der Maßnahmenumsetzung zu erhalten.
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Außerdem diente die Organisationseinheit der Vernetzung und dem internen
Austausch der Regionen (Frykmer & Becker, 2024: 4) und übernahm somit
auch horizontale Koordinationsaufgaben. Kritisch anzumerken ist allerdings,
dass die Kreiskoordinierungsstellegewisse funktionale Doppelungen mit der
nationalen Behörde für zivile Notfälle aufweist, welche ähnliche intergouver‐
nementale Koordinierungsaufgaben während der Pandemie übernommen
hatte. Ferner blieb die Rolle der Kreiskoordinierungsstelle im Verhältnis zu
den 21 Regionen unklar (ebd.). Insofern weist die vertikale Koordination
im Pandemiemanagement auch einige Transparenzprobleme und funktionale
Unklarheiten auf.

Eine zentral-lokale Koordination wurde auch bei den kommunalen Al‐
tenheimen implementiert, die sich nicht nur in Schweden im Pandemiema‐
nagement als besonders problematischer Bereich erwiesen hatten. Als Reakti‐
on auf die offensichtliche kommunale Überforderung und die Management‐
probleme wurde bereits ab Mai 2020 ein zusätzliches Programm etabliert,
welches die finanzielle Situation der Altenheime und die dortigen Arbeitsbe‐
dingungen des Pflegepersonals verbessern sollte. Hierzu initiierte die schwe‐
dische Regierung in Kooperation mit dem Schwedischen Verband der lokalen
Behörden und Regionen (SKR), den jeweiligen Sozialpartnern (teilweise mit
den verantwortlichen Gemeinden) und einer Gewerkschaft ein Trainingspro‐
gramm für Pfleger von Altenheimen (Greve et al., 2021: 306.). Der Verband
SKR half allerdings nicht nur in der Altenpflege bei der Koordination; er
brachte sich auch bei der Verteilung von Schutzausrüstung und der Impfdo‐
sen an die Regionen als wichtiger Kooperationspartner zwischen lokaler und
nationaler Ebene mit ein. Insbesondere sollte angesichts unterschiedlicher
Ressourcenausstattung und Kapazitäten in den verschiedenen Regionen und
Gemeinden sichergestellt werden, dass die jeweiligen Bedarfe angemessen
abgebildet und befriedigt werden konnten, wozu der SKR als Organisation
zur Vermittlung zwischen den verschiedenen Ebenen zum Einsatz kam.

“Die Ressourcen unterscheiden sich erheblich zwischen den verschiedenen lo‐
kalen Verwaltungen, da Stockholm z. B. eine lokale Verwaltung mit 900.000
Einwohnern oder so ähnlich hat. Und die kleinsten haben nur ein paar tausend
Menschen im äußersten Norden des Landes. Also sind natürlich die verfügba‐
ren Ressourcen sehr unterschiedlich verteilt. Dies gilt auch für die Regionen.“
(Interview 4)

Schließlich betrifft ein letzter Bereich intergouvernementaler Koordination in
der Pandemie die finanzielle Kompensation kommunaler Mehrkosten durch
den Staat. Die Kommunen sahen sich aufgrund des Mehrbedarfs an medizi‐
nischen Leistungen, Schutzausrüstungen und Sozialleistungen in der Alten‐
pflege mit großen finanziellen Belastungen konfrontiert. Die Gesundheitsver‐
sorgung und die Altenpflege, für welche die Regionen und Gemeinden jeweils
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die Verantwortung tragen, werden im Normalmodus mit bis zu 75 Prozent
durch regionale und lokale Steuern getragen (Greve et al., 2021: 305f.). Auf‐
grund der außergewöhnlichen Krisensituation erklärte sich die schwedische
Regierung im April 2020 allerdings bereit, alle Gesundheitsleistungen und
Leistungen der Sozialfürsorge, die mit COVID-19 in Verbindung standen, zu
übernehmen (ebd.) und für eine finanzielle Entlastung der Regionen und
Gemeinden zu sorgen. Da die Mittel nicht im strikten Sinne bedarfsgerecht
verteilt wurden, haben die pandemiebegleitenden staatlichen Kompensati‐
onszahlungen aus kommunaler Perspektive für eine regelrechte Sanierung
der kommunalen Haushalte gesorgt. Denn zur gleichen Zeit reduzierten sich
viele lokale Ausgaben aufgrund der Schließung von Schwimmbädern oder
sonstigen öffentlichen Einrichtungen: „Die Pandemiekosten wurden vom
Staat finanziert. Deshalb sahen unsere Finanzen nie besser aus als während
der Pandemie!“ (Interview 10)

5.4 Kontinuität und Wandel intergouvernementaler Steuerung im
Pandemiemodus

In Schweden lässt sich die intergouvernementale Steuerung im Pandemiemo‐
dus in zwei Phasen einteilen:

(1) Dezentral-entkoppelte Governance und Abwesenheit intergouverne‐
mentaler Koordinationszwänge: In der ersten Phase von März bis Novem‐
ber 2020 stützte sich das schwedische Pandemiemanagement fast ausschließ‐
lich auf nicht-bindende Empfehlungen der öffentlichen Gesundheitsbehörde
und setzte damit auf die Eigenverantwortung der Bevölkerung unter Verzicht
auf staatlich verfügte Freiheitsbeschränkungen und Sanktionen (Petridou et
al., 2023: 260). Eine Ausnahme von diesem Muster stellt lediglich die Mitte
März 2020 von der Regierung verabschiedete Verordnung dar, die bis auf
weiteres alle Versammlungen mit mehr als 500 Personen verbot. Die zulässige
Anzahl wurde am 29. März auf 50 Personen reduziert. Zudem wurde ab
dem 12. März eine nationale Teststrategie, ausschließlich bezogen auf Ältere,
Schwerkranke und medizinisches Personal, angewendet11. Dagegen wurde
sowohl auf das Testen von Symptomfreien wie auch auf Test- oder Immuni‐
tätsnachweise (Impfpass) als Voraussetzung für die Inanspruchnahme von
Dienstleistungen bewusst verzichtet, was wiederum – im Unterschied zu an‐
deren Ländern – administrative Kontroll- und Vollzugsaufwände reduzierte.

11 Veranstaltungen mit bis zu 300 Teilnehmern wurden ab 1. November 2020 in den
meisten Regionen wieder erlaubt, sofern das Publikum sitzend und zwischen den
Gruppen mindestens ein Meter Abstand war.
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Auch die offizielle Empfehlung, wegen nicht schwerwiegender Symptome
zu Hause zu bleiben und keine Gesundheitszentren oder Krankenhäuser
aufzusuchen, trug zur Entlastung der regionalen Krankenhauskapazitäten
bei. Grundsätzlich bestanden also zunächst kaum administrative Vollzugs-
und Kontrollnotwendigkeiten. Es gab auch keinen institutionalisierten Zwang
zur intergouvernementalen Koordination, wie er in anderen Ländern auf‐
grund der dort eingeführten strikteren Einschränkungen (Schließungen,
Lockdowns, Quarantäneregeln etc.) und der damit verbundenen Kontroll-,
Monitoring- und Sanktionsbürokratie erforderlich war.

So wurden bis November 2020, abgesehen von den oben erwähnten
Verordnungen und der temporären Anpassungen des Gesetzes über Infekti‐
onskrankheiten, lediglich Empfehlungen bezüglich des Online-Unterrichts
an Schulen und Universitäten gegeben, der Zugang zu Altenheimen einge‐
schränkt und allgemeine Leitlinien zur Nutzung des öffentlichen Nahver‐
kehrs eingeführt (Sparf & Petridou, 2021). Obgleich diese Empfehlungen
keine rechtliche Bindungswirkung entfalteten, war die Folgebereitschaft in
vielen Bereichen groß, etwa was den Online-Unterricht an Universitäten
und in Schulen ab Klassenstufe 9 anging, der in dieser Zeit flächendeckend
durchgesetzt (aber bereits im Juni 2020 wieder aufgehoben) wurde.

Bei der Umsetzung der nationalen Empfehlungen wurde den Kommu‐
nen und Regionen viel Autonomie eingeräumt. Sie verfügten über erhebliche
Handlungsspielräume und Freiheiten, die von der staatlichen Gesundheitsbe‐
hörde veröffentlichten Empfehlungen individuell auszulegen, ohne bei Nicht‐
beachtung Sanktionen befürchten zu müssen. Vor diesem Hintergrund war
die erste Phase bis November 2020 durch einen weitgehend fehlenden Zwang
zur intergouvernementalen Koordination und eine Entkoppelung der Verwal‐
tungsebenen geprägt. Im weiteren Verlauf nahm jedoch der ebenenübergrei‐
fende Koordinationsbedarf, vor allem bei der Beschaffung und Verteilung von
medizinischer Schutzausrüstung sowie im Impfmanagement, zu (Interview
10). Dies war mit entsprechenden Änderungen im Governance-Modus ver‐
bunden (siehe weiter unten) und brachte dem Verband der lokalen Behörden
und Regionen (SKR) eine koordinierende Rolle ein.

(2) Moderate zentralisierende Schritte und Übergang zum dezentral-koor‐
dinierten Governance-Modus: Angesichts steigender Patientenzahlen (Ma‐
thieu et al., 2023) und abnehmender Kapazitäten in den Krankenhäusern
ging die schwedische Regierung ab Ende 2020 dazu über, restriktivere Maß‐
nahmen einzuführen und stärker in das öffentliche Leben einzugreifen. Einen
wesentlichen Meilenstein markiert hierbei das am 8. Januar 2021 vom schwe‐
dischen Parlament verabschiedete COVID-19 Gesetz, welches den Behörden,
vor allem der öffentlichen Gesundheitsbehörde, weitreichendere Eingriffs-
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und Kontrollrechte verlieh, Da die Beschränkungen in Schweden im Kontrast
zu anderen Ländern dennoch deutlich moderater ausfielen (Mathieu et al.,
2023), ergab sich insgesamt – mangels Vollzugsnotwendigkeiten – auch ein
geringerer Koordinations- und Abstimmungsbedarf zwischen den Ebenen.
Zwar markiert die neue gesetzliche Regelung einen Wandel von der aus‐
schließlich dezentral-entkoppelten hin zu einer stärker top-down-orientierten
Steuerungslogik im Pandemiemanagement. Angesichts des Umstandes, dass
das Gesetz aber nur moderat zur Anwendung kam, blieben auch weiterhin
erhebliche lokale Handlungsspielräume und Autonomierechte in der Krisen‐
bewältigung bestehen. Diese gingen jedoch im weiteren Verlauf mit einem
wachsenden ebenenübergreifender Koordinationsbedarf einher, welcher sich
unter anderem daraus ergab, dass die Regionen für die Bereitstellung und
Finanzierung der von Schutzausrüstung und den Aufbau von Testkapazitä‐
ten zuständig waren, die zentralstaatlich reguliert und auch 2021 finanziell
kompensiert wurden. In diesem Kontext war es vor allem der schwedische
Verband der Kommunen und Regionen (SKR), welcher bei den Verhandlun‐
gen zwischen lokaler und zentraler Ebene vermittelte (Petridou et al., 2023:
264).

Vor diesem Hintergrund kann man davon sprechen, dass die zweite
Phase durch einen Übergang vom dezentral-entkoppelten zum dezentral-ko‐
ordinierten Governance-Modus charakterisiert war.

5.5 Zwischenfazit

Im Vergleich zu den anderen untersuchten Ländern wird das schwedische
Pandemiemanagement als „Swedish Exceptionalism“ bezeichnet (Andersson
& Aylott, 2023), da sich der Ansatz vor allem wegen der diskretionären
regulatorischen Ausgestaltung der Pandemiepolitik von den anderen Ländern
unterscheidet. Generell ist die Schlüsselrolle der Kommunen im Krisenma‐
nagement hervorzuheben, die auch in der Pandemie deutlich zum Tragen
kam und sich aus der ausgeprägten kommunalen Handlungsautonomie und
Selbstbestimmung speist. Der schwedische Governance-Modus in der Pande‐
mie lässt sich daher als stark dezentral beschreiben, vor allem, was die ope‐
rativen Aktivitäten angeht. Zwar wurden pandemiebezogene Empfehlungen
zentral von der staatlichen Gesundheitsbehörde erteilt und spätere rechtlich
bindende Regulierungen von der Regierung erlassen, sodass man in diesem
Punkt von einer zentralisierenden Komponente sprechen kann. Allerdings
oblagen die Konkretisierung, Auslegung und Umsetzung der Empfehlungen,
wie auch die Zuständigkeit für wichtige öffentliche Dienstleistungen (Betrieb
der Krankenhäuser, Altenpflege, Schulen, öffentliche Einrichtungen etc.) den
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Regionen und Gemeinden. Diese hatten immense Spielräume in der konkre‐
ten Handhabung pandemiebezogener Regulierungen bis hin zu kommunalen
Alleingängen jenseits des rechtlich Zulässigen. Während es zudem anfangs
wenig ebenenübergreifende Koordination gab, weil die Eigenverantwortung
der Bürger betont und auf nicht-bindende Empfehlungen gesetzt wurde,
kam es im weiteren Verlauf zu stärkeren Koordinationszwängen, vertikalen
Verflechtungen und horizontalen (interkommunalen) Kooperationsformen.
Somit ist bezüglich der intergouvernementalen Steuerung ein Übergang
von einem dezentral-entkoppelten zu einem dezentral-koordinierten Muster
zu erkennen. Zwar markiert die Einführung des COVID-19 Gesetzes eine
verstärkte zentralstaatliche Interventionsbereitschaft und eine restriktivere
Grundorientierung. Gleichwohl ist hierin keine Kehrtwende in der schwedi‐
schen Pandemie-Governance zu erkennen, welche weiterhin – obzwar stärker
koordiniert – einer dominierenden dezentralen Logik folgte und im Hin‐
blick auf den Striktheitsgrad (siehe Abbildung 2) und die Reichweite von
Einschränkungen teilweise hinter die anderen Vergleichsländer zurückfällt.

Schließlich sticht das schwedische Modell auch deshalb hervor, weil im
Unterschied zu anderen Ländern die politische Einflussnahme besonders
gering ausgeprägt und die Entscheidungsautonomie der Fachverwaltung (na‐
tionale Gesundheitsbehörde) besonders groß war, was auch (kritisch) als
expertokratischer, technokratischer oder (positiv) am stärksten wissenschafts‐
basierter Ansatz bezeichnet worden ist.
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6 Krisen-Governance in Polen

6.1 Politisch-Administratives System

Das semi-präsidentielle Regierungssystem Polens besteht aus einem Zwei‐
kammerparlament (Sejm und Senat) sowie der bipolaren Exekutive mit
einem dem Parlament rechenschaftspflichtigen Ministerrat (Rada Ministrów),
der vom Premierminister (Prezes Rady Ministrów) geleitet wird, und dem
direkt gewählten Staatspräsidenten.

Von Oktober 2015 bis Dezember 2023 regierte in Polen eine von der
national-konservativ-rechtspopulistischen Partei „Recht und Gerechtigkeit“
(Prawo i Sprawiedliwość, kurz PiS) dominierte Regierung.12 In dieser Zeit
waren alle demokratischen Institutionen des Landes, vor allem aber die
Judikative und die Medien, zunehmendem autoritärem Druck ausgesetzt.
Die PiS-Partei erwies sich als „zu dominant über die Exekutive, Legislative
and Judikative“ (Bertelsmann Stiftung, 2022: 8), was auch als „Aufbau eines
autoritären Systems“ bezeichnet wurde (Majcherek, 2023: 2). Polen – seit
2004 EU-Mitglied – wird seit 2021 von der Europäischen Kommission wegen
des rechtsstaatlich bedenklichen Umbaus seines Justizsystems sanktioniert.

Das politisch-administrative System Polens kann dem mittel-osteuropäi‐
schen administrativen Modell zugeordnet werden (Kuhlmann & Wollmann,
2019: 110ff.). Im Zuge der Systemtransformation seit 1989 setzte ein Prozess
der Professionalisierung der öffentlichen Verwaltung ein. Dieser wurde, vor
allem seit 2015, mit deren zunehmender Parteipolitisierung verbunden, wobei
„leitende Verwaltungsangestellte in noch nie dagewesenem Maße ersetzt wur‐
den“ (Bertelsmann Stiftung, 2022: 13) und viele PiS-Mitglieder bzw. Anhänger
in den öffentlichen Dienst aufgenommen wurden

Polen ist ein dezentralisierter Einheitsstaat, dessen territoriale Selbstver‐
waltungen13 seit 1999 auf drei Ebenen organisiert sind (siehe Swianiewicz,
2014; Mirska, 2018, 2021; OECD, 2021a, 2021b). Diese lassen sich kurz wie
folgt charakterisieren:

12 Am 12.12.2023 wurde nach den Parlamentswahlen vom Oktober 2023 eine neue
polnische Regierung unter Ministerpräsident Tusk (Bürgerplattform, Platforma
Obywatelska, PO) gewählt.

13 Die Autoren verwenden hier bewusst den sperrigen Begriff „territoriale Selbst‐
verwaltung“ statt den in Deutschland üblichen Begriff „kommunale Selbstverwal‐
tung“, weil in Polen – neben der klassischen kommunalen Selbstverwaltung auf
lokaler und kreislicher Ebene – auch eine Selbstverwaltung auf regionaler Ebene
(Wojewodschaften) besteht, für die es in Deutschland keine Entsprechung gibt.

Semi-präsiden-
tielles Regie-
rungssystem

Politik der PiS-
Regierung

Mittelosteuro-
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tungsmodell
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Einheitsstaat
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Wojewodschaften

⮚ Die 16 polnischen Wojewodschaften (Województwa) als regionale Ebene
verfügen über (begrenzte) Autonomie und Rechtssetzungskompetenz.
Diese sind durch eine Doppelstruktur von Staats- und Selbstverwaltung
geprägt, die ihre Funktionen unabhängig voneinander ausüben sollen,
was praktisch oft nicht gut funktioniert. Die regionale Selbstverwaltung
wird dabei durch den Marshall repräsentiert, der vom direkt gewählten
Wojewodschaftstag (Sejmik Wojewódzki) bestimmt wird.14 Der Woiwode
als Regionalvertreter der Warschauer Regierung hingegen wird vom Mi‐
nisterpräsidenten ernannt.15 Das Zusammenwirken beider Akteure ist –
je nach Region – durch Kooperation und / oder Konflikte geprägt. Ne‐
ben Kompetenzstreitigkeiten gehören dazu auch politische Auseinander‐
setzungen, vor allem wenn beide verschiedenen Parteilagern angehören.

Kreise

⮚ Die relative kleinteilige Kreisebene in Polen (Powiat), die von den Land‐
räten (starosta) repräsentiert wird, war 1975 aufgelöst und erst 1999
wiederbegründet worden. Mit 314 Landkreisen plus 66 Städten mit Kreis‐
recht ist diese Ebene nur schwach mit Kompetenzen und Finanzen aus‐
gestattet.

Gemeinden

⮚ Eine entscheidende Rolle unter den territorialen Selbstverwaltungen in
Polen spielen die Gemeinden (Gminy), die konstitutionell „die grundle‐
gende Einheit der örtlichen Selbstverwaltung bilden“ und über einen
hohen Grad lokaler Autonomie verfügen16 (vgl. Kuhlmann et al., 2022a:
19). Es bestehen 2.477 Gemeinden, davon 302 urbane, 621 urban-ländli‐
che sowie 1.555 ländliche Gemeinden. Diese dem „Nordeuropäischen
Typ“ zuzuordnenden Gemeindestruktur sind im EU-Vergleich meist sehr
leistungsfähig, da deren durchschnittliche Größe bei 15.499 Einwohnern
liegt und nur 1 % der Gemeinden weniger als 2.000 Bewohner haben

14 Der Marschall leitet die Arbeit des Regionalparlamentes und der Selbstverwal‐
tungsämter der Wojewodschaft, und ist u. a. für Raumordnung, Wirtschaftsförde‐
rung und den Erhalt des kulturell-natürlichen Erbes zuständig.

15 Der Woiwode leitet die regionalen Ämter der integrierten Regierungsverwaltung
u. a. der Polizei und Feuerwehr und übt die Aufsicht über alle Selbstverwaltungs‐
institutionen in der jeweiligen Wojewodschaft aus.

16 Nach dem aktuellen „Local Autonomy Index 2.0“ liegt dieser für die polnischen
Gemeinden deutlich über dem im UK, aber teilweise auch deutlich unter dem der
anderen Länder unseres Samples (Ladner et al., 2023).
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(OECD, 2021a: 6). Ihr Anteil an den öffentlichen Ausgaben liegt bei
34,3 % und wird in unserem Sample nur von Schweden übertroffen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Aufgabenprofil der territo‐
rialen Selbstverwaltungen in Polen im europäischen Vergleich relativ um‐
fangreich ist. Allerdings sind diese Kompetenzen stark fragmentiert, wobei
die Gemeinden für die öffentliche Grundversorgung verantwortlich sind,
viele andere öffentliche Dienstleistungen sind aber bei den Kreisen und
Woiwodschaften angesiedelt. „Poland remains one of the most decentralised
EU countries, with strong regional and local self-government. However, the
trend of decentralisation has been reversed recently“ (Europäische Kommis‐
sion et al., 2018: 791, siehe auch Levitas, 2014). Allerdings ist dieser hohe
Dezentralisierungsgrad bislang mit „einem schwachen horizontalen Koordi‐
nierungsmechanismus“ verbunden (edb.: 802). Mit 34.3 % ist der Anteil der
subnationaler Ebenen an den öffentlichen Ausgaben – trotz der Versuche der
PiS-Regierung, diesen abzubauen – weiterhin hoch (OECD, 2021a: 9) (siehe
6.3).

6.2 Rechtsgrundlagen und Akteure des Pandemieregimes

Die polnische Regierung nutzte die vorhandenen verfassungsmäßigen Mög‐
lichkeiten der Verhängung eines „Ausnahmezustandes“, der für den Kriegsfall
(Verhängung des Kriegsrechts) oder für Naturkatastrophen vorgesehen ist,
während der Pandemie nicht. Dies hatte vor allem politische Gründe, da die
Regierung mehr Spielräume sah, wenn sie sich auf das Sekundärrecht stützte.
Außerdem hätte eine Verhängung des Ausnahmezustandes die Absage der ge‐
planten Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 bedeutet, was die PiS-Regierung
aus Gründen des Machterhalts nicht zulassen wollte (siehe unten).

Anfänglich basierten die Pandemiemaßnahmen in Polen vor allem auf
dem „Gesetz zur Prävention und Bekämpfung von Infektionen und Infek‐
tionskrankheiten beim Menschen“ vom 5.12.2008, welches nur vage Bestim‐
mungen zu möglichen Einschränkungen bürgerlicher Freiheiten enthält. Am
2. März 2020 wurde dann das „Gesetz über spezifische Lösungen zur Präven‐
tion und Bekämpfung der Pandemie, anderer ansteckender Krankheiten und
daraus resultierender Krisensituationen“ (COVID-19 Statut) verabschiedet,
welches mehrere Gesetze änderte. Es definiert Prinzipien und Verfahren des
Pandemiemanagement und die Aufgaben öffentlicher Verwaltungsbehörden.
Es beinhaltet auch, dass „alle außerordentlichen Maßnahmen durch Sonder‐
bestimmungen und Beschlüsse des Parlaments eingeführt werden mussten“
(OECD & European Observatory on Health Systems and Policies, 2021: 9).
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Zusätzlich wurde am 14.3.2020 in Polen der „Zustand der Epidemiege‐
fahr“ (Stan zagrożenia epidemicznego) verkündet, der „der Exekutive mehr
Spielraum einräumte“ (Bertelsmann Stiftung, 2022: 11). Sechs Tage später
rief die Regierung den „Zustand der Epidemie“ (Stan epidemii) aus, der
ihr u. a. ermöglichte, Pandemie-Verordnungen zu erlassen, um z. B. die
Bewegungsfreiheit der Bürger bzw. den Betrieb von Einrichtungen und Ar‐
beitsstätten zeitweilig einzuschränken, Veranstaltungen und Versammlungen
zu verbieten, Immobilien und Transportmittel zum Zwecke der Epidemieab‐
wehr bereitzustellen sowie verpflichtende Schutzimpfungen für bestimmte
Personengruppen anzuordnen. Dieser „Zustand der Epidemie“ dauerte bis
Ende April 2022, dann wurde wieder der „Zustand der Epidemiegefahr“
eingeführt, der am 30. Juni 2023 formell beendet wurde. Dementsprechend
weist Polen im Vergleich zu den anderen untersuchten Ländern vor allem
im Sommer 2020, nach Beendigung des „Zustands der Epidemiegefahr“, sehr
geringe Werte des COVID-19-Stringency Index auf (siehe Abbildung 2).

Die Legitimität des von der Regierung gewählten Weges, Pandemiemaß‐
nahmen auf das Sekundärrecht zu stützen, wird in Polen intensiv diskutiert.
Alle damaligen oppositionellen Parlamentsparteien sowie einige Experten
sahen dieses Vorgehen als verfassungswidrig an (siehe z. B. Jaraczewski, 2020,
2021; Suchoples, 2021 Löhning et al., 2021). Dies wurde vor allem damit be‐
gründet, dass „solche Einschränkungen nur im Rahmen der in der Verfassung
vorgesehenen außerordentlichen Maßnahmen verhängt werden können“ (Li‐
piński, 2021: 117). „The use of secondary legislation to limit human rights and
freedoms is directly contrary to art. 31 pt. 3 of the Polish Constitution, which
requires such limitations to be introduced in a statute of the parliament.“
(Jaraczewski, 2021: 2) Der Spitzenverband der polnischen Metropolen hob
hervor, dass die Ausrufung des Naturkatastrophenzustandes „ein effizientes
und eindeutiges Krisenmanagement auf der Grundlage der entsprechenden
gesetzlichen Bestimmungen ermöglicht hätte“ (Adamczyk & Sopinska, 2023:
13).

Das Pandemiemanagement in Polen folgte, entsprechend den weitrei‐
chenden Möglichkeiten eines Einheitsstaates und dem autoritären top-down
Regierungsstil der PiS-Regierung, zunächst einem zentralistischen Muster, in
welchem auf Koordination und Kooperation mit subnationalen Akteuren
weitgehend verzichtet wurde (zentralistisch-entkoppelter Governance-Mo‐
dus). Später wandelte sich dies auf Druck der territorialen Gebietskörper‐
schaften, sodass diese stärker in das Krisenmanagement einbezogen und Ent‐
scheidungsprozesse systematischer zwischen den Ebenen koordiniert wur‐
den, wobei die dominante Rolle der Zentralregierung bestehen blieb (zentra‐
listisch-koordinierter Governance-Modus). Die Maßnahmenumsetzung wur‐
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de dabei vor allem zentralisierten staatlichen Diensten, wie der dem Innenmi‐
nisterium unterstellten Polizei, und den Woiwoden anvertraut.

Folgende staatliche Akteure hatten besonderen Einfluss auf das Pande‐
miemanagement:

Premierminister

⮚ Premierminister Morawiecki wirkte in der Pandemie nach außen hin als
zentraler exekutiver Entscheider; de facto konnte er jedoch wichtige Ent‐
scheidungen nur nach Absprache mit dem PiS-Vorsitzenden Kaczyński
treffen.17 Strategische Pandemieentscheidungen wurden nicht im Kabi‐
nett vorbereitet, sondern in einem engen Kreis ausgewählter Minister,
darunter der Gesundheitsminister. Ein spezielles COVID-19 Kabinett
bestand nicht. Als beratendes Organ des Premierministers wurde – wie
im Krisenmanagementgesetz vom 2007 vorgesehen – ein Krisenmanage‐
ment-Team gebildet, welches wesentliche Entscheidungen (z. B. Lock‐
downs) vorschlug und deren Umsetzung koordinierte (siehe Churski
& Kaczmarek, 2022: 558). Als Chefberater des Premierministers für CO‐
VID-19 agierte Andrzej Horban.18

Gesundheitsminister

⮚ Ein weiterer Hauptakteur in der Pandemie war das sektoral zuständige
Gesundheitsministerium (Ministerstwo Zdrowia), welches für Entschei‐
dungen zur Gesundheitspolitik und -versorgung während der Pande‐
mie verantwortlich war.19 Dies geschah z. B. durch eine "Strategie zur
Bekämpfung der COVID-19-Pandemie“, die später mehrfach angepasst

17 Der PiS-Vorsitzende übt die politische Macht in seiner Partei aus und wird viel‐
fach als deren „graue Eminenz“ angesehen. Da er in der Pandemie lange kein
Regierungsamt innehatte, waren spezielle Konsultationen mit ihm erforderlich.
Erst am 6.10.2020 trat er der Regierung als stellvertretender Ministerpräsident bei,
verließ diese aber im Juni 2022 wieder (siehe Gręndzińska et al., 2022: 35).

18 Dieser war bereits vor der COVID-19 Pandemie nationaler Berater im Bereich
Infektionskrankheiten und Vorsitzender des Medical Council. Er ist Leiter der
Klinik für Infektionskrankheiten für Erwachsene an der Medizinische Fakultät der
Medizinischen Universität Warschau, Vizepräsident der Polnischen Gesellschaft
der Epidemiologen und Ärzte für Infektionskrankheiten und Präsident der Polni‐
schen AIDS-Wissenschaftsgesellschaft.

19 Dazu gehörte die Versorgung mit medizinischer bzw. Schutzausrüstung, die Koor‐
dination der Testinfrastruktur, der Datenaustausch sowie die Gesundheitskommu‐
nikation zwischen den Behörden und mit der Öffentlichkeit. Es kooperierte in der
Pandemie mit anderen Ministerien, insbesondere mit den Ministerien für Bildung,
Inneres, Wissenschaft und Hochschulbildung bei der Konzeption und Umsetzung
von Pandemiemaßnahmen in anderen Sektoren.
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wurde. Im Ministerium wurde dafür ein Krisenmanagement-Team einge‐
richtet, das sich allerdings nur aus "Vertretern verschiedener staatlicher
Behörden und nicht unabhängigen Gesundheitsexperten oder Wissen‐
schaftlern zusammensetzte“ (OECD & European Observatory on Health
Systems and Policies, 2021: 9). Seit September 2020 war dem Krisenteam
ein eigenes Überwachungs- und Prognoseteam vorgeschaltet, welches
„hauptsächlich aus Fachleuten mit statistisch-mathematischer Qualifika‐
tion bestand, die sich mit epidemiologischen Modellierungen der Aus‐
breitung des Coronavirus befassen“ (Churski & Kaczmarek, 2022: 558).
Dieses sollte die Daten verschiedener epidemiologischer Modelle verglei‐
chen und deren Prognosen verbessern. Die OECD kritisierte, dass „die
fragmentierte Governance im Gesundheitswesen die Koordination im
gesamten (Gesundheits-)System behinderte" (OECD & European Obser‐
vatory on Health Systems and Policies, 2021: 9). Während der Pandemie
wurden seitens der Regierung Anstrengungen unternommen, diese Situa‐
tion zu verbessern. Die Koordination zwischen den Sozial- und Gesund‐
heitsdiensten blieb aber problematisch (Bertelsmann Stiftung, 2022: 25).

Medizinrat

⮚ In Polen war die Rolle wissenschaftlicher Expertise in der Pandemie
eher begrenzt, wobei diese von der Regierung eher „instrumentell ge‐
nutzt“ (Styczynska & Zubek, 2023: 116) wurde, was aber durchaus kein
Spezifikum Polens darstellt. Anfang November 2020 ernannte der Pre‐
mierminister als spezielles Beratungsgremium den „Medizinrat“ (Rada
Lekarska), bestehend aus 15 Experten für Epidemiologie und Infekti‐
onskrankheiten, der Empfehlungen zu künftigen Pandemiemaßnahmen
geben sollte. Den Vorsitz hatte der schon genannte Chefberater des
Premierministers für COVID-19 inne. Die Unzufriedenheit vieler Kom‐
missionsmitglieder nahm im Herbst 2021 zu, da die Ratsempfehlungen
von der Regierung zunehmend ignoriert wurden. Daraufhin traten am
18.1.2022 fast alle Ratsmitglieder zurück. Lediglich bezüglich des Impf‐
programms konsultierte die Regierung sowohl Experten der nationalen
Gesundheitsbehörden aber auch externe Experten, deren Positionen in
die Vorbereitung und Durchführung des Programms einflossen (Bertels‐
mann Stiftung, 2022: 33).

Nationaler Gesundheitsfonds

⮚ Der dem Gesundheitsministerium unterstellte Nationale Gesundheits‐
fonds (Narodowy Fundusz Zdrowia, kurz NFZ) ist der einzige öffentli‐
che Kostenträger der allgemeinen Pflichtkrankenversicherung, der über
90 % der polnischen Bürger angehören. Er verwaltet zentral die Versi‐
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chertenbeiträge; die Ressourcenverteilung erfolgt dezentral durch dessen
Niederlassungen in den Woiwodschaften (siehe Zabdyr-Jamróz, 2021:
4). Bereits vor der Pandemie war dieses System wegen der „Aufsplitte‐
rung der Verantwortlichkeiten“, „unzureichender demokratischer Verwal‐
tungsstrukturen“ sowie des „chronischen Mangels an Koordination und
konstruktiver Kooperation“ kritisiert worden (Zabdyr-Jamróz, 2021: 7).
In der Pandemie war der NFZ – neben Finanzierungsaufgaben – u. a.
zuständig für die Akkreditierung von COVID-19-Laboren, die Erstellung
der COVID-19-Leitlinien für polnischen Gesundheitsinstitutionen sowie
die Veröffentlichung von Pandemie-Daten.

Woiwode

⮚ Die entscheidende Rolle auf regionaler Ebene in der Pandemie spielte der
Woiwode als regionaler Regierungsvertreter mit seiner direkten Kontrol‐
le über die regionale Polizei, die Berufs- sowie freiwillige Feuerwehren
und die regionalen Krankenhäuser. Er erhielt – wie schon ausgeführt
– in der Pandemie mehr operative Befugnisse zur Durchführung von
Eindämmungsmaßnahmen. Die dem Woiwoden unterstellten regionalen
Gesundheitsinspektoren erhielten die Befugnis, Informationen anzufor‐
dern, Präventions- oder Kontrollmaßnahmen zu ergreifen sowie Ent‐
scheidungen zum Vertrieb von Arzneimitteln, Medizinprodukten und
Schutzausrüstungen zu treffen.

6.3 Rolle der lokalen Gebietskörperschaften im Pandemiemanagement

Der im März 2020 verhängte „Zustand der Epidemie“ hatte erhebliche Aus‐
wirkungen auf die Arbeit der territorialen Selbstverwaltungsbehörden, wo‐
bei die Ausnahmeregelungen besonders folgende Aspekte betrafen: Arbeits‐
weisen der territorialen Gebietskörperschaften, Regulierung der Arbeit im
„remote modus“ für öffentlich Bedienstete, Organisation des öffentlichen
Beschaffungswesens und das Recht der Regierungsverwaltung, den territoria‐
len Selbstverwaltungseinheiten Aufgaben im Rahmen des Pandemiemanage‐
ments zu übertragen (siehe Sienkiewicz & Kuć-Czajkowska, 2022: 434). Auf
dieser Grundlage konnte die physische Präsenz der Mitarbeiter und Verwal‐
tungsadressaten in den betreffenden Ämtern nach Ermessen der jeweiligen
Behördenleitung eingeschränkt werden. Es wurde eine sog. „Remote-Arbeits‐
weise“ eingeführt, welche den einzelnen Gebietskörperschaften die Möglich‐
keit eröffnete, zwischen online Kommunikation, schriftlichen Umlaufverfah‐
ren oder hybriden Verfahren zu wählen. Die Entscheidung über das konkrete
Verfahren traf der jeweilige Verwaltungschef (siehe ebd., 2022: 434ff.).
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Im Rahmen des „Zustandes der Epidemie“ erhielten sowohl der Premier‐
minister als auch jeder Woiwode das Recht, territoriale Selbstverwaltungskör‐
perschaften zur Erfüllung von Aufgaben im Pandemiemanagement in die
Pflicht zu nehmen. Dafür bestanden drei Möglichkeiten: (1) Der Premiermi‐
nister konnte auf Antrag des Gesundheitsministers territoriale Gebietskörper‐
schaften (ausnahmsweise und nur im erforderlichen Umfang) verpflichten,
konkrete Aufgaben des Krisenmanagements wahrzunehmen. Diese galten
dann als Auftragsangelegenheit und wurden aus dem Staatshaushalt finan‐
ziert. Da eine Klage gegen dieses Vorgehen nicht möglich war, hatten terri‐
toriale Selbstverwaltungsbehörden „keine Chance, diesen Weisungen nicht
zu folgen“ (Sienkiewicz & Kuć-Czajkowska, 2022: 437). (2) Auch die Woi‐
woden konnten territorialen Selbstverwaltungsbehörden Weisungen erteilen,
wobei deren Inhalte gesetzlich nicht normiert waren, was den Woiwoden
große Spielräume eröffnete. Diese Anweisungen waren sofort umzusetzen.20

(3) Zusätzlich konnte der Gesundheitsminister medizinischen Einrichtungen,
darunter öffentlichen Gesundheitseinrichtungen der territorialen Selbstver‐
waltungen, Verpflichtungen auferlegen.

Die PiS-Regierung trieb seit ihrem Machtantritt 2015 bis zu ihrer Abwahl
im Dezember 2023 die Zentralisierung des Staates voran, wozu die syste‐
matische Beschneidung der Kompetenzen und Ressourcen der territorialen
Selbstverwaltungen gehörte. Diese Strategie wurde allerdings meist subtil
umgesetzt, erfolgte überwiegend schrittweise und nur selten direkt. Dabei
wurde „eine Salami-Taktik der Zentralisierung angewandt, vor allem, was
Schule und Bildung betrifft“ (Interview 1). Zugleich griff die Regierung „im‐
mer ausufernder nach den Ressourcen und Kompetenzen der kommunalen
Behörden, was deren Autonomie und finanzielle Möglichkeiten schwächte“
(Makowski, 2023: 2). Damit verbunden wurde deren Finanzierung immer
mehr auf zentral verwaltete Fonds umgestellt mit der Folge, dass es zum
„Aufbau klientelistischer, korruptionsanfälliger Beziehungen zwischen dem
Zentrum und den lokalen politischen Vertretern (kam), ähnlich wie dies
bereits bei den staatlichen Schlüsselinstitutionen … der Fall ist“ (Makowski,
2023: 2). Ziel der Regierung war es, die Autonomie der territorialen Selbstver‐
waltungen zu beschneiden und damit deren Möglichkeit, eine eigenständige
Lokalpolitik zu betreiben.

20 War der Adressat mit deren Inhalt nicht einverstanden, konnte er den zuständigen
Minister ersuchen, die Ausführung der Anordnung auszusetzen, oder einen Antrag
an den Premierminister stellen, den Streit beizulegen. Die Erfolgsaussichten dieser
Einsprüche waren aber gering.
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Dies macht es – insbesondere für die von der Opposition kontrollierten
territorialen Selbstverwaltungen – schwer, mit der Regierung vertrauensvoll
zusammenzuarbeiten. In der außergewöhnlichen Krisensituation war eine
solche Kooperation andererseits alternativlos. Trotz des dominanten Top-
Down Ansatzes der Regierung gab es – wie oben beschrieben – phasenweise
ein erfolgreiches Zusammenwirken zwischen dem Zentralstaat und territoria‐
len Selbstverwaltungen. Nachdem die Schwächen des Top-Down Ansatzes
der Regierung im Pandemiemanagement immer sichtbarer wurden, bezog
diese im späteren Verlauf der Pandemie die territorialen Gebietskörperschaf‐
ten stärker ein.

Vor allem zu Krisenbeginn beklagten die Städte und Gemeinden das
„Fehlen von Richtlinien, Handlungsszenarien und Regelungen zur Anpas‐
sung der Funktionsweise der Städte in einer Pandemiesituation“ sowie
„Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit Behörden der Zentralregie‐
rung und der Woiwodschaften“ (Adamczyk & Sopinska, 2023: 10; für das
Beispiel der Metropolen). Außerdem war in den ersten Monaten der Pande‐
mie unklar, welche Institutionen auf welcher Rechtsgrundlage die Einhaltung
der durch die Regierung verhängten Verbote und Beschränkungen durch
die Bewohner durchsetzen sollten. Später beklagten die territorialen Selbst‐
verwaltungen primär die ungleiche Lastenteilung zwischen der Zentralregie‐
rung und den sub-nationalen Ebenen. Auch während der Pandemie setzte
die PiS-Regierung ihre bereits vorher begonnene Strategie fort, „territoria‐
le Selbstverwaltungen, die von Vertretern der Opposition geleitet werden,
[...] bei der Finanzierung und der Verteilung der Steuern nicht gleich zu
behandeln“, was vor allem größere Städte betrifft, die in Polen mehrheitlich
von Oppositionspolitikern regiert werden (Bertelsmann Stiftung, 2022: 7).21

Die von der Finanzkrise am stärksten betroffenen Städte mit Kreisrechten,
größtenteils „Hochburgen der Opposition“, erhielten im Verhältnis zu ihrer
Einwohnerzahl unverhältnismäßig geringe und viele gar keine Mittel (siehe
Gąsiorowska et al., 2020) Dies erschwerte es diesen erheblich, ihre öffentli‐
chen Aufgaben zu erfüllen. Da auch die direkten Einnahmen der Kommunen
durch Steuern zurückgegangen sind, ist es für diese schwieriger geworden,
z. B. notwendige Bildungs- und Gesundheitsdienstleistungen bereitzustellen.
Die polnische Regierung hat zwar Gelder für Projekte (z. B. Infrastruktur,
Bildung oder Digitalisierung), die während der Pandemie noch dringlicher

21 Seit den Selbstverwaltungswahlen von 2018 stellt oppositionelle Parteien bzw. Be‐
wegungen in sieben der 16 Wojewodschaften in den Semniks vor allem im Norden
und Westens Polens die Mehrheit, in mehr als der Hälfte der Kreistage sowie in
den Großstädten, wo sie zumeist den Stadtpräsidenten und die Mehrheit in den
Stadtparlamenten stellt (siehe Jarosz, 2018).
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geworden sind, auch für die regionalen Ebene zur Verfügung gestellt, „aber
dieser Prozess war nicht öffentlich und transparent“ (Bertelsmann Stiftung,
2022: 7).

Die Regierung entschloss sich anfänglich, „die intergouvernementalen
Mechanismen im Kampf gegen COVID-19 nicht zu nutzen“ (Gawłowski,
2022: 94). Dies zeigte sich insbesondere in der Tätigkeit der „Gemeinsame
Kommission der Regierung und der territorialen Selbstverwaltungen“ (Ko‐
misja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, kurz KWRiST) während
der Pandemie. Diese Kommission spielt im Normalmodus des Politikbetriebs
eine zentrale Rolle bei der Abstimmung von Gesetzesvorlagen, die die Kom‐
petenzen der territorialen Selbstverwaltungen betreffen (siehe Mirska, 2021;
Gawłowski, 2022).22 So wird normalerweise in ca. 90 % der Sachverhalte,
die zwischen Zentral- und Territorialregierungen strittig sind, im Rahmen
der gemeinsamen Kommissionsarbeit eine Einigung gefunden wird. Zwar
bleiben ca. 10 % der behandelten Gegenstände weiterhin streitig, wobei dies
vielfach besonders wichtige Themen betrifft, etwa Einnahmenkürzungen bei
den Kommunen (Interview 3). Gleichwohl trägt die KWRiST wesentlich zur
intergouvernementalen Koordination und Konsensbildung im Mehrebenen‐
system bei.

Während der Pandemie blieb allerdings die Einbeziehung dieser Kom‐
mission durch die Regierung selektiv und die Zahl der in diesem Gremium
abgestimmten Gesetzesentwürfe ging im Vergleich zur Zeit vor der Pande‐
mie deutlich zurück. Die wichtigsten Regulierungen, welche die territorialen
Selbstverwaltungskörperschaften betrafen, wurden während des Pandemie‐
zustandes nicht in den Plenarsitzungen der KWRiST präsentiert (Gawłowski,
2022: 94), sodass eine effektive Mitwirkung der territorialen Ebenen an der
Ausgestaltung der sie betreffenden nationalen Regulierungen nur begrenzt
möglich war. „Auf der einen Seite wurde der Krisenzustand durch die Zen‐
tralregierung somit gezielt genutzt, um die schon vor 2020 begonnene Zen‐
tralisierung des Politik- und Verwaltungssystems weiter voranzutreiben. Auf
der anderen Seite haben sowohl die Zentralregierung als auch die lokalen
Regierungen in der Pandemie die Lektion der Zusammenarbeit gelernt und
festgestellt, dass sie einander brauchen.“ (Interview 3) So wurden nach dem

22 Die Kommission besteht seit 1991 und entwickelte sich von einem informellen Me‐
chanismus zu einem gesetzlichen Organ für die Koordination, Konsultation und
Verhandlungen zur Entwicklung eines gemeinsamen Standpunktes zwischen der
Zentralregierung und den territorialen Selbstverwaltungskörperschaften in Polen
(CLGCC Act, 2005). Von den 24 Kommissionsmitglieder werden 12 von den
Ministern jener Ministerien ernannt, die sich mit öffentlichen Dienstleistungen be‐
fassen. Die anderen 12 werden von den drei territorialen Selbstverwaltungsebenen
und deren Spitzenverbänden bestimmt.

80 6 Krisen-Governance in Polen

Gemeinsame
Kommission

KWRiST

KWRiST in
der Pandemie

https://doi.org/10.5771/9783748916581 - am 20.01.2026, 05:25:52. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748916581
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


September 2020 spezielle Arbeitsgruppen der KWRiST zu Pandemiethemen
eingerichtet, in denen zentralstaatliche und territoriale Akteure repräsentiert
waren, und lokale Daten für die Ausarbeitung der nationalen Politik verwen‐
det (Interview 1).

Die territorialen Selbstverwaltungen, insbesondere die Städte und Ge‐
meinden, wurden trotz der oben genannten Beschränkungen in Polen als
„diejenigen – im weiten Sinne staatlichen – Institutionen wahrgenommen, die
am besten mit der Krise zurechtkamen“ (Makowski, 2023: 3). Die kommuna‐
len Institutionen und Netzwerke „erwiesen sich angesichts der Krise als wi‐
derstandsfähig, was auch dem enormen Einsatz der Beamten geschuldet war“
(Adamczyk & Sopinska, 2023: 9). Allerdings waren die verschiedenen Ebenen
territorialer Selbstverwaltung unterschiedlich in das Krisenmanagement ein‐
bezogen. Die entscheidende Rolle auf regionaler Ebene spielte der Woiwode
als Repräsentant der Zentralregierung im Territorium, dem Marschall als ge‐
wählter Exekutive der regionalen Selbstverwaltung kam eine weniger gewich‐
tige Funktion kam. Auf der Kreisebene kam den Landräten eine besondere
Rolle zu, „weil diese die auf der Kreisebene angesiedelte Feuerwehr, Polizei,
die Kreiskrankenhäuser und die Epidemiologiebehörden“ kontrollierten. Die
Bürgermeister hingegen „hatten kaum etwas zu sagen, da diese keine großen
Kompetenzen im Krisenmanagement besaßen“ (Interview 5).

Allerdings waren die Gemeinden in der Pandemie gesetzlich verpflichtet
worden, spezifische Formen der Unterstützung der Einwohner, insbesondere
für die bedürftigsten Teile der Bevölkerung sowie die örtliche Wirtschaft,
sicherzustellen.23 Dafür wurden z. B. Schutzausrüstungen, Hilfen für ältere
Menschen, Behinderte und in Quarantäne befindliche Personen in Form von
Lebensmitteln, Medikamenten und Hygieneprodukten bereitgestellt, spezifi‐
sche Vorteile beim Kauf von Arzneimitteln gewährt sowie die Betroffenen
und ihre Familien mit Reinigungsmitteln versorgt. Auch die Abfederung
der Konsequenzen von Schulschließungen durch Unterstützung betroffener
Familien spielte eine wichtige Rolle.

Die Anpassungsleistungen der territorialen Selbstverwaltungen an die
Pandemiebedingungen waren erheblich und weitgehend erfolgreich. Eigene

23 Dies betraf vor allem die Großstädte, die ihre vorhandenen Ressourcen während
der Pandemie dafür einsetzen konnten, z. B. Steuernachlässe einzuführen, die
Preise für die Anmietung von kommunalen Grundstücken und Geschäftsräumen
zu verringern und die Gebühren für öffentliche Dienstleistungen (öffentliche Ver‐
kehrsmittel, Kindergärten, Schulen usw.) zu senken (siehe Kańdula & Przybylska,
2021; Hofmann, 2023). Den finanzschwachen Gemeinden war dies hingegen kaum
möglich.
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Krisenstäbe wurden eingerichtet.24 Die Verwaltungen gingen intern in den
schon beschriebenen ‚Remote-Modus‘ über. Es gelang ihnen in kurzer Zeit,
sichere Internet-Kommunikationstools zu beschaffen und den Fernzugriff
auf die administrativen Ressourcen zu organisieren. Die Nutzung von elektro‐
nischen Signaturen und Videokonferenzen stieg stark an und auch die Um‐
stellung der polnischen lokalen Verwaltungen auf E-Services beschleunigte
sich dank der gestiegenen IT-Kompetenz der Mitarbeiter und Verwaltungs‐
adressaten.25 All das hatte „positive Effekte auf die Wirksamkeit der lokalen
Verwaltungen“ in der Pandemie (Hirsch et al., 2023: 189). „Die Digitalisie‐
rung als Instrument des Krisenmanagements in der Pandemie war in Polen
sehr erfolgreich, was sich an der hohen Anzahl von Menschen zeigt, die die
elektronische Signatur nutzen. Die Kommunen investieren viel in die Digita‐
lisierung, vor allem in Budgets und die Ausbildung des Personals.“ (Interview
1) „Generell war die Pandemie ein entscheidender Wendepunkt im Prozess
der Digitalisierung der Verwaltungsabläufe in Polen.“ (Interview 3) Trotz der
Einschränkungen in der Pandemie gelang es, die lokalen Dienstleistungen für
die Einwohner weiterhin zu erbringen.

Die Finanzen der territorialen Selbstverwaltungen gerieten in der Pan‐
demie wegen sinkender Einnahmen und steigender Ausgaben unter Druck
(siehe ausführlicher Sienkiewicz & Kuć-Czajkowska, 2022: 441ff. sowie auch
Adamczyk & Sopinska, 2023). Für eigene Hilfeleistungen nutzten die territo‐
rialen Selbstverwaltungen verschiedene Finanzinstrumente (siehe Kańduła
& Przybylska, 2021), wie die Senkung lokaler Steuern und Gebühren (26 %
der befragten Gemeinden), die Verlängerung von Zahlungsfristen für loka‐
le Steuern und Gebühren und die Gewährung von Freibeträgen für lokale
Steuern und Abgaben (50 %). Aufwendungen für das Pandemiemanagement
wurden anfangs vor allem aus den im Haushaltsplan für 2020 vorgesehenen

24 In der Stadt Szczecin mit knapp 400.000 Einwohnern wurden z. B. zwei parallele
Krisenstäbe gebildet, um bei Ausfall eines Stabes wegen starker Zunahme der
Infektionen an den anderen zu übergeben. Nach Angaben der Stadtverwaltung
erwies sich diese Lösung „als effektiv“ (Adamczyk & Sopinska, 2023: 35).

25 Dies belegen Daten zur Korrespondenz der Bürger mit städtischen Ämtern in 12
Mitgliedstädten der „Union polnischer Metropolen“. Im Jahr 2019 gingen in deren
Verwaltungen 5,31 Mio. Korrespondenzen/Anfragen ein, davon 18 % in elektroni‐
scher Form. Im Jahr 2020, nach Ausbruch der Pandemie, sank deren Zahl auf
5,05 Mio., während der Anteil elektronischer Korrespondenz auf 36 % stieg. Nach
Aufhebung der Pandemiebeschränkungen und der Verpflichtung zur Telearbeit in
einigen Städten ging im Jahr 2021 der Anteil der in elektronischer Form an der im
Vergleich zu 2020 zurück, blieb jedoch in allen Städten auf einem höheren Niveau
als vor der Pandemie. Im Jahr 2021 erhielten die städtischen Ämter 5,92 Millionen
Korrespondenzen, davon 31 % in elektronischer Form (Adamczyk & Sopinska,
2023: 36).
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Reserven (80 %) beglichen. Mehr als die Hälfte der Gemeinden (51 %) redu‐
zierte die für 2020 geplanten sonstigen Aufwendungen zur Finanzierung von
Pandemiemaßnahmen, wovon vor allem kulturelle Veranstaltungen und die
Zuschüsse für gemeinnützige Organisationen betroffen waren. Später wurden
den Gemeinden Zuschüsse aus dem Staatshaushalt gewährt und die Möglich‐
keit von Mittelübertragungen in ihren Haushalten erweitert.

Auch die Kooperation zwischen den territorialen Selbstverwaltungen ge‐
wann in der Pandemie an Bedeutung, was sich darin zeigte, dass die natio‐
nalen Selbstverwaltungsverbände26 eine immer wichtigere Rolle einnahmen
(Gawłowski, 2022: 92). „Diese spielten eine absolut erstaunliche und fantas‐
tische Rolle als Vermittler von Informationen über bewährte Praktiken in
polnischen Städten und nützlichen Anleitungen für die lokalen Behörden zur
Eindämmung von COVID-19, während die Regierung häufig Informationen
blockierte.“ (Interview 1) Beispielsweise förderten sie die Verbreitung von
Best Practice Beispielen und von praktischem Verwaltungswissen im Pande‐
miemanagement. Im weiteren Krisenverlauf stellten die Selbstverwaltungsver‐
bände zunehmend sicher, dass die territoriale Perspektive von den nationalen
Regulierungsbehörden effektiver berücksichtigt wurde. Zudem wirkten sie
daraufhin, dass die Städte, Gemeinden und Landkreise ihre Maßnahmen bes‐
ser koordinierten. Auch die lokalen und regionalen Kooperationsnetzwerke
wurden in der Pandemie gestärkt, da Führungskräfte und Mitarbeiter in den
lokalen Verwaltungen die Bedeutung gegenseitiger Unterstützung als zusätzli‐
che Ressource zu schätzen lernten. Auf landesweiter Ebene stärkte dies die
Position der territorialen Selbstverwaltungsverbände erheblich, wozu auch
der Umstand beitrug, dass sich ihre Zusammenarbeit untereinander verbes‐
serte. Der gemeinsame Widerstand gegen die Zentralisierungsversuche der
Regierung „war etwas Einzigartiges und hat die Selbstverwaltungsverbände
maßgeblich gestärkt“ (Interview 3).

Die Pandemie hat schließlich auch die Schwächen im polnischen Kri‐
senmanagementsystem deutlich offengelegt. Dies betrifft zum einen die de‐
zidiert zentralistische Ausrichtung, welche über den gesamten Verlauf der
Krise hinweg bestimmend blieb. Die problematischen Erfahrungen mit die‐
sem Governance-Modus veranlasste die territorialen Selbstverwaltungen zu
der Forderung, dass Krisenmanagementsystem zu dezentralisieren und „den
Großteil der Aufgaben und Entscheidungen in die Zuständigkeit der lokalen

26 Dabei handelt es sich um den Verband der Landgemeinden (Związek Gmin Wiejs‐
kich Rzeczypospolitej Polskiej), den Verband polnischer Städte (Związek Miast
Polskich), die Vereinigung polnischer Metropolen (Unia Metropolii Polskich), den
Verband der polnischen Landkreise (Związek Powiatów Polskich) sowie den Ver‐
band der polnischen Regionen (Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej).
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Regierungen zu legen, die durch ihren engen Kontakt mit den Einwohnern
Bedrohungen erkennen und schneller bzw. einfacher darauf reagieren kön‐
nen“ (Adamczyk & Sopinska, 2023: 8). „Das Thema der Verbesserung des
Krisenmanagements hat schon während der Pandemie in Polen deutlich an
Bedeutung gewonnen. Zivilschutz war in Polen nach der Wende in Polen to‐
tal zerstört, da er als ‚kommunistische Institution‘ verschrien war. Jetzt gibt es
Vorschläge, wie das Krisenmanagement, das Feuerwehrsystem und alle Kata‐
strophenschutzsysteme besser zusammenarbeiten können.“ (Interview 3) Zu‐
dem wird der Katalog an potenziellen Bedrohungssituationen von einigen als
unzulänglich, überholt und erweiterungsbedürftig beschrieben (Adamczyk &
Sopinska, 2023: 8).

6.4 Kontinuität und Wandel intergouvernementaler Steuerung im
Pandemiemodus

Auch in Polen betrachtete die Regierung die Pandemie – ähnlich wie in
allen anderen europäischen Staaten – zuerst als spezifische Gesundheitskrise,
deren gesellschaftliche, wirtschaftliche, psychische etc. Folgewirkungen erst
später in den Blick genommen wurden.

Es lassen sich drei grundlegende Phasen bzw. Muster intergouvernemen‐
taler Steuerung im Pandemiemanagement unterscheiden:

(1) Drastischer Pandemie-Zentralismus: Am 14. März 2020 rief die PiS-Re‐
gierung den Zustand der Epidemiegefahr aus, der am 20. März in den
Epidemiezustand überführt wurde (siehe oben). Dadurch wurden die
ohnehin weitreichenden Möglichkeiten zentralistischer Steuerung noch
verstärkt und der Regierung rechtliche Instrumente für einen drastischen
Pandemie-Zentralismus an die Hand gegeben. Da es in dieser Phase
keine Koordination und Abstimmung mit den subnationalen Ebenen
gab, sondern schlicht top-down durchregiert wurde, kann zwischen
Mitte März und Ende Juni 2020 von einem zentralistisch-entkoppelten
Governance-Modus die Rede sein. Dabei wurde keine Rücksicht auf die
Autonomie territorialer Selbstverwaltungen und anderer nicht-staatlicher
Institutionen genommen und eine außergewöhnliche exekutive Härte bei
der Durchsetzung von Eindämmungsmaßnahmen an den Tag gelegt.27

Beides erzeugte große Widerstände in der polnischen Gesellschaft und

27 In diese Phase fiel der erste Lockdown in Polen zwischen März bis April 2020, der
mit teilweise drastischen Maßnahmen umgesetzt wurde, darunter Schulschließun‐
gen, Massenversammlungsverbote, Schließung nicht lebenswichtiger Geschäfte,
Verbote „nicht notwendiger Bewegungen“ für die Bevölkerung, Schließung der
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seitens der territorialen Selbstverwaltung. Obwohl die meisten der Ein‐
dämmungsmaßnahmen in dieser Phase nicht nur in Polen eingeführt
wurden, bedeuteten sie in ihrer Gesamtheit „ein im Vergleich zu west‐
europäischen Ländern besonders strenges und weitreichendes Regime“
(Gruszczynski et al., 2021: 473). „Die Regierung versuchte in dieser Zeit,
die kommunale Selbstverwaltung wie einen Teil der staatlichen Verwal‐
tung zu behandeln. Sie musste aber lernen, dass ohne eine Zusammenar‐
beit mit den territorialen Selbstverwaltungen ihre Politik nicht effektiv
umgesetzt werden kann.“ (Interview 3) Die oben genannten Beschrän‐
kungen wurden Anfang Mai 2020 sehr rasch aufgehoben, insbesondere
um die Präsidentschaftswahlen Ende Juni durchführen zu können (siehe
unten). Dieser Modus einer zentralistisch-entkoppelten Governance wie‐
derholte sich während der Pandemie in Polen jedoch in dieser Form
nicht mehr.

(2) „Gebremster“ Pandemie-Zentralismus und zunehmende Koordination:
Im weiteren Krisenverlauf blieb zwar einerseits die dezidiert zentralisti‐
sche Steuerungslogik weiterhin dominant und prägend. Sie wurde aber
andererseits ergänzt um Elemente der Koordination im Mehrebenen‐
system und eine verstärkte Abstimmung von Maßnahmen zwischen
Zentralregierung und Gebietskörperschaften. Daher kann hier idealty‐
pisierend von einem zentralistisch-koordinierten Governance-Modus
gesprochen werden. Die Widerstände der territorialen Selbstverwaltun‐
gen sowie von Teilen der Bevölkerung gegen den im Frühjahr 2020
praktizierten rigiden Corona-Zentralismus zwangen die Regierung in
der Folge, ihren Eindämmungskurs abzumildern, mit kooperativen Ele‐
menten anzureichern und die territorialen Selbstverwaltungen stärker
einzubeziehen. Dies war besonders charakteristisch für die Periode von
Mitte September 2020 bis Mitte Januar 2021, die auch wissenschaftlich
am besten untersucht ist. Dieser Modus wiederholte sich später in Zei‐
ten steigender Fallzahlen mehrfach, etwa zwischen Februar 2021 – Mai
2021,28 November – April 2022 sowie nach August 2022. Mitte Novem‐
ber 2020 geriet Polen zum ersten Mal in eine “ausgewachsene Krise der
öffentlichen Gesundheit“ (Gruszczynski et al., 2021: 741). Die Regierung
musste zugeben, dass das Gesundheitswesen an die Grenzen seiner Leis‐
tungsfähigkeit geraten war. Als Reaktion galt in Polen von Dezember
2020 bis Februar 2021 der zweite, längste Lockdown während der Pande‐

Grenzen sowie Exportverbote für bestimmte Arzneimittel (Gruszczynski et al.,
2021: 473).

28 Zwischen März und April 2021 galt in Polen der dritte (weniger drastische) Lock‐
down.
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mie. Die Koordination der Pandemiemaßnahmen im Mehrebenensystem
verbesserte sich in dieser Zeit, da die Regierung gelernt hatte, dass ohne
Zusammenwirken mit den territorialen Selbstverwaltungen ein erfolgrei‐
ches Pandemiemanagement unmöglich ist. Dies wurde dadurch erleich‐
tert, dass die Regierung nunmehr „eine territorial ausgerichtete Politik
umzusetzen begann, statt weiter nach dem Motto ‚one size fits all‘ zu
arbeiten“ (Gawłowski, 2022: 96). Auch der Wechsel vom anfangs priori‐
sierten „krankenhauszentrierten“ Modell des Pandemiemanagements hin
zu einem Modell, welches auf die primäre Gesundheitsversorgung setzte,
trug dazu bei (siehe OECD & European Observatory on Health Systems
and Policies, 2021: 19). Insgesamt erwies sich das Krisenmanagement
der Regierung im weiteren Verlauf der Pandemie als kooperativer, besser
koordiniert und „ausbalancierter“ (Styczyńska & Zubek, 2023: 112).

(3) Schließlich gab es in Polen auch Phasen weitgehenden Verzichts auf
Pandemiemaßnahmen (bis Mitte März 2020, Mai – Oktober 2020, Juni
– Oktober 2021 sowie Mai – Juli 2022), in denen die Regierung eher
zurückhaltend agierte und eine abwartende Haltung einnahm, was sich
im Verlauf der Pandemie bei sinkendem Infektionslevel mehrfach wie‐
derholte. Dies heizte jedoch Konflikte im intergouvernementalen System
an und verringerte dadurch die Möglichkeiten anderer Akteure (wie z.
B. der territorialen Selbstverwaltungen), Krisenmaßnahmen zu ergreifen
(siehe Gruszczynski et al., 2021: 754).

Die Pandemie stellte die regierende PiS-Partei vor große Herausforderungen
in der Krisenbewältigung und bot zugleich Chancen für weitere Zentrali‐
sierungsmaßnahmen im politisch-administrativen System, allerdings unter
Inkaufnahme heftiger Konflikte und Auseinandersetzungen, wobei die tiefe
gesellschaftliche Spaltung – ähnlich wie in anderen EU-Mitgliedsstaaten –
noch weiter verstärkt wurde. Das Pandemiemanagement und die mit ihm
verbundenen Eingriffsmaßnahmen erwiesen sich über die gesamte Dauer
der Krise als eine zentrale politische Konfliktquelle (Styczyńska & Zubek
2023: 112). „COVID-19 has intensified the authoritarianism inherent in the
policies of the ruling Law and Justice party (PiS) since 2015. At the same time,
the health crisis has become a direct challenge to the key tenets of the PiS
government, including its democratic legitimacy, effective governance and
social solidarity.“ (Kucharczyk, 2021: 27)

Eine besonders konfliktreiche Konstellation ergab sich daraus, dass die
PiS-Regierung aus machtpolitischen Erwägungen heraus und trotz eines
wachsenden Krisendrucks mit allen Mitteln an den Präsidentschaftswahlen
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im Juni 2020 festhielt, welche für sie letztlich auch erfolgreich ausgingen.29

Dieses Bestreben der Regierung war „der Hauptstreitpunkt über das Verhal‐
ten des Staates unter Pandemiebedingungen im 1. Halbjahr 2020“ (Styczyńska
& Zubek, 2023: 111). Die PiS unternahm dabei „verfassungswidrige und illegal
Maßnahmen, um eine Verschiebung der Wahlen zu verhindern“ (Lipiński,
2021: 115). Dies verschärfte den Konflikt der Regierung mit den territorialen
Selbstverwaltungskörperschaften, insbesondere was die Verantwortung für
die Organisation dieser Wahl betraf (mehr siehe Kaczmarek & Mikuła, 2022).
Letzteren gelang es schließlich, ihre stärkere Beteiligung am nationalen Pan‐
demiemanagement durchzusetzen.

Ein weiteres Konfliktfeld war die Anpassung der Geschäftsordnung des
Sejms an die Pandemiebedingungen, die notwendig war, um die Arbeitsfähig‐
keit des Parlaments aufrecht zu erhalten (Einführung des sog. „remote-mo‐
dus“). Die regierende PiS-Partei nutzte die Änderung der Geschäftsordnung
am 24.3.2020 gleichzeitig dazu, ihre Macht auszubauen und die Möglich‐
keiten der Opposition im parlamentarischen Prozess zu beschränken. Die
PiS-Parlamentsmehrheit „hat unter dem Deckmantel des Kampfes gegen die
Auswirkungen der Pandemie das Parlament und den Gesetzgebungsprozess
instrumentalisiert, um ohne Rücksicht auf die Standards der Rechtsetzung in
einem demokratischen Rechtsstaat geringfügige politische Vorteile zu erzie‐
len“ (Serowaniec & Witkowski, 2020: 155).

Die schwankende Krisenstrategie der PiS-Regierung, die zeitweise durch
interessengeleitete Motive (bevorstehende Wahlen) dominiert wurde, er‐
schwerte koordiniertes Handeln im Mehrebenensystem. Wie oben dargestellt,
wiederholten sich ruckartige Politikwechsel zwischen komplettem Maßnah‐
menverzicht und harten Maßnahmen durch die Regierung in der Pandemie
mehrfach. „Die reguläre Politikgestaltung verwandelte sich in ein ‚unsicheres
Risikomanagement‘ in Bezug auf die Governance-Muster (Präsidentschafts‐
wahlen), Politisierung (Einstellungen und Verhalten politischer Institutionen)
und politische Reaktionen (Ingangsetzen konkreter Gesetzesinitiativen).“
(Styczyńska & Zubek, 2023: 112)

Hauptursache für die Schwierigkeiten der PiS-Regierung, einen ange‐
messenen Steuerungsmodus in der Pandemie zu finden, war ein grundlegen‐
der, nicht lösbarer Zielkonflikt, der eine Hauptursache für ihr volatiles und
unsicheres Krisenmanagement bildete. Einerseits wollte man den Erwartun‐
gen der eigenen Stammwählerschaft, vor allem aus ländlichen Gebieten im

29 Die Wahl war vor Pandemieausbruch regulär für den 10.5.2020 angesetzt, wurde
auf Druck der Opposition verschoben und fand schließlich am 28.6.2020 (erster
Wahlgang) bzw. 12.7.2020 (zweiter Wahlgang) statt. Letzteren gewann Amtsinha‐
ber Andrzej Duda (PiS) mit 51 % der Stimmen.
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Osten und Süden Polens, entgegenkommen, die dem politischen Pandemie-
Diskurs skeptisch gegenüberstand und drastische Eindämmungsmaßnahmen
ablehnte.30 Zugleich sah sich die Regierung unter Druck, Erfolge (oder zu‐
mindest keine Misserfolge) im Pandemiemanagement vorzeigen zu müssen,
da die Demonstration von Handlungsfähigkeit ihre Chancen erhöhte, an
der Macht zu bleiben. Über den Umgang mit diesem Zielkonflikt blieb das
Regierungslager während der Pandemie gespalten; einige versuchten, sich als
starker Krisenmanager zu profilieren und einen „Rally 'round the flag“-Effekt
für die PiS zu erzeugen. Andere wollten in erster Linie staatliche Eingriffe
minimieren oder zurücknehmen. Im Sommer 2021 führte dieser Zielkonflikt
sogar zum zeitweiligen Verlust der parlamentarischen Mehrheit der PiS-Re‐
gierung.31 Insgesamt trug dieses Dilemma dazu bei, dass sich Konflikte im
intergouvernementalen System intensivierten und die Möglichkeiten koordi‐
nierten Krisenhandelns verringerten.

6.5 Zwischenfazit

Das Pandemiemanagement in Polen folgte zunächst einem zentralistisch-ent-
koppelten Governance-Modus (ohne Koordination bzw. Kooperation mit
subnationalen Akteuren). Dieser erwies sich aber als wenig effektiv und
stieß auf breiten Widerstand der territorialen Selbstverwaltungen und der
Gesellschaft. Die Regierung sah sich daher gezwungen, in den zentralistisch-
koordinierten Governance-Modus zu wechseln, die territorialen Gebietskör‐
perschaften stärker in das Krisenmanagement einzubeziehen und Entschei‐
dungsprozesse besser zu koordinieren.

Während die Schwächen der zentralistischen Krisen-Governance deut‐
lich zu Tage traten und zu vielfältigen Konfliktkonstellationen führten, wurde
die entscheidende Rolle der territorialen Gebietskörperschaften als Krisen‐
manager, trotz teils fehlender formaler Kompetenzen, klar sichtbar. Insbeson‐
dere die Städte und Gemeinden wurden, unbeschadet ihrer formal-rechtlich
schwachen Position im Krisenmanagement, als diejenigen öffentlichen Insti‐

30 Das führte dazu, dass auf wirksame Maßnahmen in der Pandemie mehrfach so
lange wie irgend möglich verzichtet wurde und andererseits Eindämmungsmaß‐
nahmen immer wieder sehr rasch aufgehoben wurden (siehe Suligowski & Ciupa,
2023).

31 Im Juni 2021 verlor die Regierungskoalition zeitweilig ihre eigene formelle Mehr‐
heit im Sejm, da drei Abgeordnete das Regierungslager verließen. Es gelang der
PiS aber bald, einen der Abgeordneten zur Rückkehr in die Fraktion zu bewegen.
Durch die Unterstützung weiterer Abgeordneter aus anderen Fraktionen für Re‐
gierungsvorhaben blieb eine de facto Mehrheit aber erhalten.

88 6 Krisen-Governance in Polen

Wandel im
Governance-

Modus

Dezentrale Verwal‐
tungsstruktur

als Stärke

https://doi.org/10.5771/9783748916581 - am 20.01.2026, 05:25:52. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748916581
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


tutionen wahrgenommen, die am besten mit der Krise zurechtkamen. Sie
ergriffen Maßnahmen und trafen drängende Entscheidungen vor Ort. Die
lokalen Anpassungsleistungen an die Krisensituation waren beachtlich und
vielfach erfolgreich. Hierzu trug auch die zunehmende Kooperation zwischen
den territorialen Selbstverwaltungen und deren Spitzenverbänden bei.

Der zunächst zentralistisch-entkoppelte und später zentralistisch-koordi‐
nierte Governance-Modus in Polen lässt sich vor allem durch akteurbezogene
und institutionelle Faktoren erklären. Die Regierung als dem durchgängig
dominanten Akteur des Krisenmanagements verzichtete bewusst auf die Nut‐
zung der verfassungsmäßigen Möglichkeiten zur Verhängung eines „Ausnah‐
mezustandes“. Stattdessen stützte sie sich auf das Sekundärrecht, um dadurch
mehr Handlungsspielräume (vor allem mit Blick auf die Durchführung der
Präsidentschaftswahlen) zu erhalten. Mit dem Ziel ihr zentralistisches Durch‐
regieren noch effektiver sicherzustellen, erwirkte die Zentralregierung außer‐
dem im März 2020 die Einführung eines neuen Rechtskonstrukts („Zustand
der Epidemie“), der Durchgriffsmöglichkeiten bis auf die Ebene der territo‐
rialen Selbstverwaltungen für den Premierminister, den Gesundheitsminister
und die Woiwoden beinhaltete. Die weitreichenden Möglichkeiten einer top-
down Steuerung zur Krisenbewältigung im Einheitsstaat erleichterten das oh‐
nehin zentralistische Vorgehen der Regierung. Ferner stechen der autoritäre
Regierungsstil und die Strategie der PiS-Partei hervor, die Pandemie für eine
weitere Zentralisierung des Landes zu nutzen, was sich negativ auf das Pan‐
demiemanagement auswirkte. Zudem war die Regierung über den Umgang
mit der Pandemie tiefgespalten. Einerseits musste sie den Erwartungen der ei‐
genen Stammwählerschaft, die dem politischen Pandemie-Diskurs skeptisch
gegenüberstand und drastische Eindämmungsmaßnahmen ablehnte, gerecht
werden. Andererseits sah sie sich unter Druck, im Zuge der Pandemiebewäl‐
tigung Erfolge vorweisen zu können, Handlungsfähigkeit zu demonstrieren
und so ihre Chancen auf Machterhalt bzw. Machtausbau zu erhöhen. Diese
institutionellen und akteurbezogenen Faktoren begünstigten ein volatiles und
bisweilen erratisches Krisenmanagement, das einem dezidiert zentralistischen
Muster folgte und erst infolge massiven Drucks „von unten“ stärker auf verti‐
kale Koordination setzte.

Während akteurbezogenen Variablen somit eine entscheidende Rolle
bei der Erklärung der polnischen Krisen-Governance zukommt, erscheint
die Prägewirkung historisch-institutioneller Pfadabhängigkeiten und verwal‐
tungskultureller Kontextbedingungen eher ambivalent. Zwar wurde mit den
beobachtbaren Re-Zentralisierungs- und Re-Autokratisierungstendenzen of‐
fenkundig eine Wiederanknüpfung an historische Pfadabhängigkeiten (zen‐
tralistischer) real-sozialistischer Staats- und Verwaltungstradition versucht.
Jedoch hat die Realität der Krisen-Governance gezeigt, dass die Reaktivierung

6.5 Zwischenfazit 89

Akteurbezogene
Erklärungs-
faktoren

Historische Pfadab‐
hängigkeiten

https://doi.org/10.5771/9783748916581 - am 20.01.2026, 05:25:52. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748916581
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


solcher legacies in Polen nicht ohne Weiteres möglich ist. Die critical juncture
der Systemtransformation nach 1989 und die mit dieser einhergehenden De‐
zentralisierung des Staates haben bleibende Spuren im politisch-administrati‐
ven System und in der Verwaltungsrealität Polens hinterlassen, die auch im
Krisenfall offenbar nicht einfach zentralstaatlich „weggefegt“ werden können.
Denn es gelang der Zentralregierung nicht, die inzwischen gestärkten und
selbstbewussten territorialen Selbstverwatungskörperschaften zu übergehen
oder zu ignorieren. Somit kann argumentiert werden, dass sich die historisch-
institutionellen Pfadabhängigkeiten der real-sozialistischen Verwaltung (als
Element der mittel-osteuropäischen Verwaltungskultur) als vergleichsweise
weniger wirksam im polnischen Pandemiemanagement erwiesen haben,
wenngleich es durchaus Tendenzen und Versuche in dieser Richtung gegeben
hat.

Am 12.12.2023 wurde eine neue polnische Regierung unter Ministerprä‐
sident Tusk von der Bürgerplattform (Platforma Obywatelska, kurz PO) ge‐
wählt, die vielfältige Anstrengungen angekündigt hat, um den re-zentralisie‐
renden und autokratischen Tendenzen entgegenzuwirken. Die Evaluierung
des Pandemiemanagements in Polen bleibt jedoch auch auf der Tagesord‐
nung und es bleibt abzuwarten, welche Lehren hieraus für zukünftige Krisen
gezogen werden.
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7 Krisen-Governance in Deutschland

7.1 Politisch-Administratives System

Verwaltungstypologisch wird Deutschland dem kontinentaleuropäisch-föde‐
ralen Verwaltungsprofil zugeordnet (vgl. Kuhlmann & Wollmann, 2019;
Kuhlmann et al., 2021c). Im deutschen Verwaltungsföderalismus sind die
legislativen Kompetenzen weitgehend auf der Bundesebene konzentriert,
während die Länder überwiegend für den Verwaltungsvollzug zuständig
sind (ebd.: 92), was das Pandemiemanagement entscheidend prägte. Vielfäl‐
tige Politik- und Verwaltungsverflechtungen zwischen Bund, Ländern und
Kommunen (Scharpf et al., 1976; Bogumil & Kuhlmann, 2022) bringen
einen institutionalisierten Zwang zur Zusammenarbeit mit sich (Kropp, 2010:
12) und führen bekanntermaßen oft zu Blockadesituationen (Politikverflech‐
tungsfallen). Angesichts der Erfahrungen mit politisch-administrativen Dys‐
funktionalitäten in der Pandemie und in anderen Krisen wächst der Druck,
Veränderungen in der bundesstaatlichen Kompetenz- und Finanzverteilung
in Krisensituationen vorzunehmen (siehe Kapitel 9).

Für das Pandemiemanagement entscheidend war vor allem der hohe
Grad politisch-administrativer Dezentralität und subnationaler/kommunaler
Autonomie, der das deutsche Verwaltungssystem traditionell kennzeichnet.
Dabei genießen nicht nur die Länder als maßgebliche Exekutivakteure im
deutschen Krisenmanagement erhebliche Gestaltungsmacht und Handlungs‐
spielräume, sondern auch die Kommunen als Manager lokaler Gesundheits‐
notlagen (Kuhlmann et al., 2021c: 20ff.). Die territoriale Bündelung von Auf‐
gaben und Kompetenzen im Bereich der kommunalen Krisen-Governance
zeigte sich in der Pandemie vor allem in Gestalt der auf Landkreisebene
angesiedelten kommunalen Gesundheitsämter, Notfall- und Rettungsdienste
sowie unteren Katastrophenschutzbehörden (siehe Ruge & Ritgen, 2021: 129;
Aner & Hammerschmidt, 2018). Im internationalen Vergleich hervorstechend
ist dabei die Handlungs- und Interventionsmacht der deutschen Kommunen,
vor allem in Fragen lokaler Freiheitseinschränkungen und rechtlich binden‐
den Eindämmungsmaßnahmen im jeweiligen Territorium („Gebietshoheit“).
So konnten die Kommunen (im Rahmen der Gesetze) eigenständig u. a.
Schließungen lokaler öffentlicher und privater Einrichtungen, Ausgangssper‐
ren, Kontaktverbote, Quarantänisierungen und sonstige Einschränkungen
bürgerlicher Freiheiten verhängen und sanktionskräftig durchsetzen.
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7.2 Rechtsgrundlagen und Akteure des Pandemieregimes

Rechtsgrundlagen
Das institutionelle Design der Pandemie-Governance in Deutschland machte
nicht von den verfassungsrechtlichen Notstandsregelungen Gebrauch, son‐
dern stützte sich auf sekundärrechtliche Grundlagen (vgl. Wissenschaftlicher
Dienst des Europäischen Parlaments, 2020). Die im Grundgesetz verankerten
Notstandsregelungen im Verteidigungsfall (Art. 91 GG) sowie bei Naturkata‐
strophen oder Unfällen (Art. 35 GG) blieben somit ungenutzt. Einerseits
wollte die Bundesregierung vermeiden, zu Beginn der Pandemie, gewisserma‐
ßen über Nacht, zum zentralen Akteur des deutschen Krisenmanagements
zu werden, was auf heftigen Widerstand der Länder gestoßen wäre (siehe
Waldhoff, 2021: 2775). Andererseits hatten auch diese wenig Interesse an
der Federführung in der Krise. Zwar liegt der Katastrophenschutz in der
ausschließlichen Zuständigkeit der Länder (Art. 30, 70 GG), jedoch wollten
diese die Rolle des maßgeblichen Akteurs im Pandemiemanagement genauso
wenig übernehmen, obwohl die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) abge‐
stimmte Pandemiemaßnahmen rechtlich auch ohne den Bund hätte beschlie‐
ßen können. Da somit weder der Bund noch die Länder allein zuständig sein
wollten, galt das alte verbundföderale Prinzip „geteiltes Leid ist halbes Leid“.
Dementsprechend wurde das politische Entscheidungsrisiko für beide Seiten
dadurch reduziert, dass die bestehende intergouvernementale Institution der
Bund-Länder-Konferenzen mit der nationalen Koordination des Pandemie‐
managements beauftragt wurde, was Intransparenz und Verantwortungsdiffu‐
sion nach sich zog.

Statt auf konstitutionelle Notstandsregelungen stützte sich die Krisenstra‐
tegie der Bundesregierung maßgeblich auf das Infektionsschutzgesetz (IfSG)
des Bundes vom 20.7.2000. Wenngleich das IfSG während der Pandemie
neunmal geändert wurde,32 um z. B. die Durchgriffsmöglichkeiten des Bun‐

32 Dabei handelte es sich um folgende föderale Gesetze¸ teilweise im Rahmen von
Gesetzespaketen zur Bewältigung der Coronakrise bis Ende 2022: Gesetz zum
Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite
(COVIfSGAnpG) v. 27.3.2020 (BGBl. I S. 587); Zweites Gesetz zum Schutz der
Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite (2. COVIfS‐
GAnpG) v. 19.5.2020 (BGBl. I S. 1018); Drittes Gesetz zum Schutz der Bevölke‐
rung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite (3. COVIfSGAnpG)
v. 18.11.2020 (BGBl. I S. 2397); Viertes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei
einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite (4. COVIfSGAnpG) v. 22.4.2021
(BGBl. I S. 802); Zweites Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und
weiterer Gesetze (2. IfSGuaÄndG) v. 28.5.2021 (BGBl. I S. 1174); Gesetz zur Ände‐
rung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der
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des (temporär) auszubauen, blieb die exekutive Kompetenz zur Pandemie‐
eindämmung weitgehend dezentralisiert mit den Ländern und Kommunen
als Schlüsselakteure (siehe weiter unten). Allerdings war die Nutzung des
IfSG (insbesondere die ursprüngliche Generalklausel § 28 Abs. 1 S. 1) als
rechtliche Basis für die weitreichenden Möglichkeiten, Bürgerrechte einzu‐
schränken, heftig umstritten (siehe Kersten & Rixen, 2020: 36 ff.; Weinhei‐
mer, 2022), denn diese war ursprünglich auf lokal und zeitlich begrenzte
Krankheitsausbrüche zugeschnitten.33 Das IfSG enthielt somit zunächst keine
ausreichenden Rechtsgrundlagen, um top-down über längere Zeiträume und
flächendeckende Eindämmungsmaßnahmen zu „verordnen“. Vielmehr sah es
– gemäß verwaltungsföderaler Zuständigkeitsverteilung – einen dezentral-lo‐
kalen Vollzug des Bundesrechts mit entsprechenden subnationalen Entschei‐
dungs- und Handlungsfreiheiten und ohne direkte Durchgriffsmöglichkeiten
des Bundes vor. Dies veränderte sich allerdings im Laufe der Pandemie,
zumindest partiell und temporär (siehe weiter unten).

Ein einschneidender Schritt zur Schaffung eines Corona-Sonderrechts,
der mittels einer IfSG-Novelle realisiert wurde, war die Einführung des neuen
Rechtskonstrukts einer „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“. Dieser
wurde als bundesstaatlicher Gesundheitsnotstand, bisher ohne Präzedenzfall
in der deutschen Geschichte, zum 28. März 2020 in das Infektionsschutzgesetz
aufgenommen und galt vom 25.03.2020 bis 25.11.2021. Der epidemische Ge‐
sundheitsnotstand kann von Bundestag und Bundesrat reaktiviert werden,
sollte dieser vom Parlament mehrheitlich als gegeben angesehen und ent‐
sprechend beschlossen werden. So weist Deutschland im Vergleich zu den
anderen untersuchten Ländern, vor allem über die ersten Halbjahre 2021
und 2022, hohe Werte des COVID-19-Stringency Index auf (siehe Abbildung
2).

Während der Pandemie konnte eine Zentralisierung des deutschen Kri‐
senmanagements beobachtet werden (siehe Kuhlmann et al., 2023: 16ff.).

Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite v. 22.11.2021 (BGBl. I
S. 79); Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und anderer Vorschriften
(IfSGMaßAufhG) v. 18.3.2022 (BGBl. I S. 466); Gesetz zur Stärkung des Schutzes
der Bevölkerung und insbesondere vulnerabler Personengruppen vor COVID-19
(CovidIfSGAnpG 2022) v. 16.9.2022 (BGBl. I S. 1454); Gesetz zur Änderung des
Infektionsschutzgesetzes (IfSGÄndG) v. 4.12.2022 (BGBl. I S. 2150); Zweites Gesetz
zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes (2. IfSGÄndG) v. 8.12.2022 (BGBl. I
S. 2235).

33 Das IfSG orientierte sich an traditionellen saisonalen Grippewellen und ähnlichen
Krankheitsbildern, für deren Eindämmung die mit dem Vollzug beauftragte Land‐
kreisebene (Gesundheitsämter) angesichts ihrer Erfahrung und Kenntnis regiona‐
ler Verhältnisse gut gerüstet war.
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Die Eingriffsbefugnisse des Bundes in die Krisenbewältigung wurden seit
deren Beginn bis zum Regierungswechsel im Dezember 2021 sukzessive aus‐
geweitet. Im Rahmen der Einführung der „epidemischen Lage von nationaler
Tragweite“ erhielt das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) im März
2020 das Recht zum Erlass von Rechtsverordnungen und Anordnungen34, um
auch ohne Zustimmung des Bundesrates Entscheidungen treffen zu können,
wobei allerdings die Befugnisse der Länder nicht berührt wurden. Darüber
hinaus wurde die Rolle des Robert-Koch-Instituts (RKI) als Bundesoberbe‐
hörde im Zuständigkeitsbereich des BMG bei der Bekämpfung der Pandemie,
insbesondere in ihrer koordinierenden Rolle zwischen Bund und Ländern,
deutlich gestärkt (Halm et al., 2021). Inhaltlich erreichte die Zentralisierung
ihren Höhepunkt, während der sog. „Bundesnotbremse“ (gültig von April
bis Juni 2021), die erstmals in der Pandemie bundesweit einheitliche Maßnah‐
men zu deren Bekämpfung festlegte (siehe 7.4). Schließlich zeigte sich in
der „bevorzugte(n) Top-Down-Steuerung“ (Initiative Pandemieaufarbeitung
2023) während der Pandemie, z. B. durch die Bund-Länder-Konferenzen,
eine inhaltliche Dimension der Zentralisierung, die bislang für das deutsche
Krisenmanagement unüblich war (siehe unten).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Pandemie zwar nicht – wie
von manchen Beobachtern befürchtet – zu einer dauerhaften, sondern „nur“
zu einer temporären Zentralisierung des deutschen Krisenmanagements
führte. In der Krise zeigte sich allerdings auch, wie rasant es unter äußerem
und innerem Druck zu einer regulativen und exekutiven Zentralisierung
kommen kann, die innerhalb der bundesstaatlich-dezentralen Ordnung Pro‐
bleme aufwirft. Zugleich wurden aber auch die administrativen Probleme
deutlich, die mit dem fragmentierten, in Teilen überkomplexen und intrans‐
parenten Governance-Modus verbunden sind. Vor diesem Hintergrund hat
die Debatte über eine veränderte Balance zwischen Zentralisierung und De‐
zentralisierung im föderalen Krisenmanagement (und in der Aufgabenvertei‐
lung generell) an Fahrt aufgenommen – mit bislang offenem Ergebnis.

In Deutschland erwies sich die Pandemie als die „Stunde der Länderexe‐
kutiven“, da die Bundesebene zunächst nur Empfehlungen geben und keine
für die Länder bindenden Entscheidungen treffen konnte (Kuhlmann &
Franzke, 2022). Außerdem spielten die Länderparlamente anfangs kaum eine
Rolle im Entscheidungsprozess zu konkreten Pandemiemaßnahmen. Wesent‐
lich für das Pandemiemanagement waren somit die Länderverordnungen,
die zum Vollzug des IfSG in deren Eigenverantwortung erlassen wurden,

34 Entsprechend § 5 Abs. 2 und § 5a IfSG, geändert durch das Gesetz zum Schutz der
Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite (COVIfSGAn‐
pG) v. 27.3.2020 (BGBl. I S. 587).
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wohingegen der Bundesverwaltung eine untergeordnete und zunächst nur
konsultative Rolle zukam. Insgesamt basierte das Pandemiemanagement in
Deutschland somit auf einem stark dezentralen Ansatz, in welchem die für
das operative Handeln maßgeblichen Corona-Verordnungen durch verschie‐
dene Ministerien auf der Landesebene erlassen wurden.35 Der Vollzug dieser
Länderverordnungen wiederum lag bei den Kommunen. Diese konnten aber
auch eigene lokale Eindämmungsverordnungen erlassen, z. B. (zeitlich befris‐
tete) Ausgangssperren verhängen, Kontaktverbote erlassen sowie öffentliche
und private Einrichtungen schließen. Mit Ausnahme der drei Stadtstaaten de‐
legierten die Länder die pandemiebezogenen Vollzugsaufgaben an die Land‐
kreise und kreisfreien Städte (insbesondere deren Gesundheitsämter als einer
der Hauptakteure der Pandemie) bzw. die Städte und Gemeinden. Damit
waren aus verwaltungsstruktureller Sicht im Wesentlichen die Einrichtungen
und Behörden des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) für die Eindäm‐
mungsmaßnahmen zuständig (siehe Mock et al., 2023: 3).

Angesichts dieses hohen Grades an Dezentralität und Fragmentierung
bei zugleich fehlender Durchgriffsmöglichkeit des Bundes entwickelte sich
die „Konferenz des Bundeskanzlers mit den Regierungschefs der Länder“
(kurz Bund-Länder-Konferenz) mit mehr als 30 pandemiebezogenen Sitzun‐
gen zum maßgeblichen Koordinations- und Entscheidungsgremium in der
Pandemie (siehe Tosun & Heinz-Fischer, 2023; Franzke, 2021; Kuhlmann et
al., 2023: 27ff.).36 Damit wurde die formell-rechtliche Dezentralisierung im
Pandemiemanagement durch eine informelle Zentralisierung/Unitarisierung
mittels der Bund-Länder-Konferenzen „eingeebnet, die die Schutzmaßnah‐
men der Länder koordinieren sollten“ (Deutscher Bundestag, 2022: 113). Die
Moderation der Bund-Länder-Konferenzen, deren Beschlüsse vom Bundes‐
kanzleramt vorbereitet, abgestimmt und auch veröffentlicht wurden (Lepsius,
2021: 720), oblag zum damaligen Zeitpunkt bei Bundeskanzlerin Merkel. Auf‐
grund der beschriebenen verwaltungsföderalen Kompetenzverteilung hatten
die Ergebnisse dieser Konferenzen allerdings nur den Charakter politischer
„Absichtserklärungen“. Rechtswirksam wurden sie nur, wenn alle beteiligten
Regierungen von Bund und Ländern in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbe‐
reich entsprechende Beschlüsse fassten, was durchaus nicht immer der Fall
war.37 Der Grundkurs des Pandemieregimes in Deutschland war von diesen

35 Einige Landesregierungen erließen gemeinsame Corona-Verordnungen (wie z. B.
in den Stadtstaaten), in anderen Ländern erließen die betroffenen Ministerien
teilweise eigene Verordnungen.

36 Vor der Pandemie tagte die Bund-Länder-Konferenz regulär zweimal im Jahr, im
Sommer und im Dezember.

37 Abweichende Positionen konnten die Landesregierungen in Form von Protokoll‐
vermerken abgeben, wovon seit August 2020 vielfach Gebrauch gemacht wurde (z.
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– eher symbolischen und überwiegend politisch motivierten – Abweichungs‐
bekundungen einzelner Länder in Randfragen des Pandemiemanagements
weitgehend unberührt. Allerdings schränkte der informelle Charakter der
„Beschlüsse“ die realen Möglichkeiten der Bund-Länder-Konferenzen zur
Entwicklung einer einheitlichen nationalen Krisenstrategie erheblich ein.

Daher wurden die Bund-Länder-Konferenzen als Instrument der Krisen‐
koordination heftig kritisiert (Höhne, 2022: 20). Ihnen wurde eine „historisch
beispiellose Machtkonzentration“ von Bund- und Länderexekutiven bei zu‐
gleich fehlendem Verfassungsrang und institutionellem Unterbau sowie unzu‐
reichender Transparenz vorgeworfen. Christoph Möllers spricht in diesem
Zusammenhang von „der vom Bund moderierten Ministerpräsidentenkonfe‐
renz“, was zu einer „demokratisch problematischen Verantwortungsdiffusion“
führe (Möllers, 2021: 1; siehe auch Pomeri, 2022: 238). Kritik wurde ferner am
Fehlen eines nationalen Krisenstabs und eines unabhängigen wissenschaftli‐
chen Beratungsgremiums (bis Dezember 2021) geübt (vgl. Kuhlmann et al.,
2023: 30ff.).

Akteure
Neben den Länderregierungen und Kommunen als Hauptakteuren des Pan‐
demiemanagements kam auch einigen Institutionen der Bundesebene eine,
zunächst eher konsultative und koordinierende, Bedeutung zu, die im Verlauf
der Pandemie und mit wachsenden Zentralisierungstendenzen allerdings aus‐
gebaut wurde. In deren späteren Verlauf zeigten sich zudem Unterschiede in
der Corona-Governance zwischen den Regierungen Merkel und Scholz (ab
8.12.2021), etwa mit der Einrichtung des „ExpertInnenrats Corona“:

⮚ Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) sowie das in dort ressortie‐
rende RKI als weisungsabhängige Bundesoberbehörde und zentrales na‐
tionales Public Health Institut spielten in der Pandemie eine wichtige
Rolle bei der Koordination der nationalen Krisenreaktion.38 Was das na‐
tionale Krisenmanagement betraf, so gingen vom BMG die entscheiden‐
den Impulse zum strikten Eindämmungsregime aus, sprich Lockdown‐

B. bis März 2021 insgesamt in 12 Fällen), um ihr abweichendes Verhalten oder ihre
eigenen zentralen Forderungen, die sie noch nicht durchsetzen konnten, zu doku‐
mentieren. Zwei Beispiele: In einem Protokollvermerk zu den Beschlüssen der
Bund-Länder-Konferenz vom 27.8.2020 erklärte Sachsen-Anhalt, keine Bußgelder
bei Verstößen gegen die Maskenpflicht einzuführen. Thüringen fordert in einem
Protokollvermerk vom 29.9.2020 eine bundesweite Regelung, dass Gästelisten in
Gaststätten nur zum Infektionsschutz genutzt werden dürfen (Franzke, 2021: 6).

38 Dies betraf die Koordination zwischen den Bundesministerien und mit den Län‐
dern sowie die Abstimmung mit den zuständigen Institutionen der Europäischen
Union und anderen internationalen Organisationen, insbesondere der WHO.
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ansatz, Schließung von Schulen und anderen öffentlichen und privaten
Einrichtungen, Teststrategie und Impfkampagne sowie Bereitstellung von
Schutzausrüstung. Das BMG überwachte die Kapazitäten des Gesund‐
heitssystems, einschließlich der Krankenhausbetten, Intensivstationen
und medizinischer Ausrüstung. Zudem sprach das RKI Empfehlungen
zum Umgang mit der Pandemie aus, über deren Umsetzung von Behör‐
den auf lokaler und Länderebene entschieden wurde, in der Regel in‐
dem diese den Empfehlungen fast ausnahmslos folgten. Darüber hinaus
spielte das RKI eine zentrale Rolle bei der Kommunikation mit der
Bevölkerung und der Verbreitung von Information über Entwicklungen,
Richtlinien und Empfehlungen im Zusammenhang mit der Pandemie.

⮚ Dem Bundeskanzleramt kam mangels direkter Durchgriffsrechte und
Vollzugszuständigkeiten im Pandemiemanagement eine strategische und
koordinative Funktion zu, wie sich an den Bund-Länder-Konferenzen
zeigte (siehe oben). Zudem wurden in der Regierung Merkel im März
2020 zwei spezielle Kabinette eingerichtet, die die Koordination von
Eindämmungsmaßnahmen unterstützen sollten (siehe Bundesregierung,
2020a). Das unter Leitung der Bundeskanzlerin tagende „kleine Coro‐
na-Kabinett“ umfasste ausgewählte Ministerien (Verteidigung, Finanzen,
Inneres, Auswärtiges, Gesundheit), den Chef des Bundeskanzleramtes
sowie beratende Experten und war für operative Fragen zuständig. Das
„große Corona-Kabinett“ hingegen traf Beschlüsse nationaler Tragweite,
wenngleich auch diese erst durch entsprechende Länderverordnungen
rechtswirksam wurden. Die Mitglieder der Bundesregierung wurden in
den Kabinettsitzungen durch Experten (zumeist des RKI) über die Pan‐
demielage informiert.

⮚ Zu Beginn der Pandemie wurde ein gemeinsamer Krisenstab des Bun‐
desministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) und des BMG
eingerichtet, der sich mit der praktischen Umsetzung der Beschlüsse
der Corona-Kabinette, dem Umgang mit Hilfeersuchen der Länder und
der Bereitstellung aktueller Lageberichte für Regierung und Öffentlich‐
keit befasste (Klinger, et al., 2022). Dieser entfaltete allerdings nur eine
begrenzte Wirkung und geriet daher mehr und mehr in die Kritik. Im
November 2021 wurde im Vorgriff auf die neue Bundesregierung ein
neuer „Krisenstab Corona“ im Bundeskanzleramt eingesetzt, der mit dem
Abflauen der Pandemie im Mai 2022 wieder aufgelöst wurde.

⮚ Was die wissenschaftliche Politikberatung in der Pandemie betraf, so hat‐
te die Bundeskanzlerin Merkel entschieden, dafür kein eigenes perma‐
nentes Gremium auf Bundesebene zu schaffen, sondern sich auf die Ex‐
pertise ausgewählter einzelner Experten zu stützen (siehe Kuhlmann et
al., 2022b), deren Auswahl und konkrete Einbindung in Entscheidungs‐
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prozesse allerdings nur wenig transparent waren. Die neue Bundesregie‐
rung unter Kanzler Scholz setzte im Dezember 2021 einen nationalen
„ExpertInnenrat der Bundesregierung zur COVID-19 Pandemie“ ein, der
bis zu seiner Auflösung im April 2023 in zwölf veröffentlichten Stellung‐
nahmen Empfehlungen abgab. Auch auf der Länderebene gab es spezielle
wissenschaftliche Beratungsgremien (vgl. Peters, 2022), wie z. B. in NRW
und Thüringen,39 deren Empfehlungen zumeist veröffentlicht wurden.
Andere Landesregierungen bevorzugten Konsultationen mit einzelnen
Experten, deren Ergebnisse jedoch intern blieben.

7.3 Rolle der lokalen Gebietskörperschaften im Pandemiemanagement

Kommunen gehörten zu den Schlüsselakteuren des Pandemiemanagements
in Deutschland (siehe Kuhlmann & Franzke, 2021; Meyer, 2021; Franzke,
2022; Krannich, 2022). Auch in der Pandemie entfalteten die Entscheidungen
aller politischen Ebenen ihre Wirkung unmittelbar vor Ort, einschließlich
nichtintendierter Nebenwirkungen. Die Ebene der 294 Landkreise und 106
kreisfreien Städte, insbesondere deren Gesundheitsämter, spielten dabei eine
tragende Rolle für die deutsche Krisenreaktion (Klinger, 2022: 653). Außer‐
dem mussten die 10.789 Gemeinden eine Vielzahl an Eindämmungsmaß‐
nahmen umsetzen. Im Unterschied zu anderen Ländern unseres Samples
verfügten die deutschen Kommunen somit de jure und de facto über erheb‐
liche Kompetenzen und Entscheidungsspielräume, um pandemiebezogene
Eindämmungsmaßnahmen zu ergreifen und diese durchzusetzen.

Viele Kommunen konnten die institutionellen Vorteile nutzen, die sich
aus ihrem multifunktionalen Aufgabenprofil, ihrer territorialen Steuerungs‐
kompetenz und Koordinationskapazität ergaben, um in der Krise handlungs‐
fähig zu sein. Eine Schlüsselrolle spielten die lokalen Exekutivakteure, insbe‐
sondere die Landräte und Bürgermeister. In vielen Fällen gelang es dabei
besser als auf anderen administrativen Ebenen, Agilität, Flexibilität, Reakti‐
onsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Dies war möglich, weil die direkt ge‐
wählten lokalen Exekutiven pragmatisch und situationsadäquat Ressourcen-
umschichtungen vornahmen und innerhalb der Verwaltung top-down über
die Ressourcenallokation entscheiden konnten. Dies war aufgrund von ausge‐
prägten Ressortegoismen auf Landes- und Bundesebene oftmals nicht der

39 In Thüringen war dies der „Wissenschaftliche Beirat zum SARS-2/CoVID-19-Pan‐
demie- und Pandemiefolgenmanagement“ (tätig von Mai 2020 bis Juni 2023) und
in NRW der „Expertenrat Corona der Landesregierung“ (tätig vom April 2020 bis
Juni 2021).
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Fall und führte u. a. dazu, dass einige Eindämmungsmaßnahmen zuerst in
Kommunen ergriffen (z. B. erste Schulschließung in Heinsberg; erste stadt‐
weite Maskenpflicht in Jena) und später auf die Bundes- bzw. Landesebene
ausgeweitet wurden („race to the top“). Der lokale Ermessensspielraum wur‐
de jedoch im Verlauf der Krise durch einen Trend zur Vereinheitlichung
und Zentralisierung in Regulierung sowie Entscheidungsfindung zunehmend
eingeschränkt.

Während der Pandemie zeigten sich eine Vielzahl von Konflikten im
Mehrebenensystem, insbesondere zwischen Bund und Kommunen, die zual‐
lererst die lokalen Rahmenbedingungen für die Umsetzung der jeweils aktu‐
ellen Pandemiemaßnahmen betrafen. Die Kommunen kritisierten eine nie
dagewesene Gesetzes- und Verordnungsflut des Bundes und der Länder so‐
wie einen eklatanten Mangel in der ebenenübergreifenden Kommunikation.40

Der Bund neigte dazu, bestimmte Entscheidungen top-down durchzusetzen,
„ohne sich vorher mit den Kommunen zu konsultieren“ und deren bereits
entwickelte Lösungen zu berücksichtigen (Kuhlmann et al., 2023: 44). Aber
auch verschiedene Tools und Applikationen, die während der Pandemie uni‐
lateral vom Bund entwickelt und dann wenig kooperativ umgesetzt wurden,
sorgten für Konflikte im Mehrebenensystem, wie z. B. bei der Einführung der
Corona-Warn-App und bei der Entwicklung des SORMAS-Meldesystems für
die Gesundheitsämter durch das RKI (ebd.).41

Die Pandemie stellte die Kommunen vor neue fiskalische Herausforde‐
rungen, deren Umfang und finanzielle Abfederungen lange offen waren.
Viele Kommunen verzeichneten aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen

40 Die Kommunen erfuhren von vielen z. T. weitreichenden beschlossenen Neue‐
rungen in der Pandemie nicht über den Dienstweg, sondern „aus Pressekonferen‐
zen der Gesundheits- oder Ministerkonferenzen“. Vielfach lagen keine Verordnun‐
gen vor, „um rechtssicheres Handeln zu gewährleisten“ (Kopietz & Reuther, 2022:
35).

41 Das ursprünglich für die Bekämpfung von Ebola entwickelte elektronische SOR‐
MAS-Überwachungssystem (Surveillance, Outbreak Response Management and
Analysis System) wurde kurz nach Beginn der Pandemie auf Betreiben des BMG
eingeführt, um ein einheitliches, digitales Informationssystem für alle deutschen
Gesundheitsämter aufzubauen und vor allem deren Kontaktnachverfolgung effek‐
tiver zu gestalten. Viele Gesundheitsämter wehrten sich dagegen, mitten in der
Pandemie dieses System einzuführen, da es u. a. zu umständlich sei, der vom Bund
angebotene Support zu gering sei und das System aufgrund fehlender Schnittstel‐
len nicht kompatibel mit den bisher genutzten und bewährten Programmen wäre.
Trotzdem wurde SORMAS mit umfangreicher Finanzhilfe des Bundes in allen
Gesundheitsämtern eingeführt, aber nur in 40 Prozent von diesen in der Folgezeit
praktisch genutzt, was einem Scheitern dieses Projektes gleichkommt. Im Jahr
2023 stellte der Bund die Förderung von SORMAS ein.
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geringere Gewerbe- und Einkommenssteuereinnahmen, die „mit zeitlicher
Verzögerung im Rahmen des Finanzausgleichs und der Schlüsselzuweisungen
spürbarer werden“ (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung,
2022: 15). Bund und Länder entlasteten die Kommunen allerdings deutlich
und gewährleisteten so deren Handlungsfähigkeit (z. B. durch den „Kommu‐
nalen Solidarpakt 2020“).42 Der Finanzierungssaldo aller Gemeinden war
schließlich zwischen 2020 und 2022 sogar positiv. Für 2023 und die folgenden
Jahre wird allerdings ein hohes Finanzierungsdefizit befürchtet (Bundesver‐
einigung der kommunalen Spitzenverbände, 2023), worin sich die Langfrist‐
folgen der Coronakrise sowie die Überlappung mit anderen Krisen geltend
machen (Polykrisendynamik). Zwar sind die Pandemieeffekte auf die Kom‐
munalfinanzen mittlerweile weitgehend entfallen, nun wirken aber andere
Polykriseneffekte negativ, wie flüchtlingsbezogene Mehrausgaben, höhere En‐
ergieausgaben, starke Tariferhöhungen für Kommunalbeschäftigte sowie all‐
gemeine inflationsbedingte Preissteigerungen.

Die Kommunen und die kommunalen Unternehmen passten sich in viel‐
fältiger Art und Weise an besonderen Bedingungen der Pandemie an (siehe
Kuhlmann et al., 2023: 43ff.; Franzke, 2022; Kuhlmann & Franzke, 2022).

⮚ Die Einrichtung lokaler „Krisenstäbe“ in allen Landkreisen und kreisfrei‐
en Städten (seit ca. Mitte Februar 2020) sowie in vielen Gemeinden zur
Koordination des lokalen Notfallmanagements gehörte zu den kommu‐
nalen Standardmaßnahmen (siehe Kopietz & Reuther, 2022). Diese soll‐
ten lokale Führungskräfte in allen krisenrelevanten Fragen unterstützen,
die interne Koordination von Minderungsmaßnahmen sichern sowie
alle verfügbaren Informationen zur lokalen Pandemielage bündeln und
zeitnah an die zuständigen lokalen Verwaltungseinheiten bzw. die lokale
Öffentlichkeit kommunizieren. In der Pandemie-Praxis zeigte sich dann,
dass viele lokalen Krisenstäbe „mangels erforderlicher Fähigkeiten und
Hilfsmittel (z. B. fehlende Digitalisierung, unzureichende Daten- bzw. In‐
formationsgrundlage, unzureichende Dokumentation und Kommunika‐
tion, fehlende Mitarbeiterkompetenzen, eingeschränkter Marktzugang)
in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt (waren)“ (Klinger, 2022: 656).

⮚ Einige kommunale Ämter waren in der Pandemie besonders belastet.
Dies betraf in erster Linie die Gesundheitsämter. Als zentrale Schnittstelle
mit Bund bzw. Ländern (Klinger, 2022: 653) waren sie zuständig für
die Überwachung von Infektionsketten per Kontaktnachverfolgung, die
Durchführung von Tests, die Meldung von Fällen an Länder- und Bun‐

42 Dieser hälftig vom Bund und den Ländern getragene Pakt unterstützte die Kom‐
munen mit mehr als 11 Mrd. Euro.
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desbehörden sowie die Umsetzung und Überwachung immer strenger
werdender Quarantäneregeln. Die Stärken der Gesundheitsämter lagen
in ihrer Erfahrung und ihrem Wissen über Infektionskrankheiten sowie
in ihrer Fähigkeit, schnell auf neue Entwicklungen zu reagieren. Schwä‐
chen ergaben sich vor allem aus der personellen Unterbesetzung und
der mangelnden Digitalisierung. In der Pandemie kam es mehrfach zur
institutionellen Überforderung und ab Oktober 2020 waren deren Kapa‐
zitätsgrenzen erreicht, was sich auch darin zeigte, dass ca. zwei Drittel
aller Corona-Kontakte nicht mehr nachvollziehbar waren.

⮚ Aber auch die kommunalen Notfall- und Rettungsdienste, die unteren
Katastrophenschutzbehörden, die Ordnungsämter (Überwachung von
Quarantänevorschriften, Kontaktverboten und Abstandsregeln) sowie
die Jugendämter (vermehrte Suizidversuche bei Jugendlichen, zuneh‐
mende psychische und familiäre Krisenerscheinungen etc.) waren be‐
sonders betroffen. Die Überlastung ergab sich aber nicht nur aus den
beschriebenen Ressourcenengpässen und „hausgemachten“ Verwaltungs‐
problemen, sondern vor allem aus dem politisch entschiedenen Ein‐
dämmungsregime, das zur strukturellen Überlastung und zu weiteren
Folgeproblemen mit kaskadierenden Effekten führte. Die Kommunen
versuchten, durch interne Reorganisationen und Anpassungen der Ver‐
waltungsverfahren, Personaltransfers und Ressourcenumschichtungen
innerhalb der lokalen Verwaltung (insbesondere zu den kommunalen
Gesundheitsämtern) und eine intensive Vernetzung mit anderen lokalen
Akteuren der Situation Herr zu werden.

Die kommunalen Spitzenverbände forderten während der Pandemie immer
wieder eine stärkere Einbindung in die Bund-Länder-Entscheidungen. Dies
gelang aber „nicht regelmäßig, sondern nur in einzelnen Krisenfällen“ (Kuhl‐
mann et al., 2023: 45) bzw. „ohne ausreichende Vorlaufzeit (Kopietz & Reu‐
ther, 2022: 35). So gab es z. B. vor Weihnachten 2020 eine Einladung vom
Kanzleramt, um die Frage von Testungen in Pflegeheimen zu diskutieren,
„nachdem das Kind in den Brunnen gefallen war“ (ebd.). Zum BMG gab es
seitens der Spitzenverbände nur punktuell Kontakte, z. B. zur Entwicklung
von SORMAS, zur Corona-Warn-App und zur Impfkampagne.

7.4 Kontinuität und Wandel intergouvernementaler Steuerung im
Pandemiemodus

Typisch für die deutsche Pandemie-Governance war ein mehrfaches Pendeln
zwischen einem eher dezentral-fragmentierten und einem zentral-vereinheit‐
lichenden Steuerungsmodus, wobei der Grad an Koordination bzw. Entkop‐
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pelung jeweils unterschiedlich war (vgl. Kuhlmann & Franzke, 2021, 2022;
Behnke & Person, 2021; Hegele & Schnabel, 2021; Kropp & Schnabel, 2022;
Schnabel et al., 2022, Jensen et al., 2023). Bei diesem „Governance-Jojo“ ist
auffällig, dass die beteiligten Akteure in Bund und Ländern immer dann,
wenn sich die Krise zuspitzte eine stärkere Neigung zu zentralistisch-einheitli‐
cher und vertikal-koordinierter Steuerung an den Tag legten; wenn sich die
Lage entspannte, bevorzugten die meisten Akteure einen möglichst raschen
Wechsel zum (traditionellen) dezentralisierten Steuerungsmodus, in dem (die
„normale“) Varianz und Vielfalt von regional ergriffenen Maßnahmen tole‐
riert wurden.

Betrachtet man das Pandemiemanagement im Zeitablauf, so dominierte
der dezentrale Modus von Ende Januar bis Mitte März 2020, von Juli bis
Ende Oktober 2020 sowie von Juli 2021 bis April 2023. Zentralisierung und
Unitarisierung überwogen hingegen von Mitte März bis Juni 2020 und von
November 2020 bis Juni 2021. Grob lassen sich dabei sechs Phasen unter‐
scheiden (vgl. im Detail Kuhlmann & Franzke, 2021, 2022):

⮚ Lokales Pandemiemanagement (Phase I): Vom 28.01. (erster COVID-19
Fall) bis zum 17.03.2020 (Infektionsrisiko nach RKI erstmals „hoch“) war
das Pandemiemanagement überwiegend lokal oder zumindest dezentral
ausgestaltet. Länder und Kommunen waren nach der gängigen verwal‐
tungsföderalen Aufteilung (siehe oben) verantwortlich für das Ergreifen
von Eindämmungsmaßnahmen auf der Grundlage des IfSG. Das IfSG
enthielt bis November 2020 nur vage Bestimmungen hinsichtlich der
zu ergreifenden Maßnahmen, was den Ländern große Spielräume eröff‐
nete. Bundesweite Eindämmungsmaßnahmen beschränkten sich auf die
Absage von Massenveranstaltungen. In dieser Phase waren die Kommu‐
nen entscheidend bei der raschen Umsetzung von Eindämmungsmaß‐
nahmen.43

⮚ Unitarisierung des Pandemiemanagements (Phase II): Nach dem
17.03.2020 wirkte die Bundesregierung auf eine einheitlichere nationale
Eindämmungsstrategie mit dem Ergebnis hin, dass mehr Befugnisse für
die Exekutivbehörden auf Bundesebene und eine stärkere zwischenstaat‐
liche Koordination der Pandemiemaßnahmen unter Führung des Bundes
erreicht wurden. „Mit einer Stimme sprechen“ wurde zum vorherrschen‐
den Narrativ der raschen Verschärfung von Eindämmungsmaßnahmen

43 Neben der Kontaktnachverfolgung und der häuslichen Quarantäne erließen
kommunale Gesundheitsbehörden Eindämmungsvorschriften, wie z. B. Schlie‐
ßungen von Schulen oder anderen öffentlichen Einrichtungen. Der Landkreis
Heinsberg in Nordrhein-Westfalen (erster deutscher COVID-19-Hotspot) schloss
am 26.02.2020 als erste Kommune alle Schulen und Kindergärten.
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und der (zeitlich befristeten) Aussetzung einer Reihe von Grundrechten.
Am 16.03.2020 beschlossenen Bund und Länder „Gemeinsame Leitlinien
zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus“, um ihr Vorgehen
im Pandemiemanagement zu harmonisieren (Bundesregierung, 2020b).
Shutdowns wurden von allen Ländern erlassen und schrittweise alle
Schulen und Kindergärten geschlossen, Kontaktverbote (begrenzte Lock‐
downs) verhängt und anschließend verlängert. Ende März wurde dieses
(eher informelle) Verfahren durch das neue Rechtskonstrukt der „epide‐
mischen Lage von nationaler Tragweite“ ersetzt, die am 28.03.2020 festge‐
stellt wurde. Auf dieser Grundlage wurden bundes- und landesexekutive
Pandemiemaßnahmen erleichtert und rechtlich besser abgesichert. Diese
bis ca. Juni 2020 anhaltende Phase wurde auch als „race to the top“
bezeichnet, da die Länder sich im Stringenzgrad der Maßnahmen regel‐
recht zu übertrumpfen suchten (Eckhard & Lenz, 2020: 7), was in dieser
Phase auch mit entsprechenden Erwartungen einer Mehrheit der Bevöl‐
kerung – flankiert durch Medienberichterstattung – im Zusammenhang
zu sehen ist. Als Folge schrumpfte der Handlungs- und Ermessensspiel‐
raum der Länder und Gemeinden in der Corona-Governance.

⮚ Rückkehr zum lokalen Ermessen und zur Varianz (Phase III): Da die
Fallzahlen im Sommer 2020 sanken und auf sehr niedrigem Niveau
stabil blieben, wurden den subnationalen Verwaltungen wieder mehr
Ermessensspielräume eingeräumt, sodass es erneut zu mehr Länder- und
Kommunalvarianz im Pandemiemanagement kam und die intra-fördera‐
le Koordinationsintensität abnahm. NRW und Bayern repräsentierten in
diesem Zeitraum die beiden Extreme, wobei Ersteres für einen freizügi‐
geren Ansatz und Letzteres für einen strengeren Ansatz stand.

⮚ Intergouvernementaler Zentralismus (Phase IV): Als die „Fallzahlen“
im Herbst 2020 anstiegen, nahmen die Koordinationsintensität und
-dichte im föderalen System bis zu einem Grad zu, den man als „inter‐
gouvernementale Zentralismus“ bezeichnen kann. Seit dem 19.11.2022
beinhaltete das IfSG erstmals eine bundeseinheitlich geltende Liste mit
„Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-
Krankheit-2019 (COVID-19)“. Zudem verstärkten sich die Dichte und
Häufigkeit gemeinsamer Entscheidungsfindung von Bundes- und Län‐
derexekutiven über die Bund-Länder-Konferenzen,44 was im Ergebnis

44 So trafen sich die Regierungschefs der Länder und die Bundeskanzlerin nunmehr
alle zwei Wochen, um die Lage neu zu bewerten und über die weitere Fortfüh‐
rung und Verschärfung der Eindämmung zu beraten. Da abgesehen von der
„Inzidenzregel“ keine langfristige Strategie zum Pandemiemanagement definiert
wurde, mussten alle Maßnahmen ad hoc an den aktuellen Inzidenzen angepasst
werden mussten.
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zu einem zentralisierenden und unitarisierenden exekutiv-lastigen Steue‐
rungsmodus führte. Mit der Einigung vom 14.10.2020 wurde die im Mai
2020 eingeführte „Hotspot-Strategie“ konkretisiert. Die im Wesentlichen
administrativ definierte „Inzidenzregel“45 wurde zum zentralen Indikator
für alle Pandemiemaßnahmen und reduzierte damit den Spielraum für
Länder und Kommunen, regional spezifische Pandemiemaßnahmen zu
ergreifen. Nunmehr musste auf der Grundlage bundesweit einheitlicher
Regeln gehandelt werden. Nachdem sich aber auch diese Maßnahmen als
wenig wirksam erwiesen hatten und trotz des stärker zentralisierenden
Vorgehens etwa 75 Prozent aller Fälle nicht mehr nachverfolgbar waren,
einigten sich die Akteure der Bund-Länder-Konferenz erneut auf die Ver‐
hängung eines Lockdowns, inklusive Schließung von Schulen, Kinder‐
gärten, Geschäften und Restaurants („Lockdown-light“ am 28.10.2020,
„harter“ Lockdown am 13.12.2020).

⮚ Zentralisierung (Phase V): Keine der ab Ende Oktober 2020 beschlos‐
senen Maßnahmen führte zu einer Trendwende. Zudem konnten sich
die Länder inzwischen nicht mehr auf eine verbindliche gemeinsame
Eindämmungsstrategie verständigen, was die Bund-Länder-Konferenzen
in eine Krise führte. Unter diesen Umständen setzte die Bundesregierung
auf regulatorische Zentralisierung und Vereinheitlichung. Der Bundestag
beschloss im Rahmen einer weiteren IfSG-Novelle eine befristete sog.
„Bundesnotbremse“, die am 23.04.2021 in Kraft trat und bis Juni 2021
gültig war.46 Diese reduzierte die (ehemals breiten) kommunalen Hand‐
lungsspielräume erheblich und wurde demgemäß von den kommunalen
Spitzenverbänden auch als „selbstvollziehendes Bundesrecht“ kritisiert.
Der Bund wurde erstmalig in der Pandemie zu einem operativen Akteur
der Pandemiemaßnahmen neben den Ländern. In der Folge reduzierte
sich die zentrale Steuerungsfunktion der Bund-Länder-Konferenzen.

⮚ Zurück zum dezentralen Pandemiemanagement (VI): Mit saisonaler
Entspannung der Infektionslage begann ab Juli 2021 wiederum eine neue

45 Basis dafür bildete u. a. die Auffassung, dass nur bei weniger als 50 Neuinfektionen
pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche eine Kontaktnachverfolgung durch
die lokalen Gesundheitsbehörden noch beherrschbar sei, was wiederum als Vor‐
aussetzung für die Vermeidung eines Zusammenbruchs des Gesundheitssystems
angesehen wurde.

46 Mit dem Vierten Bevölkerungsschutzgesetz wurden bundesweit einheitliche Ein‐
dämmungsstandards eingeführt, sobald in einem Landkreis die COVID-19-be‐
dingte 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgenden
Tagen den Wert von 100 überschreitet. Im Rahmen der in der sog. „Bundesnot‐
bremse“ genau definierten Eindämmungsmaßnahmen muss dann jede betroffene
Kommune konkrete Schritte vor Ort einleiten.
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Dezentralisierungsphase im Pandemiemanagement. Die Kompetenzen
des Bundes durch die „Bundesnotbremse“ wurden demensprechend wie‐
der auf die Länder und Kommunen übertragen, wobei die Bund-Län‐
der-Konferenzen geschwächt blieben. Mit Blick auf den bevorstehenden
Regierungswechsel auf Bundesebene wurde die „epidemische Notlage von
nationaler Tragweite“ nicht verlängert und endete am 25.11.2021. Die wei‐
terhin möglichen infektionsschutzrechtlichen Schutzmaßnahmen wur‐
den bis zum 19.03.2022 befristet. Das Gesetz umfasste auch einen Katalog
bundesweit einheitlicher Schutzmaßnahmen, z. B. 3G am Arbeitsplatz,
im Nah- und Fernverkehr und Flugverkehr, die Wiedereinführung der
Homeoffice-Pflicht und zusätzliche Testpflichten für Beschäftigte, Arbeit‐
geber sowie Besucher in Pflegeinrichtungen. Die Bundesländer konnten
darüber hinaus eigene landesrechtliche Regelungen treffen.47 Eine Län‐
deröffnungsklausel ermöglichte es den Länderparlamenten allerdings,
in begrenztem Maße weitergehende Entscheidungen zu treffen.48 Zum
20.03.2022 endeten alle bundesweiten Corona-Vorschriften, wohingegen
die spezifischen Regelungen der Länder weitergalten. Am 07.04.2023 lie‐
fen alle pandemiebedingten Sonderregelungen bis auf wenige Übergangs‐
regelungen in Deutschland aus. Allerdings blieben die neuen Rechtskon‐
strukte, wie etwa die „epidemische Notlage von nationaler Tragweite“,
und die damit verbundenen Governance-Instrumente im IfSG erhalten,
sodass sie unter entsprechenden Bedingungen reaktivierbar sind.

7.5 Zwischenfazit

Die vielfach geäußerten Befürchtungen und Verlautbarungen, die deutsche
Verwaltung sei in der Krise handlungsunfähig und restlos überfordert, haben
sich – trotz einiger Defizite und Fehlschläge – im Großen und Ganzen nicht
bestätigt (Walprecht et al., 2022: 11). Bei allen in dieser Studie kritisierten

47 Dies betrifft insbesondere Hygienekonzepte, 3G- und 2G-Regelungen sowie 3G‐
Plus (Test)- und 2GPlus (Test)-Regelungen, Teilnehmerbeschränkungen, Auflagen
für Schulen, Hochschulen und Bildungseinrichtungen, Abstandsgebote im öffent‐
lichen Raum, Kontaktbeschränkungen, Maskenpflichten, Pflicht zu Hygienekon‐
zepten sowie Anordnung der Kontaktdatenverarbeitung zum Unterbrechen von
Infektionsketten.

48 Gesetzlich ausgeschlossen wurden dabei Ausgangssperren, flächendeckende vor‐
sorgliche Schließungen von Schulen und Kitas, der Gastronomie oder des Ein‐
zelhandels, flächendeckende Verbote von Gottesdiensten und Versammlungen,
Sportausübung bzw. Reisen und Übernachtungsangebote dürfen nicht untersagt
werden.
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Missständen ist ein umfassendes „Chaos“ im deutschen Pandemiemanage‐
ment weitgehend ausgeblieben (siehe Voss, 2022: 56). Vor allem die Kommu‐
nen erwiesen sich als ein stabiles Rückgrat der föderalen Krisen-Governance,
auch wenn es natürlich außer Frage steht, dass zahlreiche Überlastungs- und
Überforderungserscheinungen, etwa im Bereich der lokalen Gesundheitsäm‐
ter, sowie Organisations- und Steuerungsprobleme im Mehrebenensystem
sichtbar wurden. Dennoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass die deut‐
schen Kommunen resilienzfördernde und im Krisenmanagement erprobte
Basisinstitutionen darstellen, die zur Stabilität und institutionellen Robustheit
des „Gesamtsystems“ in einer von Turbulenzen, Unsicherheiten und mancher
Irrationalität geprägten Zeit entscheidend beigetragen haben. Somit wurde
die traditionelle Schlüsselfunktion der deutschen Kommunen im Krisenma‐
nagement bestätigt. Auch ihre gewichtige Stellung als Vollzugsinstanz übertra‐
gener staatlicher Aufgaben, zu denen im Kontext des IfSG die Anordnung
und Durchsetzung von Eindämmungsmaßnahmen im eigenen Hoheitsgebiet
sowie – bei Nichtbefolgung – die Sanktionierung von Fehlverhalten zu zählen
sind, stechen im Vergleich mit den Kommunalprofilen der anderen Unter‐
suchungsländer besonders hervor. Allerdings führten die Dichte, Volatilität
und oftmals Praxisferne von Krisenregularien, über die auf höheren Ebenen
entschieden wurde, dazu, dass kommunale Kapazitäten ab einem bestimmten
Zeitpunkt der Dauerkrise naturgemäß an ihr Limit geraten und Phänomene
des Verwaltungsversagens eintreten mussten. Hinzu kamen „hausgemachte“
Versäumnisse, etwa die rückständige Digitalisierung der Verwaltung und der
defizitäre Datenaustausch zwischen Behörden (kommunal-intern und inter‐
gouvernemental).

Ein weiteres generelles Problem ist – bei allen Vorzügen des dezen‐
tral-variablen Ansatzes – in der Komplexität der föderal-fragmentierten
Governance-Strukturen zu sehen, die einer raschen, transparenten und nach‐
vollziehbaren Entscheidungsfindung mit klaren politischen Verantwortlich‐
keiten im Wege stand. Stattdessen galt im Zusammenspiel von Bund und
Ländern die altbekannte verbundföderale Regel „geteiltes Leid ist halbes
Leid“, womit politisch-administrative Verantwortungssphären verwischt und
die Zurechenbarkeit von Krisenentscheidungen erschwert wurden. Diese
strukturellen Konstellationen beförderten „erhebliche Entscheidungs- und
Kommunikationsverluste zwischen den föderalen Ebenen“ (Kopietz & Reu‐
ther, 2022: 35) und bewirkten, dass die Kommunen nicht rechtzeitig in Ent‐
scheidungen über Maßnahmen, die sie unmittelbar betrafen, eingebunden
wurden.

Die mangelnde Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung erwies sich
für das Krisenmanagement als ein zentrales Hindernis. Dies zeigte sich u.a.
an gravierenden Defiziten bezüglich der Verfügbarkeit, Teilung und Nutzung
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steuerungsrelevanter Daten (siehe Kuhlmann et al., 2021a). Der geringe bis
fehlende Digitalisierungsgrad hinsichtlich wesentlicher lokaler Leistungen
(vgl. Bogumil et al., 2019; Kuhlmann & Heuberger, 2021; Gräfe et al., 2024)
führte zu massiven (potenziell vermeidbaren) Serviceeinschränkungen für
die Bürger während der Shutdown-Phasen und – aufgrund von Arbeitsrück‐
ständen – auch in der Post-Corona-Zeit (Franzke, 2022: 152). Zwar gelang es,
den Digitalisierungsdiskurs infolge der Krise zu intensivieren und auch die
Zahl der Nutzer digitaler Angebote (moderat) zu steigern. Ein Durchbruch
in der digitalen Transformation der öffentlichen Verwaltung, den die Krise
als Gelegenheitsfenster hätte anstoßen können (vgl. Bouckaert et al., 2020;
Kuhlmann et al., 2021d), ist allerdings bis heute ausgeblieben (Nationaler
Normenkontrollrat, 2023).

Schließlich ist festzuhalten, dass eine systematische parlamentarische
Evaluation staatlichen Handelns in der Pandemie in Deutschland, um Lehren
für zukünftige Krisen zu ziehen, bislang weder auf Bundes- noch auf Länder‐
ebene stattgefunden hat. Auch die Forderung nach einem Untersuchungsaus‐
schuss oder einer Enquete-Kommission auf Bundesebene, die von einigen
Protagonisten vorgebracht wurde, ist bislang nicht aufgegriffen worden (im
Unterschied etwa zum britischen Fall). Allerdings liegen einige fachspezifi‐
sche Evaluationen von Sachverständigenausschüssen, Rechnungshöfen und
speziellen Kommission vor. Dazu gehört vor allem der Bericht des „Sach‐
verständigenausschusses nach § 5 Abs. 9 IfSG“49 vom 30.06.2022 über die
Wirksamkeit der Coronamaßnahmen, der sich aber ausdrücklich nicht mit
der Bewertung einzelner Pandemiemaßnahmen befasst (Bundesgesundheits‐
ministerium, 2022). Ein weiteres Dokument ist das Gutachten des „Sachver‐
ständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und
in der Pflege“ zur Resilienz im Gesundheitswesen und zu möglichen Wegen
zur Bewältigung künftiger Krisen vom August 2023 (Sachverständigenrat zur
Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, 2023), in dem Stärken
und Schwächen des deutschen Gesundheitssystems im Umgang mit den ge‐
sundheitlichen Dimensionen externer Schocks analysiert und Empfehlungen
zur Stärkung der Resilienz des Systems gegeben werden. Auf Länderebene
wurde z. B. die Enquetekommission „Krisenfeste Gesellschaft“ des baden-
württembergischen Landtags damit betraut, einen Bericht zu erarbeiten, der
Handlungsempfehlungen vorlegen soll, wie das baden-württembergische Ge‐

49 Ein 18-köpfigen Sachverständigenausschuss nach § 5 Abs. 9 IFSG mit Wissen‐
schaftler verschiedener Fachrichtungen. Die Kommission stellte in ihrem Bericht
selbst fest, dass sie zur Bewertung der auf das Infektionsschutzgesetz (IfSG) gestütz‐
ten Maßnahmen erst im Nachhinein aufgefordert wurde, sie für eine ausreichende
und stringente begleitende Datenerhebung und umfassende Evaluierung weder
personell noch finanziell ausgestattet war.
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meinwesen für die Zukunft resilienter und krisenfester aufgestellt werden
kann (Krüger, 2023). Als Vorschläge liegen u. a. die Einsetzung einer Enquete-
Kommission des Bundestages (Bartels et al., 2021) bzw. die Schaffung einer
Bund-Länder-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie vor.50

Aufgrund der nach wie vor hohen politischen Salienz des „Corona-Themas“
und einer eher gering ausgeprägten Evaluations-, Informationsfreiheits- und
Fehlerkultur in Deutschland (im Unterschied etwa zu Schweden) sowie ange‐
sichts von bevorstehenden Wahlen stehen die Zeichen für eine substanzielle
und kritische Aufarbeitung der Corona-Politik eher schlecht. Gleichwohl las‐
sen sich in Fragen der Krisen-Governance, die hier im Mittelpunkt steht,
auf der Basis der verfügbaren empirischen Evidenz inzwischen fundierte
Aussagen treffen und Lehren für die Zukunft ableiten (siehe hierzu weiter
unten).

50 Die AfD versucht, Untersuchungsausschüssen in den Parlamenten in Bund und
Ländern einzusetzen, was ihr bislang z. B. im brandenburger Landtag zweimal
gelang. Ein entsprechender Antrag im Bundestag auf Einsetzung eines Untersu‐
chungsausschusses zur Untersuchung der Politik der Bundesregierung bei der
Bekämpfung des Corona-Virus wurde am 19.04.2023 abgelehnt.
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8 Ländervergleich

Die Länderanalysen haben gezeigt, dass die institutionellen Gestaltungsvari‐
anten der Krisen-Governance (institutionelle Designs) trotz ähnlicher Pro‐
blemlagen deutliche Unterschiede zwischen den Ländern aufweisen. Die
Varianzen in den institutionellen Designs hängen dabei, so die Eingangsver‐
mutung dieser Studie, zum einen stark mit den jeweiligen institutionellen
Vorprägungen, historischen Pfadabhängigkeiten und verwaltungskulturellen
Kontextbedingungen in den Untersuchungsländern zusammen, die ihrerseits
als Repräsentanten typischer europäischer Verwaltungsprofile anzusehen
sind. Andererseits lassen sich aber auch akteurbezogene Faktoren identifizie‐
ren, die beispielsweise erklären können, warum sich die Krisen-Governance
im Zeitverlauf wandelte und unterschiedliche institutionelle Designs inner‐
halb ähnlicher Verwaltungskulturen vorzufinden waren (wie etwa in den
nordischen Ländern mit Schweden und Dänemark als deutlichen Kontrast‐
beispielen; vgl. Baldersheim & Haug, 2024; Kuhlmann et al., 2024). Diese
Argumente sollen im Folgenden aus ländervergleichender Perspektive näher
ausgeführt werden.

8.1 Institutionelle Designs des Pandemiemanagements

Zunächst werden die institutionellen Designs der Krisen-Governance (ab‐
hängige Variable) vergleichend gegenübergestellt, indem:

• erstens auf die Rechtsgrundlagen und Regulierungskompetenzen einzu‐
gehen ist und

• zweitens die maßgeblichen Akteure des Pandemieregimes, insbesondere
die Rolle der kommunalen Gebietskörperschaften, sowie die Koordinati‐
on im Mehrebenensystem betrachtet werden.

Ferner werden auch markante Verschiebungen und Wandlungen der inter‐
gouvernementalen Steuerung Im Zeitverlauf der Pandemie beleuchtet.

a) Rechtsgrundlagen

Die rechtliche Ausgangssituation des Pandemiemanagements weist einerseits
eine markante Ähnlichkeit darin auf, dass es in allen untersuchten Ländern –
mit Ausnahme von Schweden – verfassungsmäßige Möglichkeiten gab, einen
Ausnahmezustand zu verhängen und damit regierungsseitig weitreichende
Notstandsregelungen unter Abschwächung parlamentarischer Kontrollme‐

Varianzen
der Krisen-
Governance

Rechtsgrundlagen
und Akteure

Verzicht auf
Ausnahmezustand
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chanismen und sonstiger checks and balances, wie etwa der vertikalen Ge‐
waltenteilung in Deutschland, zu erlassen. Hiervon wurde jedoch in keinem
der Länder Gebrauch gemacht. Stattdessen stützte man sich überwiegend
auf geltendes Sekundärrecht, wie in Deutschland auf das Infektionsschutzge‐
setz (IfSG) von 2000, in Polen auf ein vergleichbares Gesetz von 2008, im
Vereinigten Königreich auf den Public Health (Control of Disease) Act 1984.
In Frankreich wurde mit dem Gesundheitsnotstand (état d’urgence sanitaire)
von 2020 eine neue Rechtsgrundlage geschaffen, um gesundheitliche Kata‐
strophenlagen ausrufen zu können. Während in Schweden und im Vereinten
Königreich auf die Einführung eines nationalen Gesundheitsnotstandes ver‐
zichtet wurde, griffen die Regierungen in Frankreich, Deutschland und Polen
auf dieses neue Rechtskonstrukt zurück, um damit die exekutiven Befugnisse,
etwa das Regieren per Dekret / Verordnung unter Umgehung der Parlamente,
auszuweiten. Dabei kann Frankreich als ein Extrempol besonders weitrei‐
chender (Gesundheits-)Notstandsregeln angesehen werden, während Schwe‐
den den anderen Extrempol mit besonders moderatem und durchlässigem
Pandemiereglement darstellt. Dort waren nicht nur Notstandgesetze verfas‐
sungsmäßig ausgeschlossen, sondern auch das Sekundärrecht eröffnete kaum
Spielräume, um die in anderen Ländern praktizierten Einschränkungen zu
legitimieren (worin aber, wie gezeigt wurde, nicht die einzige oder wichtigste
Begründung für den schwedischen „Sonderweg“ zu sehen ist).

Somit herrschte in Frankreich frühzeitig ein Gesundheitsnotstandsrecht,
der  die  von März  2020 bis  Juli  2022 geltenden weitreichenden exekutiven
Befugnisse absicherte. Die anderen Länder reagierten durch die Verabschie‐
dung spezifischer COVID-19-Gesetze unterschiedlicher Reichweite und Ein‐
griffsstärke, wobei dadurch teils auch eine Reihe von bestehenden Gesetzen
geändert  wurde.  Wiederum  repräsentiert  Schweden  mit  seinem  erst  2021
verabschiedeten COVID-19-Gesetz, das allgemeine Restriktionen, wie etwa das
Verbot von Zusammenkünften oder das Schließen von Einrichtungen vorsah,
einen Fall besonders zurückhaltender und abwartender Regulierung. Dabei
wurde selbst von den gesetzlich ermöglichten Restriktionen ausgesprochen
moderat Gebrauch gemacht (überwiegend nur im Zusammenhang mit Alten‐
heimen und Massenveranstaltungen, wohingegen es zu keinem Zeitpunkt etwa
zu Schulschließungen kam). Polen ist aus zeitlicher und systematischer Per‐
spektive insofern mit Frankreich vergleichbar, als auch dort relativ frühzeitig
(März 2020) ein Corona-Sonderrecht (sog. COVID-19-Statut) verabschiedet
wurde, auf dessen Grundlage das frühere „Infektionsschutzgesetz“ (siehe oben)
geändert und Mitte März 2020 der „Zustand der Epidemie“ ausgerufen wurde.
Während allerdings das polnische COVID-19-Statut noch eine reguläre parla‐
mentarische  Beteiligung  an  allen  zu  beschließenden  Maßnahmen  vorsah,
erlaubte das neue Rechtskonstrukt des „Zustandes der Epidemie“ es der Regie‐
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rung, weitestgehend autonom über den Verordnungsweg zu agieren und –
wiederum mit Frankreich vergleichbar – landesweit geltende Einschränkungen
zu verhängen. Deutschland und das Vereinigte Königreich unterscheiden sich in
ihrer regulativen Krisenantwort sowohl vom schwedischen Sonderweg als auch
vom zentralistischen Modus in Frankreich und Polen. Zwar wurde auch in
Deutschland auf Sekundärrecht (IfSG) zurückgegriffen. Allerdings erlaubte der
verfassungsmäßig verankerte Verwaltungs- und Exekutivföderalismus, der den
Vollzug  des  IfSG in  eigener  Verantwortung  der  Länder  einschloss,  es  der
Bundesebene  nicht,  unmittelbar  landesweit  geltende  Einschränkungen  zu
beschließen, womit sich die Rechtssituation in Deutschland von allen hier
betrachteten Ländern unterscheidet. Gleichwohl wurde auch in Deutschland
auf regulative Zentralisierung gedrängt und im März 2020 ein bundesstaatlicher
Gesundheitsnotstand ohne Präzedenzfall in der deutschen Geschichte ausge‐
rufen („epidemische Notlage von nationaler Tragweite“), der bis November
2021 galt. Wenngleich der Gesundheitsnotstand in Deutschland – im Unter‐
schied zu Polen, Frankreich, UK – keine exekutive Zentralisierung der Pande‐
miebefugnisse ermöglichte, wurde damit dennoch die rechtliche Basis geschaf‐
fen,  um  die  durch  die  Länder-/Kommunalexekutiven  im  Verordnungsweg
erlassenen Freiheitsbeschränkungen bundesrechtlich abzusichern und auch
einige exekutive Bundesbefugnisse auszuweiten. Zudem wurde mit den ver‐
schiedenen Novellen des IfSG faktisch auch ein Corona-Sonderrecht geschaf‐
fen, womit Deutschland wiederum Gemeinsamkeiten mit den anderen Unter‐
suchungsländern aufweist.

Das Vereinigte Königreich ähnelt einerseits Deutschland darin, dass infolge
der Devolutionspolitik auch die Regionen (als quasi-föderale Subjekte) rele‐
vante Zuständigkeiten im Bereich des Gesundheitsschutzes haben und auf
dieser Basis eigenständig Eindämmungsmaßnahmen bei Infektionsausbrüchen
erlassen konnten, wovon sie in der Pandemie auch Gebrauch machten. Ande‐
rerseits unterscheidet sich der britische Ansatz von Deutschland und weist
Gemeinsamkeiten mit den anderen Einheitsstaaten auf. Denn mit dem im März
2020 verabschiedeten Coronavirus Act, als Corona-Sonderrecht, wurde eine
landesweit  geltende Rechtsbasis  geschaffen,  die  der Londoner Regierung –
ähnlich wie in Frankreich und Polen – umfassende regulative Kompetenzen im
Pandemiemanagement unter  Umgehung parlamentarischer Kontrollmecha‐
nismen einräumte. Dabei spielten auch die Regionen nur noch begrenzt eine
Rolle. Schließlich besteht eine Gemeinsamkeit zwischen Schweden und dem
Vereinigten Königreich darin, dass beide Länder anfangs (Schweden bis zuletzt)
den Weg moderater Freiheitsbeschränkungen beschritten und dass in beiden
Ländern – im Unterschied zu den anderen hier untersuchten – auf die Ausru‐
fung eines Gesundheitsnotstandes verzichtet wurde.
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Tabelle 3 fasst die wesentlichen Rechtsgrundlagen der untersuchten Pan‐
demieregime zusammen, gibt einen Überblick über die Rechtssituation am
Ende der Pandemie und listet die jeweiligen nationalen Gesundheitsnotstän‐
de auf. In Abbildung 2 wird der COVID-19 Stringency Index in den unter‐
suchten Ländern über den Verlauf der Pandemie dargestellt. Der Index ist
ein Maß, das die Strenge von Maßnahmen anhand von neun Indikatoren
(Schulschließungen, Beschränkungen von Veranstaltungen, Reisekontrollen
usw.) quantifiziert, wobei jeder Indikator einen Wert zwischen 0 und 100
annimmt und der Index als Durchschnitt dieser Werte berechnet wurde. Die
Abbildung macht deutlich, dass die Strenge der COVID-19 Maßnahmen über
den Verlauf der Pandemie in den meisten untersuchten Ländern nicht groß
voneinander abweichen. Lediglich Schweden und Polen fallen mit teilweise
wenigere strengen Maßnahmen auf, was bereits nach den Länderberichten zu
erwarten war.

Rechtliche Ausgestaltung des Pandemiemanagements im Länderver‐
gleich

Rechtsgrundla‐
gen/ Land

Frankreich UK/
England

Schwe‐
den

Polen Deutschland

Rechtsgrundlage
zu Pandemiebe‐
ginn

Notstand
(Gesetz
Nr. 55–385
1955)

Public
Health
(Control of
Disease)
Act 1984

Gesetz
über
übertrag‐
bare
Krankhei‐
ten 2004

Infektions-
schutzge‐
setz 2008

Infektions-
schutzgesetz
(IfSG) 2000

Rechtssituation
bei Pandemieen‐
de (Corona-Son‐
derrecht)

Gesundheits‐
notstand (Ge‐
setz Nr. 2020–
290
23.3.2020)

Coronavi‐
rus Act (im
März 2022
teilweise
ausgelau‐
fen)

CO‐
VID-19
Gesetz
(Septem‐
ber 2021
ausgelau‐
fen)

COVID-19-
Statut
3/2020ff.

„Epidemische
Lage von natio‐
naler Tragwei‐
te“ durch IfSG-
Novelle seit
28.3.2020

Tabelle 3:
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Rechtsgrundla‐
gen/ Land

Frankreich UK/
England

Schwe‐
den

Polen Deutschland

Gesundheitsnot‐
stand von…bis…

Zunächst
23.3.2020 –
10.7.2020,
dann erneut
17.10.2020 –
31.7.2022

- - „Zustand
der Epide‐
miegefahr“
14.-19.3.
2000; 1.5.
2022–30.6.
2023; „Zu‐
stand der
Epidemie“
20.3. 2020–
30.4. 2022.

„Epidemische
Lage von natio‐
naler Tragwei‐
te“ 28.3.2020-
25. 11.2021.

Quelle: Eigene Zusammenstellung.

COVID-19 Stringency Index (2020 – 2022) in den untersuchten
Ländern über den Verlauf der Pandemie
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Die Bevorzugung des Sekundärrechts (anstelle der rechtlich, in den meis‐
ten Fällen durchaus möglichen, verfassungsgemäßen Notstandregime) ist in
den Untersuchungsländern unterschiedlich zu erklären. Während etwa in
Polen das Sekundärrecht für die Regierung mehr Spielräume eröffnete als es
ein verfassungsmäßiger Ausnahmezustand erlaubt hätte, hat der Verzicht in
Deutschland vor allem damit zu tun, dass die im Katastrophenmanagement
ungeübte Bundesebene nicht über Nacht zum zentralen Akteur der Krisenbe‐

Abbildung 2:
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wältigung werden wollte, was aber durch das verfassungsmäßige Notstands‐
recht ausgelöst worden wäre.

Die Einführung des neuen Rechtskonstrukts eines nationalen Gesund‐
heitsnotstands, dass in Deutschland (3/2020–11/2021), Frankreich (3/2020–
7/2022) und Polen (3/2020–6/2023) zur Anwendung kam und u. a. entspre‐
chende Freiheitsbeschränkungen legitimierte, zeigt Gemeinsamkeiten darin
auf, dass es vielfach temporär erweiterte oder gar exzessive exekutive Be‐
fugnisse unter Beschränkung parlamentarischer Kontrollrechte einräumte.
Allerdings war dies auch ohne Gesundheitsnotstandsrecht möglich, wie der
britische Fall zeigt. In Schweden dagegen, wo – wie auch im Vereinigten
Königreich – auf das Ausrufen eines Gesundheitsnotstandes verzichtet wurde,
räumte das neue COVID-19-Gesetz vor allem der nationalen Gesundheitsbe‐
hörde gewisse erweiterte Kompetenzen ein.

Schließlich ist aus vergleichender Perspektive bemerkenswert, dass die
Ausführungsverordnungen, die auf der Grundlage der nationalen COVID-19-
Gesetze ergingen und diese in konkrete Eindämmungsmaßnahmen übersetz‐
ten, im untersuchten Ländersample überwiegend dezentral erlassen wurden.
Dies gilt sowohl für die deutschen Bundesländer als den Hauptakteuren
der Corona-Regulierung als auch für die schwedischen Kommunen, welche
die zentral erlassenen Maßnahmen auf die lokalen Verhältnisse anpassen
konnten. Selbst im Vereinigten Königreich gab es angesichts der devolutions‐
bedingten Zuständigkeitsverschiebungen regionale COVID-19-Verordnungen
(England-Wales, Nordirland und Schottland), allerdings wurden in England
keine Entscheidungskompetenzen auf die lokale Ebene übertragen. In Frank‐
reich blieb das traditionelle zentralistische Regulierungsregime dominant;
weder die regionale noch die departementale oder gemeindliche Ebene besaß
die nötigen Befugnisse, um nationales COVID-19-Recht durch eigene subna‐
tionale Verordnungen zu konkretisieren. Ähnliches gilt für Polen, wo die
Regierung oder ihre Regionalvertreter (Woiwode) alle direkten COVID-19
Eindämmungsmaßnahmen verordnen konnten, die dann u. a. von den jewei‐
ligen territorialen Selbstverwaltungen umzusetzen waren.

b) Akteure des Pandemieregimes und Koordination im Mehrebenensystem

Wenngleich in allen Ländern subnationalen Akteuren eine wichtige Rolle bei
der Umsetzung des Krisenmanagements vor Ort zukam, gibt es doch erhebli‐
che Unterschiede in den regulativen und administrativen Kompetenzen der
lokalen Selbstverwaltung. Während die Zentralregierung in der regulativen
Ausgestaltung des COVID-19-Rechts in Frankreich, Polen und in England
dominierte, waren es in Deutschland vor allem die Landesregierungen und
die Kommunen, die entsprechende Verordnungen erließen. Auch in Schwe‐
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den lag die Konkretisierung der nationalen Empfehlungen (und später der
wenigen verbindlichen Regulierungen) bei den Kommunen, die diese auto‐
nom übernahmen und an die jeweiligen lokalen Gegebenheiten anpassten.
Ein entscheidender Unterschied zwischen Frankreich, England und Polen
einerseits sowie Deutschland und Schweden andererseits besteht darin, dass
der Zentral- bzw. Bundesregierung in letzteren überwiegend eine konsultative
Rolle zukam und sie nur die Möglichkeit hatte, Empfehlungen zu Eindäm‐
mungsmaßnahmen auszusprechen, die aber für die subnationalen Akteure
nicht rechtlich bindend waren. In Deutschland wurden diese Empfehlungen
erst durch Länder- und Kommunalverordnungen, die in allen Bundesländern
erlassen wurden, rechtlich bindend. Dagegen wurde auf eine solche Kodifizie‐
rung in Schweden weitgehend verzichtet, sodass die lokalen Regierungen und
die Bürger bei der Bewältigung der Krise ein hohes Maß an Handlungsfrei‐
heit und Ermessen besaßen.

In Bezug auf die beiden Schlüsseldimensionen der Aufgabenzuweisung
(zentralisiert/dezentralisiert) und der intergouvernementalen Beziehungen
(koordiniert/getrennt) hat unsere Analyse ein beträchtliches Maß an Variati‐
on zwischen den Ländern ergeben. Dabei ist in Deutschland und Schweden
ein eindeutig dezentralisiertes Muster zu erkennen, was insoweit der verwal‐
tungskulturell bestimmten Schlüsselrolle lokaler Selbstverwaltung in diesen
beiden Ländern entspricht und diese auch im Krisenmanagement widerspie‐
gelt. Allerdings bestand in Deutschland von Anfang an ein hohes Maß an
Koordination(snotwendigkeit) zwischen den Ebenen, was sowohl auf das
Verhältnis zwischen Kommunen und Ländern als auch zwischen Ländern
und Bund zutrifft. Dies zeigte sich besonders deutlich in der ungewöhnlich
starken Stellung der Bund-Länder-Konferenz als Koordinationsinstanz.

Während man für Deutschland somit von einer dezentral-koordinierten
Krisen-Governance sprechen kann, gilt für Schweden eher der Typus einer
dezentral-entkoppelten Krisen-Governance, die sich durch faktisch fehlende
oder zumindest äußerst schwach ausgeprägte Koordinations- und Kommuni‐
kationsmechanismen zwischen den Ebenen auszeichnet. Dies ist mit Blick
auf Schweden zum einen auf die hohe kommunale Handlungsautonomie
im Krisenmanagement und zum anderen auf das Fehlen eines rechtsver‐
bindlichen Eindämmungs-Regimes zurückzuführen. Frankreich und England
entsprechen überwiegend dem Typus der zentralistisch-entkoppelten Krisen-
Governance, da den Kommunen im Krisenmanagement nur eine marginale
Rolle zuteil wurde und staatliche Akteure durchweg dominierten, obgleich
die Kommunen in England durchaus gewichtige formale Kompetenzen in
diesem Bereich besaßen. Beiden Ländern ist zudem gemein, dass das Fehlen
von ebenen-übergreifenden Koordinationsmechanismen einen der wichtigs‐
ten Kritik- und Konfliktpunkte am Pandemiemanagement darstellt.
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In Frankreich wurde dem Zentralstaat ein massives Misstrauen gegen‐
über den Kommunen vorgeworfen, welches bewirkte, dass es nur punktuell
zu Konsultationen oder Zusammenarbeit kam. In England gehört das kon‐
fliktreiche und von Misstrauen geprägte Verhältnis zwischen Zentralsaat und
Kommunen ohnehin zu den Grundmustern des Policy-Prozesses (Laffin &
Diamond, 2024) und entsprechend dominierte im Pandemiemanagement
ein „zentralisiertes, aber fragmentiertes System mit wenig Anreiz zur Zusam‐
menarbeit“ (vgl. Thomas, 2020). Polen wiederum repräsentiert einen vierten
Typus von Krisen-Governance, da der Grad an funktionaler und regulati‐
ver Zentralisierung zwar hoch war. Zugleich sind aber, sieht man von der
Anfangsphase im Frühjahr 2020 ab, eine vergleichsweise hohe Intensität an
ebenenübergreifender Koordination und eine Anreicherung des Corona-Zen‐
tralismus durch kooperative und konsultative Elemente zu konstatieren, was
sich vor allem in der prominenten Rolle der „Gemeinsamen Kommission der
Regierung und der territorialen Selbstverwaltungen“ als wichtigem Akteur
zur Koordination des Krisenmanagements zeigte. Zusammenfassend und ver‐
einfachend lassen sich die fünf Untersuchungsländer im Hinblick auf ihre
Krisen-Governance wie folgt zuordnen.
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Quelle: Eigene Darstellung.

Obwohl sich diese fünf Länder zwar einerseits idealtypisch unterschiedlichen
Varianten der Krisen-Governance zuordnen lassen, ist doch andererseits zu
beachten, dass es im Laufe der Pandemie teils zu (temporären) Verschiebun‐
gen kam. In Polen wandelte sich die zunächst klar zentralistisch-entkoppel‐
te Krisen-Governance, die am Beginn der Pandemie durch ein autonomes
Durchregieren der Zentrale unter weitgehender Ausblendung subnationaler
Akteure gekennzeichnet war, in Richtung einer stärker kooperativen Vorge‐
hensweise im Mehrebenensystem. Dabei setzte die Zentralregierung zuneh‐
mend auf lokale Kapazitäten, konsultierte die Gebietskörperschaften und
stimmte Pandemiemaßnahmen verstärkt mit den lokalen Akteuren ab, wo‐
bei auf einschlägige intergouvernementale Koordinationsstrukturen zurück‐
gegriffen wurde. Den polnischen territorialen Selbstverwaltungen gelang
es durch ein effektives Krisenmanagement, ihren Handlungsspielraum im
Krisenmanagement auszubauen und von der Regierung dabei stärker als
kooperativer Partner akzeptiert zu werden. Im markanten Unterschied zu
Polen, aber auch zu England und Frankreich, gab es in Deutschland – bei
genereller Dominanz des dezentral-koordinierten Ansatzes – eine Grundten‐
denz in Richtung Zentralisierung. Zwar bestätigte sich für Deutschland klar
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die traditionell wichtige Rolle der Kommunen im Krisenmanagement, die
– auch im Vergleich zu anderen Ländern – eine ausgesprochen starke Posi‐
tion dahingehend einnehmen, dass sie über Eindämmungsmaßnahmen (etwa
Schließung von Einrichtungen, Verhängen von Ausgangssperren etc.) im ei‐
genen Hoheitsgebiet zu entscheiden, diese anzuordnen, durchzusetzen und
– bei Nichtbefolgung – zu sanktionieren haben. Damit kam den deutschen
Kommunen von Anfang an eine geradezu einzigartig starke Stellung zu, die in
den anderen Vergleichsländern in dieser Form nicht vorzufinden ist.

Dennoch lassen sich während der Krise – als Reaktion auf den poin‐
tiert dezentralen Ansatz – markante (temporäre) Zentralisierungsschübe fest‐
stellen, die sich zum einen in den verschiedenen Neufassungen der IfSG
mit verstärkten Bundeskompetenzen und schließlich der Einführung der
Bundesnotbremse als Höhepunkt der Zentralisierungsdynamik zeigten. Zum
anderen ist in der Dominanz der Bund-Länder-Konferenz als (nicht kodifi‐
zierter) Kerninstitution der Pandemiekoordination eine Form von „intergou‐
vernementalem Zentralismus“ und Unitarisierung zu erkennen, die in dieser
Ausprägung im deutschen Verwaltungsföderalismus bis dato unbekannt war.

Zwar gab es auch in England, Frankreich und Schweden phasenweise
Verschiebungen in der pandemiebezogenen Steuerungslogik. So bestanden
in Frankreich jeweils vor der Verabschiedung zentralstaatlicher Vorgaben ge‐
wisse kommunale Handlungsspielräume und es wurden auch zwischendurch
vereinzelte lokale Initiativen gestartet. Außerdem konstatieren Vertreter fran‐
zösischer Kommunen mit Blick auf das Ende der Pandemie ein pragmati‐
sches funktionierendes Zusammenwirken der Ebenen, das sich durchaus von
den frühen Phasen unterscheidet. Dennoch ist der Modus zentralistisch-ent‐
koppelter Krisen-Governance durchweg dominant. Ebenso wenig gab es in
Schweden grundlegende Verschiebungen, auch wenn sich mit der Verabschie‐
dung des COVID-19-Gesetzes von 2021 eine stärker vertikal koordinierten
Steuerungslogik geltend machte, durch die gewisse Handlungsspielräume der
Kommunen eingeschränkt wurden, ohne jedoch auch nur ansatzweise an die
kommunalen Autonomiebeschränkungen heranzureichen, die für Frankreich
und England charakteristisch sind. Für England lässt sich zudem feststellen,
dass in Phasen der Krisenzuspitzung durchaus eine gewisse Koordination mit
den Regionen stattfand und auch im späteren Krisenverlauf eine zunehmen‐
de Verhandlungsbereitschaft der Zentralregierung gegenüber den Regionen
sichtbar wurde. Insgesamt blieben jedoch auch in England die zentralistisch-
entkoppelte Steuerungslogik dominant und vor allem gegenüber den Kom‐
munen der London-zentrierte Ansatz über die gesamte Dauer der Pandemie
bestimmend. Vor diesem Hintergrund erscheinen die punktuellen Verschie‐
bungen und Abweichungen in der Krisen-Governance, die sich in Schweden,
England und Frankreich kurzzeitig ereigneten, im Vergleich zu den weiter
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reichenden Grundtendenzen, die in Polen (verstärkte Koordination und Ko‐
operation) und Deutschland (temporäre Zentralisierung und Unitarisierung)
zu beobachten waren, eher geringfügig.

Ferner ist bemerkenswert, dass die rechtlich definierten Zuständigkeiten
der Kommunen im Pandemiemanagement in einigen Fällen markant von
ihren realen Aktivitäten abwichen, teils indem sie über das formal Zulässi‐
ge hinausgingen (Polen), teils indem die Kommunen die ihnen zustehen‐
den rechtlichen Möglichkeiten nicht ausschöpfen konnten (England). Nur
in Deutschland und Schweden entsprachen die den Kommunen formal
zugewiesenen Kompetenzen auch weitgehend den von ihnen im Rahmen
des Pandemiemanagements faktisch ausgeübten. Mit Blick auf diese beiden
letztgenannten Länder kann also von einer Kongruenz der formalen und
tatsächlichen kommunalen Kompetenzen im Krisenmanagement gesprochen
werden. Dagegen gingen die lokalen Aktivitäten im polnischen Fall eindeutig
über die den Kommunen formell zugewiesenen Kompetenzen hinaus, was
auch in französischen Städten versucht wurde, deren Bürgermeister zeitweise
Alleingänge im Pandemiemanagement wagten, ohne dabei jedoch nachhaltig
wirken zu können. In England dagegen war es umgekehrt, da die Kommunen
von der Zentralregierung nicht in die Lage versetzt wurden, die ihnen recht‐
lich zugewiesenen Aufgaben des Krisenmanagements wahrzunehmen.

8.2 Erklärungsfaktoren: Verwaltungskultur und Politics

Verwaltungskultur, Kontextbedingungen, Pfadabhängigkeiten
Im Ländervergleich zeigt sich, dass die institutionellen Designs der Krisen-
Governance unterschiedlich stark durch die jeweiligen länderspezifischen
Verwaltungsprofile und -kulturen geprägt wurden. Mit Ausnahme von Polen,
das als post-sozialistisches Land einen (historisch-verwaltungskulturellen)
Sonderfall darstellt, findet die Argumentation des historischen Institutiona‐
lismus, der die Bedeutsamkeit von institutionellen Pfadabhängigkeiten und
Kontextbedingungen betont, Bestätigung. In der Wirkungskraft verwaltungs‐
kultureller Kontexte liegt aus Sicht der hier vorgelegten Befunde somit eine
wesentliche Erklärung dafür, dass es in der Krisen-Governance markante
Unterschiede im Grad der De-/Zentralisierung einerseits und im Ausmaß an
Koordination oder Entkopplung zwischen den Ebenen andererseits gab.

So spiegelt sich im pointiert dezentral organisierten Krisenmanagement,
das für Deutschland und Schweden – unbeschadet temporärer Zentralisie‐
rungsansätze – charakteristisch ist, die für beide Länder typische dezentral-
lokale Verwaltungskultur wider, die subnationalen Akteuren, insbesondere
den Kommunen, generell eine Schlüsselstellung bei der Bewältigung gesell‐
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schaftlicher Problemstellungen und bei der territorialen Politikgestaltung ein‐
räumt. Auch darin, dass in Deutschland durchweg der Modus einer stark
koordinierten Governance im Mehrebenensystem bestimmend war, wenn‐
gleich die Funktionalität dieser Koordination vielfach kritisiert wurde und
zur Krisenbewältigung als defizitär angesehen wurde, macht sich das für
den deutschen Verwaltungsföderalismus typische Handlungsmuster geltend,
Problemlösungen nur durch ein Zusammenwirken der Ebenen, Kooperati‐
on und Kommunikation zu erreichen, was in der Regel mit ausgeprägter
Verwaltungsverflechtung und oftmals wechselseitigen Handlungsblockaden
einhergeht (Bogumil & Kuhlmann, 2022; Oehlert & Kuhlmann, 2024).

In Schweden haben sich solche vertikalen Koordinationsstrukturen und
eine Praxis zunehmender zentralstaatlicher Regulierung des kommunalen
Handelns über die Jahrzehnte zwar auch verstärkt herausgebildet (vgl. Oeh‐
lert & Kuhlmann, 2024), dennoch ist für das schwedische Verwaltungspro‐
fil ein höherer Grad an Entkopplung der Ebenen charakteristisch. Dies
zeigt sich u.a. in der ausgesprochen hohen Autonomie der schwedischen
Kommunen, die sich auf ein von Vertrauen geprägtes intergouvernementales
Verhältnis mit weiten Spielräumen für die Kommunen stützt und direkte
zentralstaatliche Kontrollen und Interventionen in Grenzen hält. Auch das
verwaltungshistorisch gewachsene Kommunalsystem Schwedens, das keinen
Dualismus von übertragenen Staatsaufgaben und kommunalen Selbstverwal‐
tungsaufgaben kennt (vgl. Kuhlmann & Wollmann, 2019), spiegelt die tra‐
ditionelle Entkoppelung der Ebenen wider. Demnach sind alle Aufgaben,
die die schwedischen Kommunen wahrnehmen, echte Selbstverwaltungsauf‐
gaben, die dem Beschluss- und Kontrollrecht der Kommunalvertretungen
unterliegen, sodass direkte staatliche Weisungen und Interventionen hier
ausgeschlossen sind. Diese Ausgangsbedingung von eher entkoppelten Hand‐
lungssphären zentralstaatlicher und kommunaler Akteure wirkte auch in die
Ausgestaltung der Krisen-Governance unverkennbar hinein.

Frankreich, England und Polen entsprechen dagegen dem Typus zentra‐
listischer Krisen-Governance, was ebenfalls mit Blick auf die institutionellen
Ausgangs- und Kontextbedingungen plausibel erscheint. In Frankreich hat
ohne jeden Zweifel die historisch tief verwurzelte jakobinische Tradition
des starken Zentralstaats, der seine institutionelle Präsenz im Territorium
zu behaupten sucht und auch für den Großteil der subnationalen Politik-
umsetzung zuständig ist, massiv durchgeschlagen und den Modus der Kri‐
sen-Governance determiniert. Vor dem Hintergrund der jahrzehntelangen
Versuche, Frankreich zu einer dezentralisierten Republik umzugestalten, die
inzwischen sogar verfassungsrechtlich verankert ist, muss die enorme Wir‐
kungskraft dieses institutionellen Vermächtnisses erstaunen. Offenbar haben
sich jedoch die historischen Pfadabhängigkeiten des zentralistisch-napoleo‐
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nischen Systems im Krisenkontext derart radikal Geltung verschafft, dass
zwischenzeitlich erreichte Dezentralisierungsfortschritte nahezu vollständig
in den Hintergrund getreten sind. Zugleich spiegelt sich in der Entkoppe‐
lung von Zentralstaat und subnationalen Ebenen im Pandemiemanagement
auch der Umstand wider, dass Frankreich nicht über eine Tradition ebenen-
übergreifender Koordinations-Institutionen zwischen Staat und Gebietskör‐
perschaften verfügt, sodass dieses Verhältnis auch parteipolitisch instrumen‐
talisiert werden kann. Zugleich brachte die Krise „alte“, als überwunden
geglaubte, Verhaltensmuster zum Vorschein, etwa die bevormundende, teils
„ignorante“ Haltung staatlicher Stellen gegenüber den lokalen Belangen, wäh‐
rend die im Zuge der Dezentralisierung inzwischen erreichten „Zähmungen
des Jakobinismus“ in den Hintergrund traten.

In England reflektiert das Modell der Krisen-Governance eine jahrzehn‐
telange Entwicklung und Pfadabhängigkeit, in deren Ergebnis ein pointiert
zentralistisches Verwaltungsmodell entstanden ist, in welchem die Kommu‐
nen nur noch eine Kümmerfunktion innehaben und die intergouvernementa‐
len Beziehungen von gegenseitigem Misstrauen, Geringschätzung und hoher
Konfliktintensität bestimmt sind. Dieses Prägemuster bestätigte sich auch in
der Krisen-Governance in Form eines zentralstaatlich-interventionistischen
Vorgehens und eines „kommunenfeindlichen“ Politikstils, wie er auch im
Normalmodus bestimmend ist.

Polen stellt den interessanten (Sonder-)Fall post-sozialistischer Verwal‐
tung dar, der sich typologisch allerdings eher der dezentralen Variante osteu‐
ropäischer Verwaltungssysteme zuordnen lässt (vgl. Kuhlmann & Wollmann,
2019). Wie gezeigt wurde, weist Polen einerseits eine pointiert zentralistische
Krisen-Governance auf. Gleichwohl nehmen die subnationalen Einheiten,
speziell die Kommunen und ihre Spitzenverbände, innerhalb dieser Konstel‐
lation eine gewichtige Stellung ein, sodass Polen dem zentralistisch-koordi‐
nierten Governance-Typus entspricht. Aus Sicht des historischen Institutio‐
nalismus ist zu argumentieren, dass einerseits während der Krise institutio‐
nelle legacies des „sozialistischen Zentralismus“ – zumal befördert durch
autoritäre Züge im Regierungshandeln – verstärkt wirksam wurden, was den
pointiert zentralistischen Modus der polnischen Krisen-Governance (mit-)er‐
klärt. Andererseits zeugt die im weiteren Pandemieverlauf in Polen zuneh‐
mend praktizierte Einbindung und Konsultation der Gebietskörperschaften
von deren inzwischen gewachsener Rolle und von ihren Gestaltungs- und
Mitwirkungsansprüchen. Der Systembruch nach 1989 markierte insoweit
einen Pfadwechsel, der die Wirkmächtigkeit historisch-institutioneller Erblas‐
ten einhegte und abschwächte, wenngleich nicht vollständig beseitigte. Der
zentralistisch-koordinierte Modus der Krisen-Governance in Polen stellt so‐
mit eine Art Kompromiss zwischen den zentralstaatlich-autoritären legacies
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des überkommenen Regimes und den neuen Kommunalfreiheiten dar, die
im Zuge des post-sozialistischen Transformationsprozesses errungen worden
sind und einen klaren Pfadwechsel markierten. Im polnischen Fall kann
somit von einem hybriden Muster gesprochen werden, in welchem zwar
institutionelle Pfadabhängigkeiten weiterhin prägend sind, ihre Wirksamkeit
aber aufgrund zwischenzeitlicher neuer Weichenstellungen begrenzt ist.

Politics, Akteure, Gelegenheitsfenster
Stellen verwaltungskulturelle Bedingungen und Pfadabhängigkeiten einer‐
seits wesentliche Erklärungsvariablen für die Ausgestaltung des Pandemie‐
managements in den betrachteten Ländern dar, sind sie andererseits nicht
hinreichend, um konkrete Entscheidungen oder auch Abweichungen im
Governance-Modus zwischen Ländern desselben Verwaltungsprofils zu er‐
klären (z. B. zwischen den nordischen Ländern, vgl. Baldersheim & Haug,
2024). Hierzu ist es nötig, die Rolle von Akteursinteressen und politischen
Konfliktlinien in den Blick zu nehmen (vgl. Laffin et al., 2024), die als
ursächlich dafür anzusehen sind, dass die Krise auch als Gelegenheitsfenster
genutzt und entsprechend politisiert wurde (vgl. auch Bouckaert et al., 2020;
Kuhlmann et al., 2021d). Denn Krisen stellen für politische Akteure eine will‐
kommene Gelegenheit dar, um beispielsweise Führungsstärke und effektives
Regieren unter Beweis zu stellen und damit Spielräume im politischen Wett‐
bewerb zu gewinnen oder auch um die „Regeln des Spiels“ neu zu justieren (z.
B. in Richtung von weniger checks and balances durch mehr Zentralisierung
oder Autokratisierung). Somit können große Krisen, die als plötzliche externe
Schocks auftreten, Gelegenheitsfenster (Kingdon, 1984, 1995; Baumgartner
& Jones, 2009) für grundlegende institutionelle Veränderungen im Mehrebe‐
nensystem eröffnen, was zu Verbesserungen oder auch Verschlechterungen
führen kann. Allerdings sind solche windows of opportunity meist nur für
einen kurzen Zeitraum geöffnet, insbesondere zu Beginn einer Krise. In die‐
ser Phase geht es zunächst darum, für (übergreifende oder sektorale) akute
Probleme (z. B. Nahrungsmittelversorgung; Gesundheitskapazitäten) schnel‐
le Antworten zu entwickeln und diese umzusetzen.

Aus der einschlägigen Forschung ist bekannt, dass Krisen je nach insti‐
tutionellen Kontextbedingungen und situativen Umständen massiv für po‐
litische Strategien des blame shifting (Hood et al., 2016; Hinterleitner et
al., 2022) und für opportunity management (vgl. Kuhlmann et al., 2021d)
genutzt werden. Dies bedeutet, dass die institutionellen Reaktionen auf eine
Krise nicht immer (oder überwiegend) das Ergebnis von evidenzbasierten
Entscheidungen und rationaler Faktenanalyse, sondern vielmehr darauf zu‐
rückzuführen sind, dass die Situation strategisch und bewusst für vordefinier‐
te Präferenzen genutzt wird. So werden bereits vorhandene Lösungen kon‐
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tingent auf neue Probleme angewendet und Verantwortlichkeiten werden je
nach situativem Kontext verschoben, zugeschrieben oder eingefordert (blame
shifting/credit claiming; vgl. Souris et al., 2023). Dabei bietet die Krise eine
bevorzugte Gelegenheit, um Unterstützung und Rückhalt für Veränderungen
und Umwälzungen zu erhalten, die im Normalmodus ohne Krise nicht mög‐
lich gewesen wären.

Vor diesem Hintergrund kommen vor allem akteur- und politics-bezoge‐
ne Faktoren, Interessen, Präferenzen und Machtstrategien ins Spiel. Diese
haben sich in allen hier betrachteten Ländern – in jeweils unterschiedlicher
Weise – als Einflussfaktoren auf konkrete Entscheidungen im Krisenmanage‐
ment erwiesen. Dabei war die Krisen-Governance in den fünf Ländern
unterschiedlich stark politisch aufgeladen, wobei der Politisierungsgrad in
Schweden als am geringsten anzusehen ist, während er in Polen, England und
Frankreich besonders hoch war. Auch in Deutschland wurde die Pandemie
stark politisiert, allerdings war es im Rahmen der der auf Konsensbildung
und Konfliktschichtung ausgerichteten Strukturen des föderal-dezentralen
Systems einfacher, aufgeheizte Politikkonflikte zu diffundieren, abzuschwä‐
chen und zu zerstreuen, was sich in den drei zentralistischen Ländern schwie‐
riger gestaltete.

Klassische Beispiele für die Pandemiepolitisierung sind die konkrete
Ausgestaltung und zeitliche Verortung von Eindämmungsmaßnahmen im
Krisenverlauf, die nicht selten politischen und wahltaktischen Überlegungen
folgten. So gab es beispielsweise bewusste zeitliche Verzögerungen bei der
Verhängung von Lockdowns in Frankreich und Polen, um die Kommunal-
bzw. Präsidentschaftswahl möglichst unter normalen Umständen stattfinden
zu lassen und auch mögliche Stimmverluste, die eine zeitliche Verschiebung
der Wahlen (speziell in Polen) hätten verursachen können, auszuschließen.
Darüber hinaus wurde die Krisensituation teilweise genutzt, um die „Regeln
des Spiels“ zu verändern, was umso einfacher war, je weniger Vetospieler und
checks and balances ein System generell aufwies. So war es in Frankreich
vergleichsweise einfach, das neue Rechtskonstrukt eines Gesundheitsnotstan‐
des mit entsprechenden zentralstaatlichen Dekret- und Durchgriffsrechten
einzuführen, da kaum institutionelle Hebel für Widerspruch existierten.
Dies war im deutschen Fall anders, da vergleichsweise viele Vetopunkte
existieren und institutionelle Eingriffe somit schwieriger zu bewerkstelligten
sind. Vor diesem Hintergrund kann es nicht weiter verwundern, dass die
„pandemische Notlage nationaler Tragweite“, die in Deutschland kodifiziert
wurde, auch keine echte Änderung der „Spielregeln“ im Mehrebenensystem
bedeutete, sondern die mächtige Rolle der Länderexekutiven und damit die
geltenden Regeln des Spiels eher bekräftigt wurden, auch wenn – insoweit
die Gelegenheit nutzend – erweiterte Bundesrechte vorgesehen wurden. In
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Polen gelang es der PiS-Partei, ihren autoritären Zugriff auf die nationale
Politikgestaltung auszubauen, indem sie nach den erfolgreichen Präsident‐
schaftswahlen beispielsweise die pandemiebedingt erforderliche Änderung
der Geschäftsordnung des Parlaments nutzte, um die Möglichkeiten der
parlamentarischen Opposition zu beschränken. In England wurden die oh‐
nedies virulenten Konflikte zwischen Labour-geführten Lokalregierungen (z.
B. Greater Manchester) und der konservativen Londoner Zentralregierung
sowie zwischen Letzterer und den Regionalregierungen krisenbedingt ver‐
schärft, da top-down-Maßnahmen ohne Konsultation subnationaler Akteure
erfolgten.

In Deutschland machte sich die Politisierung der Krise vor allem im
Verhältnis zwischen Bund und Ländern geltend. Insbesondere versuchten
einzelne Landesregierungen – zumal im Kontext von Wahlkämpfen (Land‐
tagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im März 2021, in
Sachsen-Anhalt im Juni 2021, Mecklenburg-Vorpommern im September 2021
und der Bundestagswahl im September 2021) – eigene pandemiepolitische
Akzente zu setzen, die der vereinbarten „Bundeslinie“ (moderat) entgegen‐
standen, etwa indem aus politischem Kalkül heraus permissivere oder noch
härtere Eindämmungsregelungen gefordert wurden. Dadurch verstärkte sich
gelegentlich die – ohnedies vorherrschende – dezentrale Ausrichtung der
deutschen Krisen-Governance noch zusätzlich, was die Kritik am föderalen
„Flickenteppich“ aufkommen ließ und dann wiederum (temporär) zentrali‐
sierende Maßnahmen beförderte. Außerdem wurde die Krise in Deutschland
durch Akteure der Bundespolitik genutzt, um der (schon länger schwelen‐
den) Debatte eine verstärkte Rolle des Bundes im Katastrophen- und Bevöl‐
kerungsschutz Auftrieb zu verleihen.

Angesichts der generell moderateren Eingriffe, des bestimmenden Ein‐
flusses von Experten und der zugleich nachrangigen Rolle von Politikern
im Pandemiemanagement in Schweden war die Politisierung der Krise dort
von vornherein vergleichsweise geringer und machten sich politische Polari‐
sierungen entsprechend weniger geltend als in den anderen Ländern. Auch
während des Wahlkampfes im Frühjahr 2022 war das COVID-19-Krisenma‐
nagement kaum Thema, da der Ukrainekrieg und die Migrationspolitik ge‐
sellschaftlich und parteipolitisch vorrangig diskutiert wurden.

8.3 Polykrisendynamik

Die mit der Pandemiebewältigung verbundene Polykrisendynamik äußerte
sich ausweislich unserer Untersuchungsergebnisse vor allem in drei Dimen‐
sionen:

124 8 Ländervergleich

Deutscher
„Flickenteppich“?

Geringe Politisie‐
rung in Schweden

https://doi.org/10.5771/9783748916581 - am 20.01.2026, 05:25:52. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748916581
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


• Austeritätskrise-Pandemie-Dynamik;
• Migrationskrise-Pandemie-Dynamik;
• Gesellschaftskrise-Pandemie-Dynamik.

Hinsichtlich der Polykrisendynamik weisen Deutschland, Frankreich, Groß‐
britannien und (mit Abstrichen) Schweden eine Gemeinsamkeit darin auf,
dass sie während der Wirtschafts- und der Finanzkrise (1980/90er Jahre und
– außer in Schweden – 2008/09) mit fiskalischen Herausforderungen und
Haushaltszwängen konfrontiert waren, die ihre Spuren in geschwächter Kri‐
senresilienz, vor allem im Gesundheits- und Pflegesektor, hinterließen. Dage‐
gen stellt Polen erneut einen Sonderfall dar, da das für die EU vergleichsweise
hohe Wirtschaftswachstum nach der Finanzkrise anhielt und der Druck auf
die Haushalte abnahm, sodass dies kaum einschneidenden Kürzungsmaß‐
nahmen und entsprechende Beeinträchtigungen der Krisenresilienz nach sich
zog. Vor allem in Großbritannien und Deutschland, aber auch in Frankreich
und Schweden reagierte man auf die Wirtschafts- und Haushaltskrisen mit
stark NPM-orientierten Reformmaßnahmen, die auf Privatisierung, Outsour‐
cing, purchaser-provider-split, und Personalabbau abzielten und die eine Ent‐
professionalisierung, Schrumpfung und Ökonomisierung im Gesundheits-
und Pflegesektor zur Folge hatten (vgl. Klenk & Reiter, 2023). Diese Trends
hatten massive Auswirkungen auf die Krisenresilienz des öffentlichen Sektors
in diesem Bereich. Diese Sparmaßnahmen erwiesen sich vor allem dort, wo
der öffentliche Gesundheits- und Pflegesektor bereits vor der Pandemie in
einem Krisenmodus arbeitete (Frankreich, England, teils Deutschland), als
„fatale Heilmittel“ (fatal remedies). Sie führten im Zusammenspiel mit strik‐
ten Eindämmungsregeln und „Corona-Bürokratie“ während der Pandemie
bisweilen zum Kollabieren ganzer Versorgungseinrichtungen (England) und
in Frankreich und Deutschland zur heillosen Überforderung der kommuna‐
len Gesundheitsämter.

Auch in Polen arbeiteten die Gesundheitseinrichtungen in der Pandemie
zeitweilig am Limit, es kam aber nicht zu deren Ausfall. Das Land hatte
zwar ebenfalls Probleme im Gesundheitssystem, z. B. abzulesen an den im
EU-Vergleich niedrigen Gesundheitsausgaben und der geringere Dichte an
Ärzten und Pflegekräften. Aber einige Faktoren scheinen die Resilienz seines
Gesundheitssystems in der Pandemie begünstigt zu haben. Das Land gab
mehr für die stationäre Versorgung aus als die meisten EU-Mitgliedsstaaten,
daher war zu Beginn der Pandemie eine vergleichsweise hohe Zahl an Kran‐
kenhausbetten verfügbar. Der Stand der Digitalisierung im Gesundheitswe‐
sen war höher als in anderen EU-Mitgliedsländern und wurde während der
Pandemie rasch ausgebaut. Da der Anteil der Personen über 65 Jahre in Polen
unter dem EU-Durchschnitt liegt, war diese vulnerable Gruppe kleiner als in
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anderen EU-Ländern. Schließlich hat Polen schneller als andere Länder mit
dem anspruchsvollen nationalen Aufbau- und Resilienzplan für das Gesund‐
heitssystem reagiert.

In Schweden lag ein Hauptproblem der Polykrise darin, dass frühere fis‐
kalisch und politisch motivierte Sparmaßnahmen, Outsourcing-Programme
und Tendenzen einer NPM-getriebenen Entprofessionalisierung zu enormen
Qualitäts- und Governance-Defiziten in öffentlichen und privaten Pflegehei‐
men führten. Diese erwiesen sich in der Pandemie als Bumerang und führten
zu entsprechendem Organisationsversagen im Bereich der Altenpflege.

Neben der Austeritätskrise-Pandemie-Dynamik zeigen unsere Länder‐
analysen in einigen Ländern auch eine Migrationskrise-Pandemie-Dynamik,
die sich aus der Bewältigung der Flüchtlingskrise parallel oder im Anschluss
an die Pandemie ergibt. In der Endphase der Pandemie stieg der Zustrom von
Flüchtlingen erstmals seit 2016 stark an und wurde erneut zu einer Herausfor‐
derung, vor allem für die Kommunen. Diese Art der Krisenüberlappung galt
insbesondere für Deutschland, wo in einigen Kommunen lokale Krisenstäbe
und andere Maßnahmen zur Krisenbewältigung für unterschiedliche Zwecke,
d.h. sowohl für die Pandemie- als auch die Migrationssteuerung genutzt
wurden. Auch in Polen gab es ähnliche Konstellationen im Zusammenhang
mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, deren Versorgung und Verteilung
in den Kommunen über die gleichen institutionellen Mechanismen erfolgte
wie zuvor das Pandemiemanagement. Dagegen war diese Dynamik im Verei‐
nigten Königreich, wo die Migrationsproblematik weniger dringlich war, und
in Schweden, wo zwar die Migrationsthematik äußerst drängend ist, aber
das Pandemiemanagement weniger rigide war, schwächer ausgeprägt. Da
in Frankreich die Kommunalverwaltungen sowohl bei der Pandemiebewälti‐
gung als auch im Migrationsmanagement funktional weniger gewichtig sind,
spielte auch dort die Austeritäts-Migrations-Dynamik eine weniger wichtige
Rolle.

Schließlich waren drei Fälle unseres Länder-Samples stark von einer
Überlappung des Pandemiemanagements mit früheren oder laufenden insti‐
tutionellen oder gesellschaftlichen Krisen betroffen. Dies gilt zum einen für
Polen, wo die autoritäre Regierung versuchte, die Pandemie zu nutzen, um
ihre Macht zu konsolidieren und die demokratischen Institutionen weiter
zu schwächen. Für das Vereinigte Königreich wurde konstatiert, dass es sich
bereits vor der Pandemie in einer tiefen existenziellen Krise des Institutio‐
nensystems, insbesondere der kommunalen Selbstverwaltung und der inter‐
gouvernementalen Beziehungen, befand (siehe Laffin & Diamond, 2024).
Verstärkt durch die Sparpolitik, NPM-Maßnahmen (siehe oben) sowie die
Brexit- und Devolutionsproblematik (schottische Unabhängigkeitsbestrebun‐
gen) wurde das ohnedies konflikthafte und von Misstrauen geprägte Verhält‐
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nis zwischen der Londoner Regierung und den Kommunen im Zuge der
Pandemie noch zusätzlich verschlechtert. Durch die zentralistische Krisen-
Governance unter Ausblendung der kommunalen Ebene spitzte sich diese
institutionelle Krise weiter zu, sodass entsprechende gesellschaftliche Polari‐
sierungen und institutionelle Zerwürfnisse heute tiefer sind als zuvor. Auch
in Frankreich war die Pandemie in eine umfassende soziale und politische
Krise eingebettet. Diese war schon vor der Pandemie in der Gilets-Jaunes-Be‐
wegung gegipfelt, welche sich als landesweite Opposition gegen die Rentenre‐
formpläne und die Umstrukturierung des Gesundheitssystems gerichtet hatte.
Aufgrund dieser Proteste war das französische Gesundheitswesen schon vor
der Pandemie, etwa durch Streiks, stark belastet. Darüber hinaus waren die
intergouvernementalen Beziehungen und die Position der Kommunen auch
dadurch beeinträchtigt, dass die Reformprojekte des NOTRe-Gesetzes und der
Pactes de Cahors (siehe oben) die Kompetenzen der lokalen Gebietskörper‐
schaften stark beschnitten, was ebenfalls deren Krisenresilienz einschränkte.

Auch in Deutschland hat die Pandemie eine sich seit Jahren zuspitzende
gesellschaftliche Krise im Land weiter verstärkt. Diese wird in wachsenden
gesellschaftlichen Polarisierungen (Stadt-Land; Ost-West; arm-reich etc.), im
schwindenden Vertrauen weiter Teile der Bevölkerung in Politik und Staat
sowie nicht zuletzt im Aufkommen neuer politischer Kräfte sichtbar. Zudem
weist Deutschland eine besondere Polykrisendynamik deshalb auf, weil es
– jüngst befördert durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine – energie-
und wirtschaftspolitisch unter Stress steht und mit massiven Folgen mehrerer
Migrationswellen zu kämpfen hat (Zuwanderung von einer Million ukraini‐
scher Kriegsflüchtlinge seit 2022). Zudem scheinen sich auch 34 Jahre nach
der Wiedervereinigung die Ost-West-Differenzen eher zu verstärken als abzu‐
schwächen, was auch mit ökonomischen Bedingungen, Staatsvertrauen sowie
politisch-kulturellen Vorprägungen in den unterschiedlichen Landesteilen zu
tun hat. Die sozio-ökonomische Polarisierung wirkt aber ebenfalls eher resili‐
enzhemmend als -fördernd. Dennoch kann aus institutioneller Sicht – vor
allem im Unterschied zu den zentralistischen Ländern – festgehalten werden,
dass die machtverteilenden checks and balances des deutschen Föderalismus
und die starke Rolle der Kommunen weiterhin effektive Möglichkeiten bieten,
Krisendynamiken abzufedern, rivalisierende Positionen auszugleichen und
Konflikte zu entschärfen.

Die folgende Tabelle 4 fasst unsere wichtigsten Ergebnisse zur Polykri‐
sendynamik in den Untersuchungsländern vereinfachend zusammen. Dabei
steht die Interaktion/Überlappung der Pandemie-Governance mit anderen
Krisenbewältigungsmaßnahmen, insbesondere der Migrationskriese und der
gesellschaftlich-institutionellen Krise, im Mittelpunkt. Das Schaubild zeigt,
dass die zuvor genannten Krisen(maßnahmen) in den Untersuchungsländern
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unterschiedlich intensiv (von „stark“ bis „schwach / vernachlässigbar“) mit‐
einander verwoben waren, was auf verschiedene Konstellationen und Dyna‐
miken der Polykrise in den jeweiligen Länderkontexten hinweist.

Polykrisendynamik: Verflechtung der Pandemie-Governance mit
anderen Krisen(-maßnahmen)

Verflechtung von Pandemie-Governance mit …

 
Wirtschafts-/
Finanzkrise Migrationskrise Gesellschafts-/

Institutionenkrise

Frankreich ++ 0 ++*

Deutschland ++ + 0

Polen 0 + ++**

Schweden + 0 0

England ++ 0 ++***

Quelle: Eigene Darstellung. Verflechtung anderer Krisen(bewältigungsmaßnahmen) mit der
Pandemie-Governance (qualitative Bewertung durch die Autoren): ++ = „stark“; + = „merk‐
lich“; 0 = „schwach/vernachlässigbar“

* Gelbwesten, Rentenproteste
** Autoritäre Tendenzen, Demokratierückbau
*** Brexit, existenzielle Institutionenkrise (in intergouvernementalen Beziehungen)

Tabelle 4:

128 8 Ländervergleich

https://doi.org/10.5771/9783748916581 - am 20.01.2026, 05:25:52. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748916581
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


9 Schlussfolgerungen und Lessons Learned

Aufbauend auf den Erkenntnissen aus dem Ländervergleich sollen abschlie‐
ßend einige Schlussfolgerungen und mögliche Handlungsempfehlungen für
die Optimierung der Krisen-Governance im deutschen Kontext abgeleitet
werden. Hierzu wird, neben den hier präsentierten Forschungsbefunden,
auch auf die Ergebnisse weiterer Forschungsprojekte zum Krisenmanagement
zurückgegriffen, die in den vergangenen Jahren unter Leitung bzw. Mitwir‐
kung der Autoren durchgeführt worden sind (zu den Ergebnissen vgl. Kuhl‐
mann et al., 2021a, 2021b, 2021c, 2021d, 2022b, 2023; Kuhlmann & Franzke,
2021, 2022; Laffin et al., 2022; Bouckaert et al., 2020; Kuhlmann et al., 2024).

Eine wesentliche Erkenntnis, die sich aus allen Länderstudien und dem
Ländervergleich ergibt, ist, dass der Governance-Kapazität der öffentlichen
Verwaltung sowohl auf staatlicher als auch auf kommunaler Ebene bei
der Vorbereitung auf und beim Management von Krisen bislang zu wenig
Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. Obwohl in der einschlägigen wissen‐
schaftlichen Literatur Einigkeit darüber besteht, dass Regierungsqualität,
staatliche Problemlösungsfähigkeit und Governance-Kapazität in engem Zu‐
sammenhang stehen (vgl. Rothstein & Teorell, 2008; Christensen et al., 2016;
Lodge & Wegrich, 2024Christensen et al., 2016Lodge & Wegrich), haben sich
während der Pandemie teilweise eklatante Defizite gezeigt. Dies gilt sowohl
für die Steuerung im Mehrebenensystem als auch speziell für die Rolle der
Kommunen. Mit Blick auf zukünftige (Poly-)Krisenlagen sollte daher die
Governance-Kapazität der öffentlichen Verwaltung gestärkt werden, um in
Krisen handlungs-, problemlösungs- und umsetzungsfähiger zu werden. Da‐
bei gilt es, die unterschiedlichen Dimensionen administrativer Governance-
Kapazität zu adressieren: Koordination, Regulierung, Umsetzung, Analyse‐
fähigkeit sowie Ressourcen. Krisenprävention in diesem Kontext umfasst,
neben der Bereitstellung von Ressourcen und fachlichem Know-How, auch
die Verbesserung von Koordination zwischen Ebenen und beteiligten Akteu‐
ren (koordinative Kapazität), die Verabschiedung praxis- und vollzugstaugli‐
cher Regulierungen zum Krisenmanagement (regulative Kapazität) und die
administrative Fähigkeit, Polykrisenmanagement und öffentliche Leistungser‐
bringung für die Bürger parallel sicherzustellen (Vollzugs- und Umsetzungs‐
kapazität). Schließlich sind auch das Datenmanagement und die Wissensnut‐
zung (analytische Kapazität) angesprochen, die in der Pandemie besondere
Defizite aufwiesen. Deren Optimierungsbedarf reicht vom Abbau gravieren‐
der Digitalisierungsrückstände und Datenlücken (etwa für krisenbezogene
Maßnahmenevaluationen) über die Problembehebung beim Austausch und
bei der Nutzung vorhandener Daten bis hin zur Beseitigung von ressortspe‐
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zifischer „Datenhortung“, Transparenzdefiziten in der Politikberatung und
von Evidenzmängeln bei Entscheidungen. Um die analytische Kapazität der
Verwaltung im zukünftigen Krisenhandeln zu stärken, scheint es geboten, in
all diesen Defizitbereichen nachzusteuern und zu raschen Verbesserungen zu
kommen.

Unsere Untersuchungsbefunde haben gezeigt, dass sich dezentrale
Governance-Lösungen im Krisenmanagement in vielerlei Hinsicht bewährt
haben, während zentralistische Modelle, in denen lokale Rechte und Mitwir‐
kungsbefugnisse ausgeblendet oder ignoriert wurden, deutliche Schwächen,
Akzeptanzprobleme und teils geringe Problemlösungsfähigkeit zeigten. Der
kommunal-dezentrale Ansatz hat sich, trotz einiger Schwierigkeiten, im inter‐
nationalen Vergleich als eine besondere Stärke und ein Vorzug des „deutschen
Modells“ erwiesen. Dies gilt nicht nur für die regionale Variabilität und An‐
passungsflexibilität der intergouvernementalen Koordinationsstrukturen im
föderalen System, die auf Konfliktlösung und Interessenausgleich „trainiert“
sind, was in anderen Ländern als ein erhebliches Defizit beklagt wurde (z.
B. England). Die Feststellung bezieht sich darüber hinaus und besonders auf
die Kommunen, die als multifunktionale krisenerprobte Einrichtungen ent‐
scheidend zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Leistungserbringung paral‐
lel zum lokalen Krisenmanagement beigetragen haben. Die deutschen Kom‐
munen bewiesen eine bemerkenswerte Stabilität und trugen erheblich zur
Robustheit des Gesamtsystems bei, indem sie auch in Zeiten hoher Unsicher‐
heit und Turbulenz eine verlässliche und vertrauenswürdige institutionelle
Basis darstellten. Vor diesem Hintergrund muss gerade in dezentral-lokalen
Settings, wie in Deutschland, ein wesentliches Anliegen darin bestehen, die
Kapazität und Handlungsfähigkeit der subnationalen und lokalen Akteure
zu stärken, sodass diese ihre wichtige Rolle im Krisenmanagement besser
wahrnehmen können. Dazu gehört neben einer angemessenen Ressourcen‐
ausstattung und Finanzierung auch der Ausbau analytischer Kapazitäten (Da‐
tenverfügbarkeit, Wissensgenerierung, Politikberatung), eine bessere Koordi‐
nation und Abstimmung mit übergeordneten Ebenen, auch unter verstärkter
Nutzung digitaler Formate, sowie eine regulative Entlastung, insbesondere
durch Entbürokratisierung im Vollzug und praxistaugliches Recht.

Der Ländervergleich hat verdeutlicht, dass intergouvernementale Gremi‐
en eine wesentliche Rolle im Krisenmanagement spielen und sich in den
Ländern, die auf solche Gremien zurückgegriffen haben, auch als vorteilhaft
erwiesen haben. Der in einigen Ländern zu beobachtende Trend in Rich‐
tung einer Stärkung der koordinativen Kapazität (z. B. Schweden, Polen)
verdeutlicht, dass selbst in Verwaltungssystemen mit weniger ausgeprägten
Verflechtungsstrukturen im Krisenfall ein besonderes Erfordernis erkannt
wird, Entscheidungen und Vollzugsprozesse über Ebenen hinweg zu steuern.
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Dagegen hat sich das Fehlen solcher Koordinationsmechanismen (z. B. Eng‐
land) als nachteilig auf das Krisenmanagement erwiesen. Für Deutschland
war – im Unterschied zu den zentralistisch regierten Ländern – von Beginn
an eine starke koordinative Ausrichtung des Krisenmanagements charakte‐
ristisch, was, wie erläutert, mit den verwaltungskulturellen und politisch-in‐
stitutionellen Ausgangsbedingungen im Zusammenhang steht. Allerdings ha‐
ben unsere Analysen auch gezeigt, dass in Deutschland erheblicher Optimie‐
rungsbedarf im Hinblick auf die Governance im Mehrebenensystem besteht,
wobei hiermit nicht primär eine Zentralisierung der Kompetenzen adressiert
wird. Stattdessen geht es darum, die Strukturen und Mechanismen der in‐
tergouvernementalen Koordination unter Wahrung der Vorteile dezentraler
Flexibilität zu optimieren, etwa indem die koordinierende Rolle etablierter
Bundesinstitutionen (z. B. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastro‐
phenhilfe – BBK) und der Bund-Länder-Konferenzen gestärkt wird. Der
Umstand, dass sich bei den Bund-Länder-Konferenzen in der Coronakrise
die Aufgabenzuordnung vielfach als nicht funktional erwies und bei Entschei‐
dungen die Fachexpertise der Arbeitsebene nicht hinreichend berücksichtigt
wurde, wirkte sich nachteilig auf die Praxis- und Umsetzungstauglichkeit von
Beschlüssen aus.

Vor diesem Hintergrund wäre zum einen anzuregen, stärker die Experti‐
se von etablierten Strukturen auf der Arbeitsebene einzubinden (z. B. die für
das Krisenmanagement strukturell vorgesehene interministerielle Koordinie‐
rungsgruppe, den Ressortkreis „Nationales Krisenmanagement“ der Bundes‐
ministerien, Amtschef-Konferenzen sowie Krisenstäbe). Zum anderen sollte
bei intergouvernementalen Gremien eine klarere Trennung von operativen
Fachaufgaben und strategischen Krisenentscheidungen angestrebt werden,
was sich speziell für die Bund-Länder-Koordination als funktional erweisen
dürfte. Drittens schließlich sollte geprüft werden, inwieweit eine funktionale
Umschichtung von krisenbezogenen (analytischen, koordinativen, regulati‐
ven) Aufgaben im Mehrebenensystem nach dem Modell von Plattformansät‐
zen („Government as a Platform“) im deutschen Verwaltungsföderalismus
– unter stärkerer Nutzung von Digitalisierungspotenzialen – sinnvoll und
resilienzfördernd sein könnte.

Als eine Gemeinsamkeit zwischen den Ländern wurde herausgearbeitet,
dass auf die vorhandenen verfassungsmäßigen Möglichkeiten zur Ausrufung
eines Ausnahmezustandes verzichtet und stattdessen überall auf neue Kon‐
struktionen eines Corona-Sonderrechts zurückgegriffen wurde. Allerdings er‐
gab sich für Deutschland hieraus das Problem, dass von den Vollzugsakteuren
vor Ort Aktivitäten erwartet wurden, die zwar einer Katastrophenlage ent‐
sprachen, aber rechtlich nicht zulässig waren, da formal kein Katastrophen‐
fall bestand und sich Krisenhandlungen somit im Rahmen des rechtlichen
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„Normalmodus“ zu bewegen hatten. In verwaltungskulturellen Kontexten mit
starker legalistischer Prägung, wie dem deutschen, stellt eine solche Diskre‐
panz zwischen dem in einer Krisensituation rechtlich Zulässigen und dem
faktisch Erforderlichen oder politisch Erwarteten die Verwaltungsakteure
vor ein erhebliches Dilemma. Denn im „Normalmodus“ bestehen in der
legalistischen Verwaltung eher wenig Anreize für pragmatisches und agiles
Verwaltungshandeln, welches aber in Notsituationen besonders gefragt ist.
Dies führte in Deutschland zu erheblichen Irritationen und Unzufriedenhei‐
ten auf der Vollzugsebene. Vor diesem Hintergrund wäre anzuregen, Verfah‐
rensregelungen zur Orientierung aller Beteiligten dahingehend für Krisensi‐
tuationen anzupassen, dass pragmatisches Verwaltungshandeln gefördert und
problemlösungsorientiert auf akute Notstände reagiert werden kann. Damit
einhergehend sollte auch der allgemeine Wissensstand über Katastrophenma‐
nagement unter den Führungskräften der öffentlichen Verwaltungen verbes‐
sert werden, um fachliche Aufgabenerfüllung und Krisenmanagement besser
miteinander zu verzahnen. Dabei wirken sich gut funktionierende persönli‐
che Kontakte und Netzwerke zwischen beteiligten Akteuren als begünstigend
aus und sie können pragmatisches Verwaltungshandeln fördern („In der Kri‐
se Köpfe kennen“; vgl. Kuhlmann et al., 2023: 120). Längerfristig erscheint
zudem eine Veränderung der Organisationskultur hin zu einer Lernkultur
statt einer Absicherungs- und Rechtfertigungskultur nötig, was auch entspre‐
chende Anpassungen in den Bereichen von Ausbildung, Rekrutierung und
Personalentwicklung voraussetzt.

Ein typisches Defizit des Krisenmanagements in Deutschland war die
Dominanz des traditionellen Silodenkens in der öffentlichen Verwaltung.
Da die Pandemie zunächst nur als Gesundheitskrise behandelt und die so‐
zialen, ökonomischen, und politischen Folgeeffekte der Krisenmaßnahmen
ausgeblendet wurden, standen vorrangig die Gesundheitsverwaltung und der
Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) im Fokus, obwohl diesen die Kompe‐
tenz zur Koordination systemischer Krisen fehlte. Zugleich wurden funktio‐
nierende Krisenmanagementstrukturen im Geschäftsbereich des BMI (BBK)
während der Pandemie kaum genutzt. Eine solche paradoxe Situation sollte
in künftigen Krisen vermieden werden.

Des Weiteren stieß der klassische Ansatz, die Krise vorrangig mit büro‐
kratischen bzw. juristischen Instrumenten zu bewältigen (z. B. durch Eindäm‐
mungsverordnungen bzw. Allgemeinverfügungen), schnell an seine inhaltli‐
chen, administrativen und kommunikativen Grenzen. Aus Sicht des admi‐
nistrativen Vollzugs und der Regelungsadressaten erwiesen sich die verschie‐
denen, rasch wechselnden „Corona-Hygiene-Regime“, die unter hohem Zeit‐
druck überwiegend von Landes- bzw. Kommunalverwaltungen eingeführt
wurden, als vielfach überkomplex, wenig praktikabel und hinsichtlich ihrer
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konkreten gesellschaftlichen Auswirkungen auf verschiedene soziale Grup‐
pen zu wenig durchdacht. Die Wirksamkeit des kommunalen Krisenmanage‐
ments wurde durch eine häufig unzureichende Koordination verschiedener
betroffener Politikbereiche gemindert. Dies demotivierte nicht nur die Be‐
schäftigten in Kommunalverwaltungen, sondern trug auch zum sinkenden
Vertrauen in die staatliche und kommunale Handlungsfähigkeit bei. Für das
zukünftige Krisenmanagement sind daher vollzugs- und praxistauglichere
Regelungen, weniger Regulierungsdichte, -komplexität und -volatilität, mehr
lokale Handlungs- und Ermessensspielräume und ein stärkerer Fokus auf die
Wirksamkeit der Regulierung anzustreben, was auch zeitnahes Monitoring
von (intendierten und nicht-intendierten) Effekten und ggf. Korrekturen ein‐
schließt.

Eine weitere Schwachstelle des Krisenmanagements, die in mehreren
Ländern sichtbar wurde, war die mangelhafte Kommunikation zwischen lo‐
kalen und staatlichen Ebenen. Für Deutschland trifft dies nicht nur auf das
oben schon erläuterte Verhältnis von Bund und Ländern, sondern auch auf
jenes zwischen Ländern und Kommunen zu. Letztere erfuhren von vielen, z.
T. weitreichenden, Beschlüssen nicht über den Dienstweg, sondern aus Pres‐
sekonferenzen und den Medien. Wenn überhaupt, wurden die Kommunen
nicht rechtzeitig in Entscheidungen über Maßnahmen eingebunden, die sie
unmittelbar betrafen und die teils in kürzester Frist von ihnen umzusetzen
waren. So wurde den Kommunen aufgetragen, verschiedene Eindämmungs‐
maßnahmen zu ergreifen, ohne dass ihnen entsprechenden Verordnungen
vorlagen, um rechtssicheres Handeln zu gewährleisten. Vor diesem Hinter‐
grund besteht eine wichtige Schlussfolgerung aus den Krisenerfahrungen
darin, die Kommunikationswege zwischen relevanten Landesbehörden und
Kommunen zu überprüfen und generell die Einbeziehung der Kommunen
in krisenbezogene Entscheidungen höherer Ebenen zu verstärken. Zusätzlich
brauchen die Kommunen mehr fachliche Unterstützung bei der Information
der Bevölkerung über Maßnahmen im Krisenfall.

Die in allen Ländern zu beobachtende Verschränkung der Pandemie mit
anderen parallelen Krisenphänomenen oder mit fatalen Folgewirkungen von
Maßnahmen, die der Bewältigung vorausgehender Krisen (z. B. der globalen
Finanzkrise 2008/2009) dienten, hat den Handlungs- und Problemdruck im
subnationalen Raum erheblich erhöht. Akute Krisen, wie die Corona-Pande‐
mie, die Flüchtlingskrise oder jüngst die Folgen des Krieges in der Ukraine,
interagieren dabei mit Dauer- oder schleichenden Krisen unterschiedlicher
Art und Ursache, wie dem Klimawandel, der Vertrauenskrise in staatliche
Institutionen oder der Energiekrise (vgl. Pattyn et al., 2021; Zaki & Way‐
enberg, 2021; Zaki et al., 2022; Wayenberg, et al., 2022). Die Bewältigung
dieser sich überlappenden und wechselseitig beeinflussenden Mehrfachkri‐
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sen ist zudem in einen hochgradig dynamischen transformativen Kontext
eingebettet (demographischer Wandel, digitale Transformation), die das Kri‐
senmanagement beeinflussen. Zudem fallen dabei auch nicht-intendierte (ne‐
gative) Effekte von Krisenbewältigungsstrategien früherer Phasen (z. B. Priva‐
tisierung als Reaktion auf Finanzkrisen; mangelnde Evidenzbasierung und
Wirkungskontrolle bei Krisenmaßnahmen) ihrerseits als (Teil-)Ursachen für
Institutionenüberforderung/-versagen in darauffolgenden Krisen ins Gewicht
(z. B. Mangel an Pflegepersonal, Vertrauensverluste in Staat und Politik, ge‐
sellschaftliche Polarisierungen). Vor diesem Hintergrund wird es zunehmend
notwendig, von konventionellen singulären Krisenreaktionen, die sich auf
sektoral und räumlich begrenzte Krisenerscheinungen in bestimmten Zeit‐
phasen richten, zu einer integrierten Polykrisen-Governance überzugehen,
ohne dass der Krisenmodus an sich zum Dauerzustand werden darf. Es
geht jedoch darum, institutionelle Lösungen, Steuerungsmechanismen und
Organisationsformen bereitstellen, um staatliche und kommunale Akteure zu
befähigen, flexibel und agil auf unterschiedliche Typen von Krisen bzw. auf
die besondere Problematik der Polykrisen zu reagieren.

Zugleich müssen Systeme einer Polykrisen-Governance besonders sensi‐
bel und responsiv ausgestaltet sein, wenn es darum geht, den Krisenmodus
wieder zu verlassen, was generell das Ziel sein sollte. Sie sollten daher ef‐
fektive Vorkehrungen und institutionelle Hebel beinhalten, um flexibel und
niederschwellig aus dem Krisenmodus wieder in den Normalmodus zu wech‐
seln. Außerdem ist zu empfehlen, Interventionen in Polykrisenkontexten fort‐
laufend und datenbasiert auf ihre Notwendigkeit und Wirksamkeit hin zu
prüfen, um zu vermeiden, dass diese länger oder massiver angewendet wer‐
den, als erforderlich wäre, oder dass sie gar in der Gesamtwirkung „schlim‐
mer“ sind, als es die Nicht-Intervention gewesen wäre (sog. fatal remedies),
was dann folgerichtig die Polykrisenkaskade weiter antreibt. Aus der Polykri‐
senperspektive ergibt sich ferner die Notwendigkeit, unterschiedliche Krisen‐
phänomene hinsichtlich ihrer institutionellen Implikationen (Governance-
Kapazität) stärker „zusammenzudenken“. So lassen sich in Deutschland unter
anderem aus dem administrativen Umgang mit Extremwetterereignissen, z.
B. der mittlerweile gut dokumentierten Hochwasserkatastrophe im Ahrtal
im Juli 2021 (vgl. Gnielinski, 2023), Lehren ableiten, die ggf. auf andere
Krisenreaktionen übertragbar sind und generell für das Konzept der Polykri‐
sen-Governance relevant sind.

Wenn das Meistern von Krisen tatsächlich zur kommunalen Dauerauf‐
gabe wird (siehe Kapitel 1), dann müssen etablierte Instrumente, Zuständig‐
keiten, Routinen und Ressourcen auf den Prüfstand gestellt werden. Auf
kommunaler Ebene sollte insbesondere der Blick auf stärker integrierte,
multifunktionale Ansätze gerichtet werden, die sich flexibel in unterschied‐
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lichen Krisenkonstellationen einsetzen und aktivieren lassen, die aber auch
verbindliche Vorkehrungen für den gebotenen „Exit“ aus dem Krisenmodus
beinhalten. Dass die deutschen Kommunen als politisch-demokratisch direkt
legitimierte multifunktional tätige und territorial verankerte Einrichtungen
angesichts ihrer umfassenden Erfahrungen im lokalen Krisen- und Transfor‐
mationsmanagement hierfür eine besonders geeignete Basis darstellen und
deshalb gestärkt werden sollten (siehe oben), liegt auf der Hand.

Aber auch auf Bundes- und Landesebene erscheinen mit Blick auf
eine Polykrisen-Governance Anpassungsprozesse geboten. Zu berücksichti‐
gen sind hierbei untere anderem der Aufbau einer leistungsfähigen Krisen-
stabsstruktur und die Modernisierung des bestehenden integrierten Assis‐
tenzsystems für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, vor allem hinsicht‐
lich seiner Kompetenzverteilung, Koordination und Managementfähigkeiten.
Dabei ist sowohl das bestehende dezentrale System weiterzuentwickeln (siehe
oben) als auch in begrenztem Umfang die koordinierende Rolle des Bundes
zu stärken (z. B. durch Rahmengesetzgebung). Zudem erwiesen sich die
mangelhafte ressortübergreifende Koordination und Zusammenführung von
krisenrelevanten Strukturen, einschließlich transparenter wissenschaftlicher
Politikberatungsformate, als vielfach kritisierte Schwachstellen (Kuhlmann et
al., 2023). Daher wäre für die Zukunft eine stärkere organisatorische Bünde‐
lung der vorhandenen Kompetenzen bezüglich des Krisenmanagements der
Bundesverwaltung anzuraten, um die in den Ressorts vorhandenen, aber
zerstreuten Strukturen des Krisenmanagements besser zu koordinieren.

Inzwischen liegen in vielen Ländern, beispielsweise Schweden (vgl. Lud‐
vigsson, 2023), Vereinigtes Königreich (vgl. Barr & Norris, 2023) und Däne‐
mark (vgl. Folketinget, 2021), unabhängige wissenschaftliche Evaluationen
der Pandemiepolitik und des Krisenmanagements vor, die oftmals auch
durch die Parlamente oder parlamentarische Untersuchungsausschüsse ini‐
tiiert wurden. Zwar wurde auch in Deutschland im Juni 2022 der Bericht
eines Sachverständigenausschusses nach § 5 Abs. 9 IfSG vorgelegt, in wel‐
chem die Rechtsgrundlagen und Maßnahmen der Pandemiepolitik evaluiert
werden sollten (Bundesgesundheitsministerium, 2022). Allerdings wurde die‐
se Evaluation direkt vom verantwortlichen Bundesgesundheitsministerium
beauftragt und sie enthält auch keine konkreten Aussagen zu den Wirkun‐
gen der verschiedenen Pandemiemaßnahmen und der Governance-Arrange‐
ments. Die eher moderaten Ergebnisse des Berichts sind nach Angaben der
Evaluationskommission nicht zuletzt dadurch bedingt, dass die Sachverstän‐
digen zu spät eingebunden wurden, sich nicht auf eine ausreichende und
stringente begleitende Datenerhebung stützen konnten, da diese während der
Pandemie nicht stattfand, und dass der Evaluationszeitraum zu kurz angesetzt
war. Daher war die Evaluation einzelner Maßnahmen oder Maßnahmenpake‐
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te kaum möglich (Bundesgesundheitsministerium, 2022: 11). Außerdem hat
in Deutschland auch in der Mehrzahl der Länder bislang keine unabhängi‐
ge wissenschaftliche Evaluation des Pandemiemanagements stattgefunden.
Um aber zukünftiges Krisenmanagement funktionaler und wirksamer zu
gestalten und die erwähnte Polykrisenkaskade nicht noch weiter dadurch
„anzuheizen“, dass sich Krisenbewältigungsmaßnahmen im schlimmsten Falle
als fatal remedies erweisen, die den Grundstein für die nächste Krise legen,
ist eine solide Evidenzbasis unerlässlich. Nur durch systematische Auswertun‐
gen von Erkenntnissen aus vorangegangenen Krisenbewältigungsstrategien
und unabhängige wissenschaftliche (interdisziplinär und wissenschaftsplu‐
ralistisch ausgerichtete) Evaluationen können überhaupt die notwendigen
Informationsgrundlagen für eine stärker daten- und evidenzbasierte Krisen-
Governance geschaffen werden.

Allerdings ist das Vorhandensein von Informationen, Daten und Evidenz
nicht mit deren Nutzung für Politikentscheidungen gleichzusetzen, da sich
Informations- und Machtlogik potenziell widerstreitend gegenüberstehen
können. Zudem sind wissenschaftliche Evidenz und Datengrundlagen in
der Regel nicht „unkontrovers“, sondern gerade in neuartigen Krisen viel‐
fach uneindeutig, vorläufig und volatil. Daher erscheinen Evaluationen der
Krisen-Governance aber umso dringlicher, wobei Wirksamkeitsdaten nicht
nur ex-post, sondern auch prozessbegleitend, dauerhaft und unter Berück‐
sichtigung nicht-intendierter (negativer) Effekte bereitgestellt werden sollten.
Zudem müssen in Politik und Verwaltung mehr Anreize gesetzt und Vorkeh‐
rungen dafür getroffen werden, dass Daten und Wissen auch tatsächlich in
Entscheidungen einfließen und nicht aus politischen Erwägungen heraus
beiseitegeschoben oder ignoriert werden.

Um dies zu erreichen, bieten sich verschiedene – aus der Verwaltungs‐
reformforschung bekannte – institutionelle Optionen an. Zum einen wäre
es denkbar, durch stärkere organisatorische Entkoppelung den Bereich der
wissenschaftlichen Ressortforschung und Expertise klarer vom strategischen
Politikbetrieb zu trennen, wofür Agenturmodelle oder andere Varianten
der organisatorischen Ausgliederung in Frage kämen. Konkret wäre es bei‐
spielsweise denkbar, den Status des RKI als weisungsgebundener Bundes‐
oberbehörde in Richtung einer stärker autonomen und politikunabhängige‐
ren wissenschaftlichen Einrichtung zu entwickeln. Zum anderen geht es
auch darum, die Entscheidungs- und Kommunikations-, Leitungs- und Ko‐
ordinationsstrukturen im Zusammenspiel von Ressortforschung/-expertise
einerseits und politischen Entscheidern andererseits zu überprüfen und zu
überdenken. Ziel sollte es sein, mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit
darüber herzustellen, welches Wissen und welche Daten über krisenrelevante
Sachverhalte in welcher Weise generiert und über welche Wege und Kanäle
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in Entscheidungsprozesse eingespeist oder aus diesen ferngehalten werden.
Um politische Verantwortlichkeit (accountability) in Krisensituationen besser
sicherzustellen und blame shifting-Optionen zu reduzieren, scheinen Struk‐
tur- und Prozessveränderungen im Verhältnis von Ressortforschung/wissen‐
schaftlicher Expertise und „Politikbetrieb“ angebracht. Im Ergebnis sollte kla‐
rer sichtbar werden, welche Wissens- und Evidenzbasis konkreten politischen
Entscheidungen zugrunde liegt bzw. aus welchen (ggf. durchaus legitimen)
Gründen heraus bestimmte Entscheidungen nach anderen Kriterien getroffen
werden (und nach welchen). Mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit im
Zusammenwirken von Wissen und Entscheiden oder von Wissenschaft/Be‐
ratung und Politik herzustellen, ist eine entscheidende Lehre aus dem Coro‐
namanagement und eine elementare Voraussetzung für demokratisch verant‐
wortliches wissensbasiertes Krisenhandeln.

Weiterer Forschungsbedarf zur Krisen-Governance im deutschen und in‐
ternationalen Kontext besteht zum einen dahingehend zu prüfen, welcher der
hier vorgestellten Governance-Ansätze (zentral/dezentral, koordiniert/ent‐
koppelt etc.) für welchen Typus von Krise am besten geeignet ist und welche
Performanzeffekte jeweils produziert werden. Kurz: wie leistungsfähig sind
verschiedene Lösungen der Krisen-Governance? Außerdem wäre zu fragen,
was sich ggf. unter welchen konkreten Bedingungen vom einen auf den
anderen Kulturkontext übertragen ließe. Zum anderen sollte der Aspekt der
Polykrisen-Governance systematischer untersucht werden, um zu beleuch‐
ten, welchen Einfluss spezifische Krisensequenzen und -verschachtelungen,
einschließlich der Folgeeffekte von Krisenbewältigungsmaßnahmen (second
round effects), auf die Governance-Arrangements und deren Wirksamkeit
haben. Aus vergleichender Sicht erscheint die Einbeziehung eines breiteren
Sets an Erklärungsvariablen angebracht, indem u.a. die jeweiligen nationalen
und lokalen Akteurskonstellationen, Politikpräferenzen, Diskurskoalitionen
sowie nationale/lokale Kontingenzen (z. B. politisch saliente Begleitereignis‐
se, wie Wahlen, Großveranstaltungen etc.) systematischer in der Kausalanaly‐
se berücksichtigt werden. Dabei wäre zu klären, in welcher Weise spezifische
Kombinationen aus historisch-institutionellen, akteur- und policy-bezogenen
sowie externen Variablen die Krisen-Governance und deren Outcome beein‐
flussen. Dies sollte idealerweise mit einem größeren Länder-Sample geprüft
werden, um signifikante Kausalzusammenhänge aufdecken zu können. Bezo‐
gen auf den deutschen Kontext ist ferner mehr anwendungsorientierte For‐
schung zu der Frage notwendig, welche Veränderungen in der bundesstaatli‐
chen Kompetenzverteilung in Krisensituationen sinnvoll wären und wie dies
finanziert werden kann. Dabei wäre zu prüfen, inwieweit das bestehende
dezentrale System des Bevölkerungsschutzes weiterentwickelt und zugleich
dem Bund eine stärker koordinierende Rolle zugewiesen werden sollte. Die
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Resilienz und effektive Reaktionsfähigkeit der Kommunen während der Pan‐
demie haben gezeigt, dass diese Ebenen als Schlüsselkomponenten in der fö‐
deralen Krisenstruktur fungieren und somit einen bedeutenden Innovations-
und Stabilisierungsfaktor im Mehrebenensystem darstellen. Die anvisierte
zukünftige Forschung sollte in jedem Falle die bestehende Kluft zwischen so‐
zialwissenschaftlicher Krisenforschung und Verwaltungsforschung überwin‐
den. Um die Stärken und Schwächen des „deutschen Modells“ und damit
den Nachbesserungsbedarf im eigenen Land systematischer zu reflektieren
sowie alternative Ansätze der Krisen-Governance zu identifizieren, bieten in‐
ternational vergleichende Studien eine hervorragende Basis. Dabei sollte der
Governance-Kapazität dezentraler Verwaltungsebenen und den Kommunen
als resilienzfördernden Schlüsselakteuren mehr Aufmerksamkeit zugewandt
werden.
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